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§ 1. Vertragschließende 
 
Der Kollektivvertrag wird vereinbart zwischen der Bundesssparte Industrie der Wirt-
schaftskammer Österreich einerseits und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft der Privatangestellten, Sparte Industrie und Gewerbe, andererseits. 
 

§ 2. Geltungsbereich 
 
(1) Der Kollektivvertrag gilt 
 
räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich; 
 
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen der Textilindustrie, innerhalb des Fachverbandes 
Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Lederindustrie, Berufsgruppe Textilindustrie, aus-
genommen jene, die der Fachgruppe der Stickereiwirtschaft Vorarlbergs angehören; 
 
persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer sowie für 
kaufmännische Lehrlinge und technische Zeichner-Lehrlinge. Als kaufmännische 
Lehrlinge gelten auf Grund des Berufsausbildungsgesetzes und der Lehrberufsliste 
insbesondere die Lehrlinge, die in den Lehrberufen Industriekaufmann und Bürokauf-
mann ausgebildet werden. 
 
(2) Der Kollektivvertrag gilt nicht: 
 
a) für Vorstandsmitglieder, Direktoren, Geschäftsführer von Gesellschaften mit be-
schränkter Haftung, soweit vorgenannte nicht arbeiterkammerumlagepflichtig sind; 
 
b) für Pflichtpraktikanten und Volontäre; Pflichtpraktikanten sind Studierende, die 
zum Zweck einer beruflichen (technischen, kaufmännischen oder administrativen) 
Vor- oder Ausbildung aufgrund schulrechtlicher Vorschriften vorübergehend beschäf-
tigt werden, Hinsichtlich der Vergütung für diese Pflichtpraktikanten gilt § 18 a. Vo-
lontäre sind Personen, die zum Zweck einer beruflichen (technischen, kaufmänni-
schen oder administrativen) Vor- oder Ausbildung beschäftigt werden, sofern dieser 
Umstand bei der Einstellung ausdrücklich festgelegt worden ist und sie nicht länger 
als ein halbes Jahr in einer Firma beschäftigt werden; 
 
c) für Filialleiter und Filialleiterinnen, Kassiere und Kassierinnen in Selbstbedie-
nungsläden sowie sonstige Verkaufsangestellte der Molkereien. 
 

§ 3. Geltungsdauer 
 
(1) Der Kollektivvertrag tritt am 1. November 1991 in Kraft. 
 
(2) In der Neufassung dieses Kollektivvertrages sind alle Änderungen berücksichtigt, 
die im Zeitraum von 1. November 1984 bis 31. Oktober 1991 zwischen den abschluss-
berechtigten Partnern vereinbart wurden. 
 
(3) Der Kollektivvertrag kann von beiden Teilen unter Einhaltung einer dreimonatigen 
Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt 
werden. 
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(4) Die Bestimmungen über die Höhe der Mindestgrundgehälter (§ 19 Abs. 3) und 
Vereinbarungen, die gemäß § 22 Abs. 1 lit. d und e getroffen worden sind, können 
mit einmonatiger Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels eingeschriebenen 
Briefes gekündigt werden. 
 
(5) Die Bestimmungen über die Höhe des Lehrlingseinkommens für Lehrlinge 
(§ 18) und des Nachtarbeitszuschlages (§ 6) können mit einmonatiger Kündigungsfrist 
zu jedem Monatsletzten mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. 
 
(6) Für den Ausspruch und die Entgegennahme von Kündigungen im Sinne der Abs. 3 
und 5 ist unternehmerseits die Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft, Sparte 
Industrie, zuständig. Für den Ausspruch und die Entgegennahme von Kündigungen im 
Sinne des Abs. 4 sind unternehmerseits die einzelnen Fachverbände zuständig. 
 
(7) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen wegen Erneuerung bezie-
hungsweise Abänderung des Kollektivvertrages geführt werden. 
 

§ 4. Normalarbeitszeit 
 
Gilt für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes Textil-, Bekleidungs-, Schuh- und Le-
derindustrie, Berufsgruppe Textilindustrie, ausgenommen jene, die der Fachgruppe 
der Stickereiindustrie Vorarlbergs angehören. 
 
(1): Die normale Arbeitszeit beträgt ausschließlich der Pausen 38,5 Stunden wö-
chentlich. In Betrieben, in denen für die männlichen Arbeiter über 18 Jahren kollek-
tivvertraglich eine kürzere Arbeitszeit festgelegt ist, gilt diese Arbeitszeit auch für 
alle Angestellten. 
 
(2): Die Normalarbeitszeit des Personals von Verkaufsstellen im Sinne des Laden-
schlussgesetzes kann in den einzelnen Wochen eines Zeitraumes von 4 Wochen bis zu 
44 Stunden ausgedehnt werden, wenn innerhalb dieses Durchrechnungszeitraumes 
die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit durchschnittlich 38,5 Stunden nicht über-
schreitet. 
Der zur Erreichung der durchschnittlichen Arbeitszeit im Durchrechnungszeitraum 
erforderliche Zeitausgleich ist unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebserfor-
dernisse zusammenhängend zu gewähren. Zeitausgleich von mehr als 4 Stunden kann 
in zwei Teilen gewährt werden, wobei ein Teil zumindest 4 Stunden zu betragen hat. 
 
(2a): Fällt in Verbindung mit Feiertagen die Arbeitszeit an Werktagen aus, um dem 
Dienstnehmer eine längere zusammenhängende Freizeit zu ermöglichen, so kann, 
sofern ein Einarbeitungszeitraum von 7 Wochen überschritten werden soll, durch Be-
triebsvereinbarung die Verteilung der ausfallenden Normalarbeitszeit auf die Werk-
tage von höchstens 52, die Ausfallstage einschließenden Wochen geregelt werden. 
Ein Einarbeitungszeitraum von mehr als 13 Wochen ist zulässig, wenn grundsätzlich 
die einzuarbeitende Arbeitszeit gleichmäßig auf die Wochen oder Tage des Einarbei-
tungszeitraumes verteilt wird. Durch Einarbeiten im Sinn dieser Bestimmung darf die 
Normalarbeitszeit 45 Stunden einschließlich Mehrarbeit im Sinn des § 4a nicht über-
steigen bzw. in jenen Fällen, in denen die Normalarbeitszeit einschließlich Mehrar-
beit 40 Stunden in der Arbeitswoche übersteigt, um höchstens 5 Stunden verlängert 
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werden. Endet das Dienstverhältnis vor Konsumierung der eingearbeiteten Zeit (Frei-
zeit), so gebührt für die nicht konsumierte Zeit die entsprechende Überstundenver-
gütung. Die Bestimmungen dieses Absatzes lassen die Regelung des Abs. 3 unberührt. 
 
(3): Die wöchentliche Normalarbeitszeit kann insbesondere zur Beibehaltung der Be-
triebslaufzeit oder zur Einarbeitung in Verbindung mit Feiertagen bis zu 40 Stunden 
ausgedehnt werden, wenn dafür ein Zeitausgleich in ganzen Tagen erfolgt. Dieser 
Zeitausgleich hat innerhalb von 13 Wochen zu erfolgen. Der 13-Wochen-Zeitraum 
beginnt ab Geltungsbeginn der betrieblichen Regelung, ansonsten ab Beendigung des 
vorangegangenen Zeitraumes. Durch Betriebsvereinbarung oder, soweit kein Be-
triebsrat besteht, durch schriftliche Einzelvereinbarung kann dieser Zeitraum bis zu 
52 Wochen erstreckt werden. Steht die Lage des Zeitausgleiches nicht von vornherein 
fest, ist der Zeitpunkt im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
festzulegen. Im Fall der Nichteinigung hat der Zeitausgleich vor Ende des Ausgleichs-
zeitraumes zu erfolgen, wobei in diesem Fall bei Urlaub, Feiertag und bezahlter 
Dienstverhinderung vor Ende des Ausgleichszeitraumes der Zeitausgleich unmittelbar 
vor- oder nachher zu erfolgen hat. 
Ist dies aus wichtigen Gründen im Sinne des § 20 Arbeitszeitgesetz nicht möglich, 
kann er in den nächsten Kalendermonat vorgetragen werden. Ist die Lage des Zeit-
ausgleiches nicht im Voraus festgelegt, entsteht für Tage des Gebührenurlaubes kein 
Anspruch auf Zeitausgleich.  
 
Wird der Zeitausgleich aus Gründen, die auf Seiten des Arbeitgebers liegen, nicht 
möglich, ist mit Ablauf des vereinbarten Zeitraumes die über 38,5 Stunden pro Wo-
che geleistete Zeit als Überstunde zu bezahlen. Dasselbe gilt bei Beendigung des 
Arbeitsverhältnisses vor Inanspruchnahme des Zeitausgleiches. 
Zeiten des Urlaubs für den gesamten Betrieb sind von den Bestimmungen des § 4 (3) 
ausgenommen. 
 
(4) Durchrechenbare Normalarbeitszeit 
 
1. Mittels Betriebsvereinbarung oder - wenn kein Betriebsrat besteht - mittels 
schriftlicher Einzelvereinbarung, kann die wöchentliche Normalarbeitszeit innerhalb 
eines Zeitraumes von 26 Wochen ungleichmäßig so verteilt werden, dass sie im wö-
chentlichen Durchschnitt die in Abs. 1 festgelegte wöchentliche Normalarbeitszeit 
von 38,5 Stunden nicht überschreitet. Solchen Vereinbarungen dürfen berücksichti-
gungswürdige Interessen des Arbeitnehmers nicht entgegenstehen. Bei der Verhand-
lung über diese Arbeitszeiteinteilung soll auf die Bereitstellung von Infrastrukturein-
richtungen Bedacht genommen werden. 
Dabei kann die wöchentliche Normalarbeitszeit (38,5 Stunden) zusätzlich zu einer 
möglichen Mehrarbeit gemäß § 4a (wöchentlich 1,5 Stunden) für insgesamt 40 Stun-
den innerhalb von 26 Wochen in einzelnen Wochen bis zu 48 Stunden ausgedehnt 
werden, wobei die Mehrarbeit gemäß § 4a in der Betriebs- bzw. Einzelvereinbarung 
zu regeln und gesondert festzuhalten ist. 
 
Mittels Betriebsvereinbarung und Zustimmung der Kollektivvertragspartner kann die-
ser Durchrechnungszeitraum bis zu 52 Wochen und die Stundenzahl auf 80 erweitert 
werden. Erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Einlangen der Betriebsvereinbarung 
bei den Kollektivvertragspartnern kein Widerspruch, gilt dies als Zustimmung. 
2. Das Ausmaß und die Lage der Arbeitszeit in den einzelnen Wochen kann im Durch-
rechnungszeitraum mindestens 14 Tage jeweils im Vorhinein festgelegt werden.  
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In der Betriebsvereinbarung (bzw. schriftlichen Einzelvereinbarung) ist zu regeln, 
wie bei der Festlegung der zusätzlichen Arbeitsschichten pro Woche, soweit diese 
kurzfristiger als 3 Wochen im Vorhinein erfolgt, auf familiär bedingte Umstände der 
Angestellten Rücksicht genommen wird. 
3. Zeiten des Urlaubs für den gesamten Betrieb oder für Betriebsabteilungen sind bei 
Vereinbarung solcher Durchrechnungszeiträume auszunehmen und es gilt hierfür die 
wöchentliche Normalarbeitszeit gemäß Abs. 1. 
 
4. Bei Zusammentreffen einer vereinbarten durchrechenbaren Normalarbeitszeit ge-
mäß Abs. 4 und einer Einarbeitungsvereinbarung gemäß § 4 Abs. 3 Arbeitszeitgesetz 
dürften 48 Stunden pro Woche nicht überschritten werden. 
 
5. Während des Durchrechnungszeitraumes gebührt das Gehalt für das Ausmaß der 
durchschnittlichen Normalarbeitszeit. Auf Stunden bezogene Entgeltteile (z.B. Zula-
gen und Zuschläge) werden nach den geleisteten Stunden abgerechnet. 
 
6. Scheidet ein Arbeitnehmer während des vereinbarten Durchrechnungszeitraumes 
aus, so gebührt für die bis zum Ausscheiden im Verhältnis zur durchschnittlichen 
Normalarbeitszeit zu viel geleistete Arbeit Überstundenentlohnung; diese entfällt 
bei unberechtigtem vorzeitigen Austritt oder verschuldeter Entlassung. 
 
7. Das im Verhältnis zur geleisteten Arbeit bis zum Ausscheiden gegenüber der durch-
schnittlichen Normalarbeitszeit zu viel bezahlte Gehalt hat der Arbeitnehmer dann 
zurückzuzahlen, wenn er selbst kündigt, ohne wichtigen Grund vorzeitig austritt oder 
aus seinem Verschulden entlassen wird. 
 
8. Für ab dem 1.4.2006 beginnende Durchrechnungszeiträume gilt: Ist am Ende des 
Durchrechnungszeitraumes der Zeitausgleich nicht vollständig erfolgt, können Zeit-
salden im Ausmaß von bis zu 40 Stunden in den nächsten Durchrechnungszeitraum 
übertragen werden. 
 
(5) Schichtarbeit 
 
1. Bei Schichtarbeit ist mittels Schichtplan die Arbeitszeit so einzuteilen, dass die 
gesetzliche Mindestruhezeit eingehalten und im Durchschnitt die wöchentliche Nor-
malarbeitszeit gemäß Abs. 1 innerhalb des Schichtturnus nicht überschritten wird. 
Eine Verkürzung der ununterbrochenen Ruhezeit gemäß § 12 Abs. 1 AZG auf 10 Stun-
den ist zulässig. In Betrieben mit Zwei- oder Dreischichtsystemen können die Best-
immungen des Abs. 4, durchrechenbare Normalarbeitszeit, angewendet werden. 
 
2. Wenn es die betrieblichen Verhältnisse erfordern, kann im Drei- oder Mehrschicht-
betrieb die wöchentliche Normalarbeitszeit gemäß Abs. 1 innerhalb des Schichttur-
nus ungleichmäßig so verteilt werden, dass sie im Durchschnitt des Schichtturnus 42 
Stunden nicht überschreitet. 
 
In Schichtsystemen mit mehr als 3 Schichten (teilkontinuierliche oder vollkontinuier-
liche Arbeitsweise) kann die Normalarbeitszeit in einzelnen Wochen auf bis zu 56 
Stunden ausgedehnt werden. 
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Die sich daraus ergebenden Über- oder Unterschreitungen der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit gemäß Abs. 1 sind innerhalb eines 26 Wochen nicht übersteigenden 
Durchrechnungszeitraumes auszugleichen. 
 
Eine Verlängerung dieses Durchrechnungszeitraumes bis zu 52 Wochen ist nur mittels 
Betriebsvereinbarung und Zustimmung der Kollektivvertragspartner rechtswirksam. 
 
Erfolgt innerhalb von 2 Wochen nach Einlangen der Betriebsvereinbarung bei den 
Kollektivvertragspartnern kein Widerspruch, gilt dies als Zustimmung. 
 
3. Die Bestimmungen des § 4a Mehrarbeit dürfen im Dreischichtbetrieb nur angewen-
det werden, wenn im Durchschnitt des Schichtturnus 40 Stunden pro Woche nicht 
überschritten werden. 
 
4. Die Festlegung des Zeitausgleiches hat unter Berücksichtigung der betrieblichen 
Erfordernisse einvernehmlich zu erfolgen. 
 
Dieser Zeitausgleich hat möglichst in ganzen Arbeitstagen zu erfolgen. Kommt ein 
Einvernehmen nicht zustande, hat der Zeitausgleich vor Ende des vereinbarten 
Durchrechnungszeitraumes zu erfolgen. 
 
Bei Vorliegen betriebswichtiger Gründe kann der Zeitausgleich nur in den nächsten 
Durchrechnungszeitraum, längstens jedoch 13 Wochen, vorgetragen werden. 
 
Die Ansprüche nach dem Nachtschwerarbeitsgesetz werden durch die Gewährung von 
Freischichten im Sinne dieses Punktes nicht berührt. 
(5a) Übergangsbestimmungen und Kündigungsbestimmungen zu Abs. 4 und 5 
 
a) Betriebliche Regelungen aufgrund der Bestimmungen § 4 Abs. 4 und 5 betreffend 
„fünf zusätzliche Vollschichten an Samstagen“ des Kollektivvertrages über die Ver-
kürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit vom 14.12.1988 können ab 1.9.1997 nicht 
mehr vereinbart werden. 
 
b) Betriebliche Regelungen aufgrund der Bestimmungen § 4 Abs. 4 und 5 betreffend 
„fünf zusätzliche Vollschichten an Samstagen“ des Kollektivvertrages über die Ver-
kürzung und Neugestaltung der Arbeitszeit vom 14.12.1988, die vor dem 1.9.1997 
vereinbart wurden, bleiben bis zum Ablauf des vereinbarten Zeitraumes in Geltung. 
 
§ 4 Abs. 4 und 5 sowie § 4a könnten unter Einhaltung einer 3-monatigen Kündigungs-
frist zum 31.12.1999 aufgekündigt werden. Erfolgt keine Aufkündigung, gelten § 4 
Abs. 4 und 5 sowie § 4a als Bestandteil des Rahmenkollektivvertrages. Wird aufge-
kündigt, tritt das vor dem 1.9.1997 geltende Recht wieder in Kraft. 
Vereinbarungen, bei denen Durchrechnungszeiträume über das Ende der Kündigungs-
frist hinausgehen, bleiben aufrecht. 
 
(6): Bereits bestehende kürzere Normalarbeitszeiten bleiben aufrecht. 
 
(7): Regelungen im Sinne der Abs. 3 bis 5 können für den gesamten Betrieb sowie 
Betriebsabteilungen bzw. Tätigkeitsbereiche abgeschlossen werden. 
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(8): In Betrieben, in denen sowohl Betriebsbereiche mit der jeweiligen Normalar-
beitszeit der Abs. 1 bis 5, als auch Betriebsbereiche mit kürzerer wöchentlicher Nor-
malarbeitszeit gemäß Abs. 6 in Frage kommen, gilt für neu eingetretene Angestellte 
sowie bei innerbetrieblichen Versetzungen jeweils die Arbeitszeit jenes Betriebsbe-
reiches, dem der Angestellte zugeteilt wird. 
 
(9): Soweit nicht durch Schichteinteilung eine andere Arbeitszeit erforderlich ist, hat 
die Arbeitszeit an Samstagen um 13 Uhr zu enden. 
 
(10): Der 24. und 31. Dezember sind unter Fortzahlung des Entgelts arbeitsfrei. Gilt 
für die Arbeiter eines Betriebes an diesen beiden Tagen nicht arbeitsfrei, so gilt für 
jene Angestellten, deren betriebliche Anwesenheit wegen ihres regelmäßigen Ar-
beitszusammenhanges mit den Arbeitern notwendig ist, an diesen beiden Tagen die 
für die Arbeiter des Betriebes vorgesehene Arbeitszeitregelung. 
 
(11): Die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit auf die einzelnen Wochen-
tage, der Beginn und das Ende der täglichen Arbeitszeit sowie die Lage der Pausen 
sind auf Grund  
obiger Bestimmungen unter Berücksichtigung der jeweiligen Betriebserfordernisse 
nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmungen – insbesondere Arbeitszeitgesetz, Ar-
beitsruhegesetz und Arbeitsverfassungsgesetz – festzulegen. 
Im Sinne des § 11 (2) Kinder- und Jugendbeschäftigungsgesetzes ist für Angestellte 
und Lehrlinge unter 18 Jahren die Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
auf 5 Wochentage zulässig. 
Gemäß § 11 Abs.2 Kinder- und Jugendlichenbeschäftigungsgesetz (KJBG) kann die 
wöchentliche Normalarbeitszeit insbesondere zur Ermöglichung einer längeren Wo-
chenendruhe an jene der erwachsenen Arbeitnehmer angeglichen werden. Erfolgt 
eine ungleichmäßige Verteilung der wöchentlichen Normalarbeitszeit über einen 
durch diesen Kollektivvertrag ermöglichten Durchrechnungszeitraum, so kann auch 
die Wochenarbeitszeit jugendlicher Arbeitnehmer gemäß § 11 Abs. 2a KJBG abwei-
chend von den Bestimmungen des § 11 Abs. 1 dieses Gesetzes ungleichmäßig verteilt 
werden sowie gemäß § 19 Abs. 7 KJBG das Ausmaß der Wochenfreizeit in einzelnen 
Wochen verkürzt werden. 
 
(12): Soweit die Bezahlung und die Anrechnung der Pausen auf die Normalarbeitszeit 
nicht auf Grund zwingender gesetzlicher Vorschriften erfolgt, sind derartige Pausen 
im Verhältnis 1,5:5 auf die Arbeitszeitverkürzung anzurechnen. 
Besteht vor dem 1. Jänner 1990 bereits eine kürzere Normalarbeitszeit als 40 Wo-
chenstunden und beträgt somit die Verkürzung weniger als 1,5 Stunden, verringert 
sich die Anrechnungsmöglichkeit entsprechend. 
 

§ 4 a. Mehrarbeit 
erhält folgende Fassung (gilt ab 1. April 1990): 

 
Das Ausmaß der ab Jänner 1990 durchgeführten Verkürzung der wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit (bei bisher 40 Stunden Normalarbeitszeit 1,5 Stunden pro Woche) ist 
Mehrarbeit, welche bis zum 31. März 1992 zuschlagsfrei zu behandeln ist. Ab 1. April 
1992 gebührt für diese Mehrarbeit ein Zuschlag von 50 Prozent. Die Mehrarbeit wird 
auf das erlaubte Überstundenausmaß nicht angerechnet. 
Dieser Grundsatz gilt auch bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit im Sinne § 4 
Abs. 2 bis 5. Die Bestimmungen über Mehrarbeit finden bei Bandbreitenregelungen 
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gemäß § 4 Abs. 4 und bei Dreischichtbetrieb gemäß § 4 Abs. 5, soweit im Folgenden 
nichts anderes bestimmt wird, keine Anwendung. Bei Bandbreitenregelungen, bei 
denen während der gesamten Laufzeit der Bandbreite die Normalarbeitszeit von 40 
Wochenstunden nicht überschritten wird, kann die Bestimmung über die Mehrarbeit 
angewendet werden. Im Dreischichtbetrieb sind die Bestimmungen über Mehrarbeit 
nur dann anzuwenden, wenn im Durchschnitt des Schichtturnus 40 Stunden pro Wo-
che nicht überschritten werden. Hinsichtlich dieser Mehrarbeit sind die Bestimmun-
gen des Arbeitszeitgesetzes über die Anordnung von Überstunden sinngemäß anzu-
wenden. Arbeitszeiten, für die auf Grund des § 5 Abs. 3, 5, 6, 7, 8 ein Zuschlag von 
mehr als 50 Prozent gebührt, gelten nicht als Mehrarbeit im Sinne des § 4a, sondern 
als Überstunde. Abweichend von § 5 Abs. 3 liegt Mehrarbeit dann vor, wenn die Stun-
den nicht in die Nacht (22 Uhr bis 6 Uhr) fallen. 
Durch die Mehrarbeit darf die tägliche Arbeitszeit von 9 Stunden nicht überschritten 
werden. Ausgenommen davon sind jene Fälle, in denen eine Ausdehnung der tägli-
chen Normalarbeitszeit über 9 Stunden durch das Gesetz zulässig ist. 
Mehrarbeit kann im Einvernehmen mit dem Arbeitnehmer auch durch Zeitausgleich 
im Verhältnis 1 : 1 abgegolten werden. Der Zeitausgleich im Verhältnis 1 : 1 gilt auch 
ab 1. April 1992. 
 

§ 4 b. Nachtarbeit 
 

(1) Nachtarbeit ist nur zulässig, soweit eine freiwillig abgeschlossene schriftliche 
Vereinbarung (Dienstzettel) vorliegt. Lehnen Angestellte eine solche Vereinbarung 
ab, darf aus diesem Grund das Arbeitsverhältnis nicht beendet werden; Glaubhaft-
machung genügt. Eine unzulässige Beendigung liegt nicht vor, wenn eine höhere 
Wahrscheinlichkeit für ein anderes, vom Arbeitgeber glaubhaft gemachtes Motiv 
spricht. Unkenntnis des Arbeitgebers von der Ablehnung kann nicht geltend gemacht 
werden. Die Unzulässigkeit der Beendigung kann nur binnen 14 Tagen bzw. unver-
züglich nach Wegfall eines unvorhergesehenen oder unabwendbaren Hinderungsgrun-
des und nur gerichtlich geltend gemacht werden. 
 
(2) Der Arbeitgeber ist nach Maßgabe der betrieblichen Möglichkeiten verpflichtet, 
den/die Angestellte(n) auf dessen/deren Verlangen auf einem geeigneten Tagesar-
beitsplatz für die Dauer nachfolgender Hinderungsgründe zu verwenden: 

 
Wenn nach einer ärztlichen Feststellung die Fortsetzung der Nachtarbeit den/die 
Angestellte(n) in seiner/ihrer Gesundheit gefährdet, die Betreuung eines unter 12-
jährigen im Haushalt des/der Angestellten lebenden Kindes während der Nachtarbeit 
und für mindestens 8 Stunden während des Tages nicht gewährleistet ist, 
 
oder der/die Angestellte einen pflegebedürftigen nahen Angehörigen (§ 16 UrlG) ab 
der Pflegestufe 3 versorgt. 
 
Die beiden letzteren Gründe können nicht herangezogen werden, wenn im gemein-
samen Haushalt eine andere Person lebt, die die entsprechenden Betreuungs- und 
Sorgepflichten durchführen kann. 
 
Weitere gleichwertige Gründe sind in der Betriebsvereinbarung zu regeln. 
 
Umstände, die beim Abschluss der Vereinbarung bereits vorgelegen sind, können 
nicht herangezogen werden. 
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Ist eine Versetzung auf einen anderen geeigneten Tagesarbeitsplatz aus betriebli-
chen Gründen nicht möglich, oder erfolgt sie nicht binnen 14 Tagen, ist der/die An-
gestellte zum vorzeitigen Austritt berechtigt. 
 
(3) Der Arbeitgeber hat bei Einteilung der Nachtarbeit nach Möglichkeit die Bedürf-
nisse der Angestellten, die eine berufsbildende Weiterbildungseinrichtung oder 
Schule besuchen, oder dies beabsichtigen, zu berücksichtigen. 

 
(4) Wird im Betrieb ein Tagesarbeitsplatz frei, ist er innerbetrieblich auszuschreiben. 
Angestellte, die Nachtarbeit leisten und die freiwerdende Arbeit - allenfalls nach 
zumutbarer Umschulung - verrichten können, sind vorrangig zu berücksichtigen. 

 
(5) Die Arbeitgeber haben dafür zu sorgen, dass Angestellte, die Nachtarbeit ausüben 
oder ausüben sollen, sich auf eigenen Wunsch vor Aufnahme dieser Tätigkeit sowie 
bei Fortdauer der Tätigkeit im Sinne des § 12 b AZG, BGBl I/122/2002 ärztlich unter-
suchen lassen können. Der Arbeitgeber hat dem/der Angestellten allfällige Kosten zu 
erstatten. Die erforderliche Zeit ist auf die Arbeitszeit anzurechnen. 
 
(6) Abgesehen von den in § 97 Abs. 1 Ziffer 6 a ArbVG erfassten Fällen (Nachtschwer-
arbeit) können Betriebsvereinbarungen über Maßnahmen zum Ausgleich bzw. zur Mil-
derung von Belastungen der Angestellten durch Nachtarbeit abgeschlossen werden. 
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§ 4 c. Altersteilzeit 
 
(1) Wird zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbart, Altersteilzeit im Sinne 
des § 27 AlVG oder § 37b AMSG (beide in der Fassung BGBl I Nr. 101/2000 bzw. 
71/2003) in Anspruch zu nehmen, gelten die nachstehenden Regelungen, solange die 
genannten Bestimmungen in dieser Fassung auf laufende Altersteilzeit-Vereinbarun-
gen anzuwenden sind. Die nachstehenden Regelungen gelten nur für ab dem 1.4.2001 
abgeschlossene Vereinbarungen oder sofern die Partner früher abgeschlossener Al-
tersteilzeit-Vereinbarungen dies bis längstens 1.6.2001 vereinbaren. 
 
(2a) Der Arbeitnehmer hat bis zur Höchstbeitragsgrundlage gemäß § 45 ASVG An-
spruch auf Gehaltsausgleich von mindestens 50% des Unterschiedsbetrages zwischen 
dem vor der Herabsetzung der Normalarbeitszeit gebührenden (bei Altersteilzeitbe-
ginn ab 1.1.2004: durchschnittlichen) Entgelt (einschließlich pauschalierter oder re-
gelmäßig geleisteter Zulagen, Zuschläge und Überstunden – entsprechend den Richt-
linien des Arbeitsmarktservice) und dem der verringerten Arbeitszeit entsprechen-
den Entgelt. 
 
(b) Der Arbeitgeber hat die Sozialversicherungsbeiträge (Pensions-, Kranken-, Unfall- 
und Arbeitslosenversicherung) entsprechend der Beitragsgrundlage vor der 
Herabsetzung der Normalarbeitszeit zu entrichten. 
 
(c) Eine bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses zustehende Abfertigung ist auf der 
Grundlage der Arbeitszeit vor der Herabsetzung zu berechnen. In die Berechnung der 
Abfertigung sind regelmäßige Entgelt-Bestandteile (z. B. Überstunden) in jenem Aus-
maß einzubeziehen, in dem sie vor Herabsetzung der Arbeitszeit geleistet wurden. 
 
(d) Sieht die Vereinbarung unterschiedliche wöchentliche Normalarbeitszeiten, ins-
besondere eine Blockung der Arbeitszeit vor, so ist das Entgelt für die durchschnitt-
liche Arbeitszeit fortlaufend zu zahlen. 
 
(e) Vor Abschluss einer Altersteilzeit-Vereinbarung ist der Betriebsrat zu informie-
ren. 
 
(3) Die Vereinbarung kann unterschiedliche wöchentliche Arbeitszeiten vorsehen. 
Insbesondere kann vereinbart werden, dass so lange im Ausmaß der Normalarbeits-
zeit weitergearbeitet wird (Einarbeitungsphase) bis genügend Zeitguthaben erarbei-
tet wurden, um anschließend durch den Verbrauch dieser Zeitguthaben den Entfall 
jeder Arbeitspflicht bis zum Pensionsantritt zu ermöglichen (Freistellungsphase). 
In diesem Fall gilt: 
 

-  Urlaubsansprüche, die während der Einarbeitungsphase entstanden sind, können je-
denfalls vor deren Ende, bei Nichteinigung unmittelbar davor, verbraucht werden. 
 

- Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses bestehende Zeitguthaben an Normalarbeits-
zeit sind auf Grundlage des zu diesem Zeitpunkt gebührenden Stundenentgelts  

- (ohne Gehaltsausgleich), jedoch ohne Berechnung des in § 19e AZG vorgesehenen 
Zuschlags auszuzahlen. Endet das Arbeitsverhältnis durch den Tod des Arbeitneh-
mers, so gebührt diese Abgeltung den Erben. 
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- Bei Abwesenheitszeiten ohne Entgelt-Anspruch werden keine Zeitguthaben erwor-
ben.  
Dementsprechend endet die Einarbeitungsphase, wenn für die Freistellung ausrei-
chende Zeitguthaben erworben sind. 

 
-   Für in der Vereinbarung im Vorhinein festgelegte, über das durchschnittliche Arbeits-

zeitausmaß hinaus geleistete Stunden gebührt kein Mehrarbeitszuschlag gem. § 19 d 
Abs. 3 a AZG.  
 
Diese Regelung tritt mit 1.1.2008 in Kraft. 

 
(4) Empfehlungen:  

Die Kollektivvertragspartner empfehlen: 
 
(a) Hinsichtlich Zusatzpensionen innerbetrieblich eine Regelung zu treffen, die eine 
Minderung der Versorgung möglichst vermeidet. 
 
(b) Bei Blockung der Altersteilzeit eine Regelung für den Urlaub in der Freistellungs-
phase vorzusehen (z. B. vorzusehen, dass sich für jede Urlaubswoche die in der Frei-
stellungsphase entsteht, die Einarbeitungsphase um die vereinbarte durchschnittli-
che Wochen-Arbeitszeit verkürzt, sodass der Urlaub in den Zeiträumen jeden Ur-
laubsjahres der Freistellungsphase, die den nicht erworbenen Zeitgutschriften ent-
sprechen, verbraucht werden kann und wird). 
 
 
(c) Eine Regelung zu treffen, die die Rückkehr zur Vollbeschäftigung während der 
Laufzeit der Vereinbarung aus außerordentlich wichtigen persönlichen Gründen 
(wirtschaftliche Notlage z.B. aus familiären Gründen) ermöglicht, soweit den Arbeit-
geber dadurch keine Pflicht zur Rückzahlung der bereits auf Grund der Altersteilzeit 
erhaltenen Leistungen trifft und dem nicht betriebliche Gründe entgegenstehen. 
 

§ 5. Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit 
 
(1) Als Überstunde gilt jede ausdrücklich angeordnete Arbeitsstunde, durch die das 
Ausmaß der auf Basis der jeweiligen kollektivvertraglichen Normalarbeitszeit (§ 4 
Abs. 1) und unter Berücksichtigung der Bestimmungen des § 4 festgelegten täglichen 
Arbeitszeit sowie die Mehrarbeit gemäß § 4a überschritten wird. Bei Teilzeitbeschäf-
tigten liegen Überstunden erst vor, wenn das Ausmaß der für die vollbeschäftigten 
Angestellten festgesetzten täglichen Arbeitszeit sowie die mögliche Mehrarbeit ge-
mäß § 4a überschritten wird. Teilzeitbeschäftigte können zu einer Mehrarbeitsleis-
tung nur dann herangezogen werden, wenn berücksichtigungswürdige Interessen des 
Arbeitnehmers der Mehrarbeitsleistung nicht entgegenstehen  
(ab 1. April 1993). Überstunden sind mit einer Grundvergütung und einem Zuschlag 
zu entlohnen. 
 
(1a) Bei anderer Verteilung der Normalarbeitszeit im Sinne des § 4 (2) bis (5) liegen 
Überstunden erst dann vor, wenn die auf Grund der anderen Verteilung der Normal-
arbeitszeit auf die einzelnen Wochen vereinbarte tägliche Arbeitszeit sowie die 
Mehrarbeit gemäß § 4a überschritten wird. 
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(2) Die Überstundengrundvergütung und die Grundlage für die Berechnung der Über-
stundenzuschläge für Sonn- und Feiertagsarbeit ist 1/143 des Monatsgehalts. Mit der 
Festsetzung dieser Berechnungsgrundlage sind alle über 12 Monatsgehälter hinausge-
henden Sonderzahlungen für die Zwecke der Überstunden-, Sonn- und Feiertagsent-
lohnung berücksichtigt. 
Für die Zwecke der Berechnung der Normalarbeitsstunde sowie der Vergütung für die 
Mehrarbeit gemäß § 4a ist dagegen das Monatsgehalt durch 167 zu teilen. 
 
(3) Für Überstunden, die nicht in die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr fallen bzw. nicht Sonn- 
oder Feiertagsüberstunden sind, gebührt ein Zuschlag von 50 Prozent. Fallen die 
Überstunden in die Zeit von 20 Uhr bis 6 Uhr, gebührt ein Zuschlag von 100 Prozent. 
 
Für die 11. und 12. Arbeitsstunde an einem Tag gebührt, ausgenommen Arbeitsstun-
den im Rahmen gleitender Arbeitszeit, ein Zuschlag von 100 %. Dies gilt auch bei 
gleitender Arbeitszeit, sofern Überstunden ausdrücklich angeordnet werden. Werden 
in einer Arbeitswoche mehr als 50 Stunden geleistet, so gebührt, ausgenommen Ar-
beitsstunden im Rahmen gleitender Arbeitszeit, ab der 51. Arbeitsstunde, sofern es 
sich um eine Überstunde handelt, ein Zuschlag in Höhe von 100 %. Dies gilt auch bei 
gleitender Arbeitszeit, sofern Überstunden ausdrücklich angeordnet werden. 
(Dieser Absatz gilt ab 1.1.2020) 
 
Werden Überstunden geleistet, so ist nach Ende der achten und vor Beginn der elften 
Arbeitsstunde eine bezahlte Pause von mindestens zehn Minuten zu gewähren, die in 
die Arbeitszeit einzurechnen ist. Innerbetrieblich bereits bestehende gleichwertige 
oder günstigere Regelungen – aus welchem Titel auch immer - sind auf diese Pause 
anzurechnen. Kein Anspruch auf diese Pause besteht, wenn die nach der zehnten 
Stunde zu erbringende Arbeitsleistung voraussichtlich nicht länger als 60 Minuten 
dauert. 
 
(4) Arbeit an Sonn- und Feiertagen ist nur in den gesetzlich vorgesehenen Fällen 
zulässig. 
 
(5) Für Sonntagsarbeit, durch die das Ausmaß der wöchentlichen Normalarbeitszeit 
überschritten wird, gebührt die Überstundengrundvergütung mit einem Zuschlag von 
100 Prozent. Für Sonntagsarbeit, die im Rahmen der wöchentlichen Normalarbeits-
zeit geleistet wird, gebührt keine besondere Vergütung, es sei denn, dass für die 
Arbeiter des betreffenden Betriebes kollektivvertraglich für solche Fälle der Sonn-
tagsarbeit Zuschläge vorgesehen sind. In solchen Fällen gebühren den Angestellten 
für die im Rahmen der wöchentlichen Normalarbeitszeit geleisteten Sonntagsstunden 
die für die Arbeiter vorgesehenen Zuschläge ohne Grundvergütung. 
 
(6) Für Arbeit an einem gesetzlichen Feiertag gebührt neben dem ungekürzten Mo-
natsentgelt für jede Arbeitsstunde 1/143 des Monatsgehalts. Übersteigt die an einem 
gesetzlichen Feiertag geleistete Arbeit die für den betreffenden Wochentag festge-
setzte Normalarbeitszeit, so gebührt für diese Überstunden ein Zuschlag von 100 
Prozent. 
 
(7) Angestellten, deren Arbeitszeit am 24. und 31. Dezember gem. § 4 Abs 10 zu 
entfallen hätte, gebührt an diesen beiden Tagen für jede – aber im Rahmen der sonst 
für den betreffenden Wochentag festgesetzten Normalarbeitszeit aus Betriebserfor-
dernissen geleistete Arbeitsstunde - bis 12 Uhr, ein Überstundenzuschlag von 50% 
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ohne Grundvergütung und nach 12 Uhr ein Überstundenzuschlag von 100% ohne 
Grundvergütung. 
 
Jenen Angestellten, deren Arbeitszeit am 24. und 31. Dezember sich gem. § 4 Abs 10 
zweiter Satz nach der für die Arbeiter geltenden Regelung richtet, gebührt an diesen 
beiden Tagen für jede, aber im Rahmen der sonst für den betreffenden Wochentag 
festgesetzten Normalarbeitszeit geleistete Arbeitsstunde, ein Überstundenzuschlag 
von 50% ohne Grundvergütung.  
 
Wird am 24. und 31. Dezember über die sonst für den betreffenden Wochentag fest-
gesetzte Normalarbeitszeit hinaus gearbeitet, so gebührt für solche Überstunden die 
Überstundengrundvergütung mit 100% Zuschlag. 
 
 
(8) Wird der Angestellte nach Verlassen der Stelle seiner Tätigkeit (Betrieb usw.) zur 
Leistung von Überstunden zurückberufen, so sind diese in jedem Fall mit einem Zu-
schlag von  
100 Prozent zu vergüten. Bestehen im Betrieb für die Arbeitnehmer für solche 
Einsätze insgesamt günstigere Regelungen, so gelten diese anstatt des obigen Satzes. 
 
(9) Bei Zusammentreffen mehrerer Zuschläge gebührt nur der jeweils höchste Zu-
schlag. 
 
(10) Soweit schon bisher Überstundenvergütung ab einer kürzeren Normalarbeitszeit 
gewährt wurde, bleiben solche Regelungen unberührt. Bisher gewährte höhere Über-
stunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge bleiben unberührt. 
 
(11) In Betrieben, in denen für einzelne Betriebsbereiche hinsichtlich der Berech-
nungsgrundlage für Überstunden-, Sonn- und Feiertagszuschläge Regelungen sowohl 
nach Abs. 2 als auch nach Abs. 10 in Betracht kommen, gilt hinsichtlich der Entloh-
nung von  
Überstunden-, Sonn- und Feiertagsarbeit für neueingetretene Angestellte sowie bei 
innerbetrieblichen Versetzungen jeweils die Verrechnungsart jenes Betriebsberei-
ches, dem der Angestellte zugeteilt wird. 
 
(12) Wird aus Zweckmäßigkeitsgründen ein Überstundenpauschalentgelt vereinbart, 
so hat für die Berechnung der monatlichen Pauschalsumme der Grundsatz zu gelten, 
dass sie der durchschnittlich geleisteten Überstundenanzahl entspricht, wobei die 
obigen Überstundenzuschläge ebenfalls einzurechnen sind.1  
 
(13) Überstundenentlohnungen und sonstige Zuschläge im Sinne dieses Paragraphen 
müssen binnen 4 Monaten nach dem Tag der in Betracht kommenden Arbeitsleistung 
bei der Firmenleitung geltend gemacht werden, widrigenfalls der Anspruch erlischt. 
Im Falle einer Pauschalabgeltung von Überstunden tritt an die Stelle des Tages der 
in Betracht kommenden Arbeitsleistung das Ende des für die Ermittlung der durch-
schnittlichen Überstundenzahl maßgeblichen Betrachtungszeitraumes, besteht kein 
solcher, das Ende des Kalenderjahres, in dem die Überstundenleistung erfolgte. 
 

Durchführung der Arbeitszeitverkürzung  

 
1 Auf bestehende Pauschalen ist bezüglich der Mehrarbeit (§ 4a) Art. III Z 3 des Kollektivvertrages vom 14. De-

zember 1988 anzuwenden. 
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Gehaltsausgleich 
 
(1) Das tatsächliche Monatsgehalt bzw. das monatliche Lehrlingseinkommen bleiben 
zum Zeitpunkt der Arbeitszeitverkürzung unverändert. 
 
(2) In festen Beträgen ausgedrückte Entgeltsbestandteile, wie Zulagen, Zuschläge 
usw., bleiben unverändert. 
 
(3) Bei Überstundenpauschalien gilt hinsichtlich der Verkürzung der wöchentlichen 
Normalarbeitszeit (z. B. 1,5 Stunden bei bisher 40 Stunden Normalarbeitszeit) § 4a. 
Eine Erhöhung der vereinbarten Pauschalien ist nur insoweit vorzunehmen, als dies 
unter Berücksichtigung des § 4a auf Grund der vereinbarten Stunden und des neuen 
Teils gemäß § 5 (2) die Notwendigkeit zur Erhöhung ergibt. 

§ 5a Verbrauch von Zeitguthaben 

 
Wurde die Abgeltung für Überstunden durch Zeitausgleich vereinbart, so legt der 
Arbeitnehmer bzw. die Arbeitnehmerin den Verbrauch der Zeitguthaben fest, doch 
hat er bzw. sie sich um das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber zu bemühen. Kommt 
das Einvernehmen nicht zustande, kann er bzw. sie mit einer Vorankündigungszeit 
von vier Wochen den Verbrauchszeitpunkt für jeweils bis zu fünf Arbeitstage bzw. 
fünf Schichten einseitig festlegen. Bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses werden 
nicht verbrauchte Zeitguthaben ausbezahlt. 
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§ 5b Übermittlung der Deckungsrechnung bei Pauschalentgeltvereinbarung 
(„All-In-Vertrag“) 

 
Wurde mit dem Angestellten/der Angestellten eine Pauschalentgeltvereinbarung 
(„All-In-Vertrag“) getroffen, bei der das Entgelt als Gesamtsumme ausgewiesen ist, 
aber neben dem Grundgehalt auch andere Entgeltsbestandteile mitumfasst sind, so 
kann der Angestellte/die Angestellte die Aushändigung der Deckungsrechnung (Über-
prüfung des Arbeitgebers, ob das Entgelt in seiner Gesamtsumme sämtliche umfass-
ten und erbrachten Leistungen abdeckt) für nicht verjährte Beobachtungszeiträume 
durch den Arbeitgeber verlangen. Der Arbeitgeber hat in Folge die Deckungsrechnung 
dem/der Angestellten innerhalb von 14 Tagen schriftlich oder elektronisch zu über-
mitteln. 
 

§ 6. Nachtarbeit 
 
Fällt die normale Arbeitszeit auf Grund der im Betrieb festgelegten Arbeitszeitein-
teilung regelmäßig zur Gänze oder zum Teil in die Nachtzeit, so gebührt den zu dieser 
Arbeit herangezogenen Angestellten eine Sondervergütung in jenen Fällen, in denen 
eine derartige Sondervergütung auch der Arbeiterschaft des betreffenden Betriebes 
gewährt wird. Diese Sondervergütung gebührt für jede in die Zeit zwischen 22 und 6 
Uhr beziehungsweise in die betriebsübliche dritte Schicht (Nachtschicht) fallende 
Arbeitsstunde; ihre Höhe bestimmt sich nach der für die Arbeite/innen des betref-
fenden Betriebes geltenden Regelung. 
 

§ 7. Freizeit bei Dienstverhinderung 
 
(1) Bei angezeigtem und nachträglich nachgewiesenem Eintritt nachstehender Fami-
lienangelegenheiten ist jedem Dienstnehmer eine Freizeit ohne Schmälerung seines 
monatlichen Entgeltes in folgendem Ausmaß zu gewähren: 
 
a) bei eigener Eheschließung oder Eintragung im Sinne des EPG ............... 3 Tage 
b) bei Wohnungswechsel im Falle eines bereits bestehenden eigenen Haushaltes 
 oder im Falle der Gründung eines eigenen Haushaltes  ....................... 2 Tage 
c) bei Niederkunft der Ehefrau beziehungsweise Lebensgefährtin ............. 1 Tag 
d) bei Eheschließung oder Eintragung im Sinne des EPG von Geschwistern 
 oder Kindern ......................................................................... 1 Tag 
e) beim Tod des Ehegatten (-gattin) oder des/der eingetragenen Partners/in 3 Tage 
f) beim Tod des Lebensgefährten (Lebensgefährtin), wenn er 
 (sie) mit dem Angestellten im gemeinsamen Haushalt lebte  ................ 3 Tage 
g) beim Tod eines Elternteiles  ...................................................... 3 Tage 
h) beim Tod eines Kindes  ............................................................ 3 Tage 

i) beim Tod von Geschwistern, Schwiegereltern oder eines Elternteils des/der einge-
tragenen Partner/in sowie der Großeltern   ....................................... 1 Tag 

j) für das erstmalige Antreten zur Führerscheinprüfung (ausgenommen die Klassen 
A)…..die für die Ablegung der Prüfung notwendige Zeit.  
 
(2) In den Fällen des Abs. 1 lit. a bis c ist der oben genannte Freizeitanspruch in Form 
betrieblicher Arbeitstage zu gewähren, die aber im Zusammenhang mit dem betref-
fenden Ereignis konsumiert werden müssen. 
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(3) Im Falle des Abs. 1 lit. d gebührt keine besondere Freizeit, wenn die Eheschlie-
ßung oder Eintragung im Sinne des EPG auf einen ohnedies dienstfreien Tag des An-
gestellten fällt. 
 
(4) Bei den Dienstverhinderungen durch Todesfall im Sinne des Abs. 1 lit. e bis i zählt 
der Tag des Begräbnisses bei den oben genannten Tagen mit. Fällt der Begräbnistag 
also auf einen arbeitsfreien Tag, so gebührt dem Dienstnehmer im Falle der lit. i 
keine besondere Freizeit; in den Fällen der lit. e bis h sind dem Dienstnehmer nur 
noch die restlichen Tage des oben genannten Freizeitanspruches freizugeben, aller-
dings in Form betrieblicher Arbeitstage, die jedoch im Zusammenhang mit dem be-
treffenden Todesfall konsumiert werden müssen. 
 
(5) Findet das Begräbnis außerhalb des Wohnortes des Dienstnehmers statt, so ge-
bührt bei den in Abs. 1 lit. e, f und i genannten Dienstverhinderungen durch Todesfall 
außerdem die notwendige Freizeit für die Hin- und Rückfahrt zum Begräbnisort im 
Höchstausmaß eines weiteren Tages.2  
 

§ 8. Anrechnung von Mittelschulstudien bei Bemessung der 
Urlaubsdauer, Krankenurlaube und Heimaufenthalte, Studienfreizeit 

 
(1) Wenn das Angestelltendienstverhältnis wenigstens 2 Jahre ununterbrochen ge-
dauert hat, so sind dem Angestellten, der Studien an einer Mittelschule bzw. nach 
Auswirkung des Schulorganisationsgesetzes 1962 an einer höheren Schule mit bestan-
dener Reifeprüfung (Matura) zurückgelegt hat, für die Bemessung der Urlaubsdauer 
3 Jahre anzurechnen. Voraussetzung ist, dass diese Studien nicht neben einem 
Dienstverhältnis zurückgelegt wurden. 
 
(2) Von der Krankenkasse gewährte Krankenurlaube oder Heimaufenthalte sind als 
Krankheitsfälle zu behandeln, wenn der Dienstnehmer eine Bestätigung der Kranken-
kasse über seine Arbeitsunfähigkeit für diese Zeit erbringt. Solche Zeiten dürfen 
nicht auf den gesetzlich zu gewährenden Erholungsurlaub angerechnet werden. 
 

(3) Prüfungsvorbereitung* 
Zur Prüfungsvorbereitung im Rahmen einer ausnahmsweisen Zulassung zu einer fach-
einschlägigen Lehrabschlussprüfung ist Angestellten, die die Voraussetzungen des § 
23 Abs. 5 lit. a BAG erfüllen, für das erstmalige Antreten zur Lehrabschlussprüfung 
eine Woche Freizeit unter Fortzahlung des Entgelts zu gewähren. Der Anspruch be-
trägt dabei, gleichgültig ob die Prüfung in einem oder in Teilprüfungen abgelegt 
wird, insgesamt eine Woche. Über den Zeitpunkt der Inanspruchnahme ist das Ein-
vernehmen herzustellen. Kann dieses nicht erzielt werden, umfasst der Freistellungs-
zeitraum die letzten 7 Kalendertage vor der Prüfung bzw. der letzten Teilprüfung. 
Gleiches gilt sinngemäß für ArbeitnehmerInnen, die sich zusätzlich zu ihrer Beschäf-
tigung auf die Ablegung einer HTL-, HAK-Matura oder Meisterprüfung vorbereiten. 
 
(4) Studienfreizeit 
Zur Prüfungsvorbereitung im Rahmen einer facheinschlägigen Weiterbildung an einer 
berufsbildenden mittleren oder höheren Schule, einer Hochschule bzw. einer Fach-
hochschule, der Vorbereitung auf die Berufsreifeprüfung oder Studienberechtigungs-
prüfung ist ArbeitnehmerInnen auf ihr Verlangen unbezahlte Freizeit insgesamt im 

 
2 Siehe Anmerkung 2 
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Ausmaß bis zu zwei Wochen im Kalenderjahr zu gewähren. In Anspruch genommene 
Freistellungen gem. Abs. 3 sind auf diesen Anspruch anrechenbar. 
Über den Verbrauch ist das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber herzustellen. Diese 
Zeiten gelten nicht als Unterbrechung des Arbeitsverhältnisses. Für den Fall der 
Nichteinigung gelten die Schlichtungsregelungen des Urlaubsgesetzes (§4) sinnge-
mäß.“ 
 
*Durch diese Regelung wird die Bestimmung des § 2d AVRAG nicht eingeschränkt. 
    

§ 9. Abfertigung bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern und 
des 60. Lebensjahres bei Frauen 

 
(1) Hinsichtlich der Abfertigung bei Vollendung des 65. Lebensjahres bei Männern 
und des 60. Lebensjahres bei Frauen gelten die Bestimmungen des § 23 a Abs. 1, 2, 
4 und 5 des Angestelltengesetzes mit folgenden Ergänzungen: 
An Stelle der Voraussetzung einer zehnjährigen Dauer des Dienstverhältnisses gemäß 
§ 23 a Abs. 1 des Angestelltengesetzes tritt die Voraussetzung einer fünfjährigen 
Dauer des Dienstverhältnisses. 
 
(2) Bei Ermittlung der Voraussetzung einer fünfjährigen Dauer des Dienstverhältnis-
ses sind auch unmittelbar vor dem Angestelltenverhältnis liegende Arbeiter/innen-
dienstzeiten beim gleichen Dienstgeber zu berücksichtigen. 
 
(3) Werden anlässlich der Auflösung des Dienstverhältnisses Versorgungsleistungen, 
wie Pensionszuschüsse, Firmenpensionen und ähnliche Zuwendungen, vom Arbeitge-
ber oder einer von ihm ganz oder teilweise unterhaltenen Unterstützungseinrichtung 
gewährt, so ruhen diese Versorgungsleistungen während des Abfertigungszeitraumes. 
(Das ist die Anzahl der Abfertigungsmonate, die gemäß § 23 Abs. 1 des Angestellten-
gesetzes auf Grund der Dienstzeit als Angestellter vorgesehen ist.) Bestehende, ge-
mäß § 23 des Angestelltengesetzes zulässige Vereinbarungen, die eine Anrechnung 
von Versorgungsleistungen auf Abfertigungsansprüche vorsehen oder die bei Zahlung 
einer Versorgungsleistung den gänzlichen oder teilweisen Wegfall der Abfertigung 
vorsehen, gelten auch für den Abfertigungsanspruch im Sinne des Abs. 1. Derartige 
Vereinbarungen können auch in Hinkunft abgeschlossen werden. 
 
(4) Bestehende, für die Angestellten günstigere Vereinbarungen bleiben unberührt. 
 

§ 9 a. Abfertigung bei Inanspruchnahme der vorzeitigen 
Alterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß § 253 b des ASVG 

 
(1) Über die Bestimmungen des Angestelltengesetzes hinaus besteht der Anspruch 
auf Abfertigung auch für jene Fälle, in denen Angestellte wegen Inanspruchnahme 
der vorzeitigen Alterspension bei langer Versicherungsdauer gemäß § 253 b ASVG 
selbst kündigen. Für diesen Fall gilt § 23 a Abs. 2, 4 und 5 des Angestelltengesetzes 
mit folgenden Ergänzungen sinngemäß. 
 
(2) Der Anspruch auf Abfertigung besteht nur dann, wenn bei Beendigung des Dienst-
verhältnisses eine mindestens fünfjährige ununterbrochene Dienstzeit vorliegt. Bei 
Ermittlung dieser fünfjährigen Dienstzeit sind auch unmittelbar vor dem Angestell-
tenverhältnis liegende ArbeiterInnendienstzeiten beim gleichen Dienstgeber zu be-
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rücksichtigen. Wird das Dienstverhältnis vor Vollendung einer zehnjährigen Dienst-
zeit beendet, besteht der Anspruch auf Abfertigung überdies nur dann, wenn das 
Dienstverhältnis seitens des Angestellten unter Einhaltung jener Kündigungsfrist und 
jenes Kündigungstermins aufgekündigt wird, den der Dienstgeber auf Grund des 
Dienstvertrages oder mangels einer Vereinbarung auf Grund des § 20 Abs. 2 des An-
gestelltengesetzes einzuhalten hätte. 
 
(3) Werden anlässlich der Auflösung des Dienstverhältnisses Versorgungsleistungen, 
wie Pensionszuschüsse, Firmenpensionen und ähnliche Zuwendungen, vom Arbeitge-
ber oder einer von ihm ganz oder teilweise unterhaltenen Unterstützungseinrichtung 
gewährt, so ruhen diese Versorgungsleistungen während des Abfertigungszeitraumes. 
(Das ist die Anzahl der Abfertigungsmonate, die gemäß § 23 Abs. 1 des Angestellten-
gesetzes auf Grund der Dienstzeit als Angestellter vorgesehen ist.) Bestehende, ge-
mäß § 23 des Angestelltengesetzes zulässige Vereinbarungen, die eine Anrechnung 
von Versorgungsleistungen auf Abfertigungsansprüche vorsehen oder die bei Zahlung 
einer Versorgungsleistung den gänzlichen oder teilweisen Wegfall der Abfertigung 
vorsehen, gelten auch für den Abfertigungsanspruch im Sinne des Abs. 1. Derartige 
Vereinbarungen können auch in Hinkunft abgeschlossen werden. 
 

§ 9 b. Anrechnung des Karenzurlaubes (§ 15 MSchG bzw. § 2 EKUG) 
und Abfertigung nach Entbindung (§ 23 a AngG) 3 

 
(1) Karenzen (Karenzurlaube) innerhalb des Dienstverhältnisses im Sinne des MSchG, 
EKUG oder VKG werden für die Bemessung der Kündigungsfrist, die Dauer des Kran-
kenentgeltanspruches und die Urlaubsdauer bis zum Höchstausmaß von insgesamt 
zehn Monaten, soweit Karenzurlaube für das zweite bzw. folgende Lebensjahre des 
Kindes in Anspruch genommen werden, bis zu insgesamt höchstens 22 Monaten an-
gerechnet. 
 
Für die Bemessung der Höhe der Abfertigung und die Voraussetzung der fünfjährigen 
Dienstzeit gem. § 23 a Abs. 3 AngG werden Karenzen (Karenzurlaube) im Sinn des 
vorigen Absatzes bis zum Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten angerechnet.  
 
Voraussetzung ist eine mindestens dreijährige Dauer des Dienstverhältnisses, wobei 
Karenzen (Karenzurlaube) im obigen Sinn einzurechnen sind.  
 
Diese Regelung gilt für Karenzurlaube ab dem 1.4.2001. Soweit Karenzurlaube nach 
der bis 31.3.2001 geltenden Fassung des § 9 b bis zum jeweils genannten Höchstaus-
maß angerechnet wurden, erfolgt keine weitere Anrechnung innerhalb des Dienst-
verhältnisses. 
 
Abweichend davon, gilt für alle übrigen im Abs 1 und 2 genannten Ansprüche: Eltern-
karenzen, die nach dem 1.4.2019 geendet haben, werden auf dienstzeitabhängige 
Ansprüche zur Gänze angerechnet. 
(idF ab 1. April 2019) 
 
 
 

 
3 Siehe auch § 15 Abs. 8 (Anrechnung als Verwendungsgruppenjahr). 
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(2) Der erste Karenzurlaub innerhalb eines Dienstverhältnisses wird bis zum Höchst-
ausmaß von 10 Monaten auf die fünfjährige Dienstzeit gemäß § 23 a Abs. 3 AngG 
(Voraussetzung für den Mutterschaftsaustritt mit Abfertigungsanspruch) angerechnet 
(für Karenzurlaube, die ab dem 1. 4. 1998 beginnen). 
 
(3) Sofern eine Elternkarenz bis längstens zum zweiten Geburtstag des Kindes bean-
sprucht wurde, hat der/die ArbeitgeberIn im sechsten oder fünften Monat vor dem 
Ende der Karenz den in Karenz befindlichen Elternteil an die zuletzt bekannt gege-
bene Adresse schriftlich zu informieren, zu welchem Zeitpunkt die Karenz endet. 
 
(4) Wird diese Verständigung unterlassen und erfolgte kein Austritt gem. § 23a Abs. 
3 bzw. 4 AngG, kann der/die ArbeitnehmerIn bis zu vier Wochen nach einer nachge-
holten Verständigung im obigen Sinn die Arbeit antreten (spätestens mit Ablauf des 
Anspruchs auf Kinderbetreuungsgeld) oder binnen zwei Wochen nach dieser Verstän-
digung den Austritt erklären; in diesem Fall besteht Anspruch auf Abfertigung gem. 
§ 23a Abs. 3 und 4 AngG, sofern nicht das BMVG Anwendung findet. 
 
(5) Die Unterlassung der Dienstleistung zwischen dem Ende der gesetzlichen Karenz 
und dem Wiederantritt im Sinne der obigen Bestimmung gilt als nicht pflichtwidrig. 
Es besteht kein Kündigungsschutz über den gesetzlichen Anspruch hinaus.  
 

(6) Die Abs. (3) – (5) gelten für Karenzen, die nach dem 31.10.2004 enden. 
 

§ 9 c. Anrechnung von ArbeiterInnenvordienstzeiten 
 
(1) Die im Unternehmen unmittelbar vor der Übernahme ins Angestelltenverhältnis 
zurückgelegten Dienstzeiten als Arbeiter/innen (nicht als Lehrling) sind für die Be-
messung der Dauer des Krankenentgeltanspruches gemäß § 8 Abs. 1 und 2 AngG bis 
zu einem Höchstausmaß von 10 Jahren anzurechnen. 
 
(2) Die im Unternehmen unmittelbar vor der Übernahme ins Angestelltenverhältnis 
zurückgelegten Dienstzeiten als Arbeiter/innen (nicht als Lehrling) sind für die Be-
messung der Kündigungsfrist anzurechnen. Die Anrechnung gilt für Kündigungen die 
ab 1.4.2002 ausgesprochen werden. Ab 1.4.2024 sind bei Übernahme ins Angestell-
tenverhältnis für die Dauer des Krankenentgeltanspruches die Arbeitervordienstzei-
ten anzurechnen. 
 

§ 9 d. Wechsel in das System der „Abfertigung neu“ 
 
Vereinbaren Arbeitgeber und Arbeitnehmer einen Übertritt aus dem Abfertigungs-
recht des Angestelltengesetzes in jenes des BMVG (Betriebliches Mitarbeitervorsor-
gegesetz), ist der Arbeitnehmer berechtigt, binnen einem Monat ab Unterzeichnung 
der Übertrittsvereinbarung ohne Angabe von Gründen von dieser zurückzutreten. 
Dies gilt nicht, sofern die Übertrittsvereinbarung inhaltlich durch eine Betriebsver-
einbarung gemäß § 97 Abs. 1 Z 26 ArbVG (Festlegung von Rahmenbedingungen für 
den Übertritt in das Abfertigungsrecht des BMVG) bestimmt ist. 
Dies gilt für Arbeitnehmer, die ab 1.4.2003 vom alten Abfertigungsrecht in die Ab-
fertigungsbestimmungen des BMVG übertreten. 
 



 22 

Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages, die die Abfertigung betreffen und am 
1.7.2002 bestanden haben, gelten für die Arbeitnehmer/innen, die dem BMVG un-
terliegen, nur, soweit sie für diese Arbeitnehmer/innen durch das BMVG nicht außer 
Kraft gesetzt wurden. Dies gilt sinngemäß auch für die seither abgeschlossenen Re-
gelungen. 
 

§ 10. Gehaltszahlung im Todesfall 
 
(1) Wird das Dienstverhältnis durch den Tod des Angestellten gelöst und hat das An-
gestelltenverhältnis länger als ein Jahr gedauert, so ist das Gehalt für den Sterbe-
monat und den folgenden Monat weiterzuzahlen. Hat das Dienstverhältnis im Zeit-
punkt des Todes länger als 5 Jahre gedauert, so ist das Gehalt für den Sterbemonat 
und die beiden folgenden Monate weiterzuzahlen. 
Hatte der Angestellte im Zeitpunkt des Todes keinen oder nur einen verringerten 
Entgeltanspruch, so ist hinsichtlich des Sterbemonats das Gehalt in voller Höhe nur 
für den ab dem Todesfall laufenden restlichen Monatsteil zu leisten. 
 
(2) Für die Dauer einer Gehaltsfortzahlung im Sinne des Abs.1 sind auch die aliquoten 
Teile des gebührenden 13. und 14. Monatsgehaltes zu leisten. 
 
(3) Anspruchsberechtigt sind die gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblas-
ser gesetzlich verpflichtet war. 
 
(4) Besteht neben dem Anspruch auf Weiterzahlung des Gehaltes nach den Abs. 1 bis 
3 auch ein gesetzlicher Anspruch auf eine Auszahlung im Sterbefall bzw. ein Anspruch 
nach Abs. 5 oder 6, so kann nur einer der Ansprüche geltend gemacht werden.4  
 
(5) Sind unter den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich 
verpflichtet war, Minderjährige, die zum Zeitpunkt des Todes des Angestellten das 
18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, so erhöht sich der Anspruch gemäß § 23 
Abs. 6 des Angestelltengesetzes auf die volle Abfertigung. Dies gilt auch, wenn der-
artige gesetzliche Erben das 18. Lebensjahr vollendet haben, jedoch in einem Aus-
bildungsverhältnis stehen und gemäß § 2 lit. b Familienlastenausgleichsgesetz An-
spruch auf Familienbeihilfe besteht. Der letzte Satz ist auch anzuwenden, wenn das 
Ausbildungsverhältnis wegen einer Ferialpraxis unterbrochen wird und in diesem 
Zeitraum keine Familienbeihilfe gewährt wird. 
Die Abfertigung gebührt in diesen Fällen den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung 
der Erblasser im Zeitpunkt des Todes verpflichtet war, und der Witwe oder dem Wit-
wer bzw. dem/der eingetragenen Partner/in im Sinne des EPG gemeinsam und wird 
unter diesen nach Köpfen zu gleichen Teilen aufgeteilt. Keinesfalls gebührt im To-
desfall insgesamt mehr als die volle Abfertigung. 
 
(6) Ist ein Ehegatte oder eine Ehegattin, bzw. ein/e eingetragene/r Partner/in im 
Sinne des EPG, jedoch kein minderjähriger Angehöriger im Sinne des Abs. 5 zum Zeit-
punkt des Todes des Angestellten vorhanden, erhöht sich der Anspruch auf die halbe 
Abfertigung gemäß § 23 Abs. 6 des Angestelltengesetzes auf 70 Prozent der vollen 
Abfertigung. Dieser Anspruch besteht, gleichgültig, ob der/die überlebende Ehe-
gatte/in oder der/die eingetragene Partner/in zum Zeitpunkt des Todes des Ange-
stellten unterhaltsberechtigt war oder nicht. Voraussetzung ist jedoch, dass die Ehe 

 
4 Siehe Anmerkung 3 
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bzw. die eingetragene Partnerschaft zum Zeitpunkt des Ablebens des Angestellten 3 
Jahre gedauert hat. 
 

§ 10 a. Berücksichtigung von Arbeiter/innenvordienstzeiten  
für die Bemessung der Abfertigung 

 
Für die Berücksichtigung von Zeiten als Arbeiter/in oder Lehrling beim selben Dienst-
geber gelten die Bestimmungen des Arbeiterabfertigungsgesetzes vom 23.2.1979, 
BGBl. Nr. 107/79, sowie die darin enthaltene Abänderung des Angestelltengesetzes. 
Der § 10 a in der bis zum 31.10.1984 geltenden Fassung gilt für jene Fälle weiter, in 
denen ein Abfertigungsanspruch auf Grund der §§ 9, 9 a und 9 b Abs. 2 dieses Kollek-
tivvertrages zusteht oder die Anwendung des § 10 a in der genannten Fassung in 
Verbindung mit dem jeweils geltenden Kollektivvertrag für die Arbeiter/innen zu ei-
nem günstigeren Ergebnis führt.5  
 

§ 11. Weihnachtsremuneration (13. Monatsgehalt) 
 
(1) Allen Angestellten ist spätestens am 30. November eines jeden Kalenderjahres 
eine Weihnachtsremuneration in der Höhe des Novembergehaltes auszubezahlen. 
Überstundenentlohnungen sind hierbei nicht einzubeziehen. 
(2) Provisionsbezieher, die außer der Provision ein Monatsgehalt (Fixum) beziehen, 
erhalten als Weihnachtsremuneration einen Betrag in der Höhe des Novembergehal-
tes (Fixums). In jenen Fällen, in denen kein oder ein geringeres Monatsgehalt (Fixum) 
als das jeweilige Mindestgrundgehalt vereinbart ist, gebührt als Weihnachts- 
remuneration ein Betrag in Höhe des jeweiligen Novembermindestgrundgehaltes. In 
diesem Fall sind im Kalenderjahr fällige Provisionen bzw. Provisionsakontierungen 
auf die Weihnachtsremuneration bzw. die Differenz zwischen Monatsgehalt (Fixum) 
und Weihnachtsremuneration anrechenbar. Für den Jahresbezugsvergleich gemäß § 
16 gilt eine so anrechenbare Provision weiterhin als anrechenbar.  
(Fassung gilt ab 1.4.1991 für jene Fälle, in denen das Dienstverhältnis nicht vor dem 
31.12.1992 endet6). 
 
(3) Lehrlingen gebührt zum gleichen Termin als Weihnachtsremuneration ein Betrag 
in Höhe des im November ausbezahlten Lehrlingseinkommens. Bei Angestellten, die 
während des Kalenderjahres ihre Lehrzeit vollendet haben, setzt sich die Weih-
nachtsremuneration aus dem aliquoten Teil des letzten monatlichen Lehrlingsein-
kommens und aus dem aliquoten Teil des Novembergehaltes zusammen. 
 
(4) Den während des Kalenderjahres eintretenden oder austretenden Angestellten 
(Lehrlingen) gebührt der aliquote Teil. 
 

§ 12.   14. Monatsgehalt 
 
(1) Neben dem 13. Monatsgehalt (Weihnachtsremuneration) gemäß § 11 gebührt al-
len Angestellten einmal im Kalenderjahr ein 14. Monatsgehalt. Lehrlinge erhalten als 
14. Zahlung einen Betrag in der Höhe des monatlichen Lehrlingseinkommens. Bei 

 
5 Siehe Anmerkung 4 
6 Bei allen Provisionsbeziehern ist jedoch der Jahresbezugsvergleich im Sinne des § 16 letzter Satz zu beachten. 

Dieser Jahresbezugsvergleich lässt den Anspruch der Provisionsbezieher, die außer der Provision ein Monats-

gehalt (Fixum) beziehen, auf eine Weihnachtsremuneration in der Höhe des Novembergehaltes (Fixums) unbe-

rührt. 
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Angestellten, die während des Kalenderjahres ihre Lehrzeit vollenden, setzt sich das 
14. Monatsgehalt aus dem aliquoten Teil des monatlichen Lehrlingseinkommens  und 
aus dem aliquoten Teil des Angestelltengehaltes zusammen. 
(2) Provisionsbezieher, die außer der Provision ein Monatsgehalt (Fixum) beziehen, 
erhalten als 14. Zahlung einen Betrag in der Höhe ihres Monatsgehaltes (Fixums). In 
jenen Fällen, in denen kein oder ein geringeres Monatsgehalt (Fixum) als das jewei-
lige Mindestgrundgehalt vereinbart ist, gebührt als 14. Zahlung ein Betrag in der Höhe 
des jeweiligen Mindestgrundgehaltes. In diesem Fall sind im Kalenderjahr fällige Pro-
visionen bzw. Provisionsakontierungen auf die 14. Zahlung bzw. die Differenz zwi-
schen Monatsgehalt (Fixum) und 14. Zahlung anrechenbar. Für den Jahresbezugsver-
gleich gilt eine so anrechenbare Provision weiterhin als anrechenbar (Fassung gilt ab 
1.4.1991).7 
 
(3) Der Berechnung des 14. Monatsgehaltes ist jeweils das im Monat der Auszahlung 
gebührende Monatsgehalt (Lehrlingseinkommen, Fixum) zugrunde zu legen. Über-
stundenentlohnungen sind hierbei nicht einzubeziehen. 
Bei Lehrlingen, die voraussichtlich während eines Kalenderjahres ihre Lehrzeit been-
den und denen noch während ihrer Lehrzeit das 14. Monatsgehalt auszuzahlen ist, ist 
zunächst das 14. Monatsgehalt unter Zugrundelegung des Lehrlingseinkommens im 
Monat der Auszahlung zu berechnen. 
Vollendet der Lehrling während des Kalenderjahres seine Lehrzeit und setzt er dann 
seine Dienstleistung bei der Firma als Angestellter fort, so ist der Restbetrag (gemäß 
Abs. 1) bei Antritt eines weiteren Urlaubes als Angestellter, spätestens aber gemein-
sam mit der Weihnachtsremuneration, auszubezahlen. Bei Berechnung dieses Rest-
betrages ist einerseits von der im Monat der Auszahlung des 14. Monatsgehaltes 
(Lehrlingseinkommens) gebührendem Lehrlingseinkommen, anderseits von dem im 
Monat der Auszahlung dieses Restbetrages gebührenden Monatsgehalt auszugehen. 
 
(4) Das 14. Monatsgehalt ist bei Antritt eines gesetzlichen Urlaubes auszuzahlen. 
Werden im Kalenderjahr mehrere Urlaubsteile konsumiert, so gebührt das 14. Mo-
natsgehalt bei Antritt des längeren Urlaubsteiles; bei gleichen Urlaubsteilen ist es 
mit Antritt des ersten Urlaubsteiles fällig. Regelungen, nach denen die Auszahlung 
des 14. Monatsgehaltes ohne Rücksicht auf den Zeitpunkt der Urlaubskonsumierung 
einheitlich für alle Angestellten an einem  
bestimmten Stichtag erfolgte, bleiben unberührt; desgleichen kann eine solche  
Auszahlungsweise auch künftighin durch Betriebsvereinbarungen festgelegt werden. 
Spätestens ist das 14. Monatsgehalt jedoch am 30. September eines jeden Jahres 
fällig. 
 
(5) Den während des Kalenderjahres eintretenden oder austretenden Angestellten 
(Lehrlingen) gebührt der aliquote Teil entsprechend der im Kalenderjahr zurückge-
legten Dienstzeit. 
Angestellten (Lehrlingen), die während des Kalenderjahres eintreten und bis zum 31. 
Dezember noch nicht urlaubsberechtigt sind, ist der aliquote Teil des 14. Monatsgeh-
altes für dieses Kalenderjahr gemeinsam mit der gebührenden Weihnachtsremunera-
tion auszuzahlen.  

 
7 Bei allen Provisionsbeziehern ist jedoch der Jahresbezugsvergleich im Sinne des § 16 letzter Satz zu beachten. 

Dieser Jahresbezugsvergleich lässt den Anspruch der Provisionsbezieher, die außer der Provision ein Monats-

gehalt (Fixum) beziehen, auf eine Weihnachtsremuneration in der Höhe des Novembergehaltes (Fixums) unbe-

rührt. 
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Angestellten (Lehrlingen), die das 14. Monatsgehalt bereits erhalten haben, aber 
noch vor Ablauf des Kalenderjahres ausscheiden, ist der verhältnismäßig zuviel be-
zahlte Anteil, der auf den restlichen Teil des Kalenderjahres entfällt, bei der Endab-
rechnung in Abzug zu bringen. 
(6) Soweit Betriebe bereits ein 14. Monatsgehalt oder unter welchem Titel immer 
sonstige über das 13. Monatsgehalt hinausgehende Sonderzuwendungen leisten, kön-
nen diese auf das nach obigen Bestimmungen zu gewährende 14. Monatsgehalt ange-
rechnet werden. 
 
(7) Auf der Produktion beruhende Leistungs-, Ersparnis- oder Erfolgsprämien, die 
einmal oder mehrmals jährlich ausgezahlt werden, ferner echte Bilanzgelder, die nur 
an einzelne Angestellte für die Mitarbeit bei der Bilanzerstellung gewährt werden, 
gelten nicht als anrechenbare Sonderzuwendungen im Sinne des Abs. 6. 
 

§ 12 a. Sonderbestimmungen für teilzeitbeschäftigte Angestellte 
(Berechnung des 13. und 14. Monatsgehaltes; Abfertigung bei Übertritt von  

Vollzeitbeschäftigung in Teilzeitbeschäftigung.) 
 
(1) Vergütungen für Arbeitsstunden, die über die vereinbarte Arbeitszeit hinausge-
hen, sind mit dem Durchschnitt der letzten 12 Kalendermonate vor dem Auszahlungs-
monat in das 13. und 14. Monatsgehalt einzubeziehen. Hat das Dienstverhältnis noch 
nicht 12 Monate gedauert, ist der Durchschnitt des Zeitraumes seit Beginn des Dienst-
verhältnisses zugrunde zu legen. Durch Betriebsvereinbarung oder, wo kein Betriebs-
rat errichtet ist, durch Einzelvereinbarung, kann vereinbart werden, dass an Stelle 
obiger Regelung ein Teilungsfaktor für die Berechnung der Grundvergütung der über 
die vereinbarte Arbeitszeit hinausgehenden Arbeitsstunden tritt. Dieser Teilungsfak-
tor ist unter sinngemäßer Anwendung der Berechnungsart des § 5 Abs. 2 erster und 
zweiter Satz (für Vollzeitbeschäftigte) zu berechnen. Solche Regelungen sind schrift-
lich festzuhalten. 
 
(2) Für Angestellte im Sinne dieses Rahmenkollektivvertrages, die während des Ka-
lenderjahres von einer Vollbeschäftigung in eine Teilzeitbeschäftigung oder umge-
kehrt übertreten, setzt sich das 13. und 14. Monatsgehalt jeweils aus dem der Dienst-
zeit im Kalenderjahr entsprechenden Teil des 13. und 14. Monatsgehaltes vor dem 
Übertritt und dem entsprechenden Teil nach dem Übertritt (Auszahlungsmonat) zu-
sammen. Wurde das 14. Gehalt bereits vor dem Übertritt ausgezahlt, ist eine Nach-
rechnung zum Zeitpunkt der Auszahlung der Weihnachtsremuneration vorzunehmen, 
wobei die Differenz nachgezahlt wird bzw. der zu viel erhaltene Betrag mit der Weih-
nachtsremuneration gegenverrechnet wird oder zurückzuzahlen ist. 
 
(3) Wird mit dem Angestellten innerhalb von 5 Jahren (bis 31.10.1990: innerhalb von 
3 Jahren) vor Beendigung des Angestelltenverhältnisses an Stelle einer Vollbeschäf-
tigung eine Teilzeitbeschäftigung als Angestellte(r) vereinbart, ist das Entgelt aus 
der Vollbeschäftigung bei Berechnung der Abfertigung nach folgenden Grundsätzen 
zu berücksichtigen: 
Es ist die Zahl der Abfertigungsmonate auf Grund der Gesamtdienstzeit als Ange-
stellte(r) zu ermitteln. Danach ist das aliquote Verhältnis von Teilzeit- und Vollbe-
schäftigungszeit innerhalb des gesamten Arbeitsverhältnisses festzustellen. Die An-
zahl der Monatsentgelte ist gemäß dem so ermittelten Verhältnis aufzuteilen. Ent-
sprechend dieser Aufteilung sind dann unter Zugrundelegung der monatlichen Be-
rechnungsgrundlagen nach Voll- und Teilzeitbeschäftigung die Abfertigungsanteile zu 
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ermitteln und die Gesamtabfertigung festzustellen. Zur Ermittlung der Berechnungs-
grundlage für Vollbeschäftigung ist das letzte Monatsentgelt auf Grund der Teilzeit-
beschäftigung entsprechend aufzuwerten (im Verhältnis tatsächlicher Stundenzahl 
pro Woche zur Normalarbeitszeit bei Beendigung des Dienstverhältnisses). 
Das so aufgewertete Monatsentgelt verringert sich jedoch um jene Erhöhung des Mo-
natsgehaltes, die im Zusammenhang mit der Umstellung auf Teilzeit erfolgte und in 
dieser begründet war.8  
Durch Betriebsvereinbarung oder, wo kein Betriebsrat errichtet ist, durch Einzelver-
einbarung, können gleichwertige andere Regelungen über die Berücksichtigung von 
Vollzeitbeschäftigung abgeschlossen werden. 
Sollte eine gesetzliche Regelung betreffend Abfertigung bei Übertritt von Vollzeit- 
in Teilzeitbeschäftigung erfolgen, werden Gespräche über eine entsprechende Abän-
derung dieses Kollektivvertrages aufgenommen. 
Abs. 3 gilt nicht für jene Fälle, in denen bei Übertritt in Teilzeitbeschäftigung eine 
Abfertigung erfolgt. 
Abs. 3 gilt sinngemäß für jene Fälle, in denen eine Verringerung einer Teilzeitbe-
schäftigung vereinbart wird (gilt für Beendigungen von Dienstverhältnissen nach dem 
31.3.1998). Abs. 3 gilt für Beendigungen von Dienstverhältnissen nach dem 
31.3.1991. 
Die Ausdehnung auf fünf Jahre im Abs. 3 gilt für Beendigungen von Dienstverhältnis-
sen nach dem 31.10.1990. 
 
(4) Geringere Normalarbeitszeiten als die kollektivvertragliche Normalarbeitszeit 
gelten dann nicht als Teilzeit, wenn sie für den ganzen Betrieb oder Betriebsteile 
gelten und nicht erheblich von der betrieblichen Normalarbeitszeit abweichen. 
 

§ 12 b. Urlaubsentgelt 
 
(1) Sind regelmäßige Überstunden gemäß § 2 Abs. 2 zweiter Satz des Generalkollek-
tivvertrages über den Begriff des Urlaubsentgeltes bei Bemessung des Urlaubsentgel-
tes mit zu berücksichtigen, so gelten Überstunden dann als regelmäßig, wenn sie in 
mindestens 7 der letzten 12 Kalendermonate vor Urlaubsantritt geleistet worden 
sind. Für die Ermittlung des Durchschnittes sind die letzten 12 Kalendermonate her-
anzuziehen. 
Kalendermonate, in denen überwiegend Krankheit, Urlaub oder sonstige bezahlte 
Dienstverhinderungen vorliegen, sind sowohl für die Ermittlung der Regelmäßigkeit 
als auch für die Berechnung des Überstundendurchschnittes auszuscheiden. Um die 
ausgeschiedenen Monate ist der Rückrechnungszeitraum zu verlängern. 
 
(2) Bestehen vor Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages (1.11.1981) in den Betrieben 
andere Rückbetrachtungszeiträume für die Regelmäßigkeit und die Durchschnittsbe-
rechnung als 7 bzw. 12 Kalendermonate, dann bleiben diese Regelungen weiterhin 
aufrecht. Derartige Regelungen können auch in Zukunft im Einvernehmen mit dem 
Betriebsrat eingeführt werden. 
Bestehende und im Sinne dieses Absatzes künftig abgeschlossene Betriebsvereinba-
rungen über die Berechnung des Urlaubsentgeltes gelten als Betriebsvereinbarung im 
Sinne des ArbVG. 

 
 

 
8 Berechnungsbeispiel siehe Anmerkung 5 
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Protokoll zur Berechnung des 13. und 14. Monatsgehaltes 
 
Authentische Interpretation zu den §§ 11 und 12 des Rahmenkollektivvertrages für 
Angestellte der Industrie (Globalrunde). 
Zeiten des Dienstverhältnisses ohne Entgeltanspruch vermindern nicht den Anspruch 
auf Sonderzahlungen, ausgenommen in den gesetzlich ausdrücklich angeführten Fäl-
len (z. B. §§ 14/4 und 15/2 MSchG, 10 APSG, 119/3 ArbVG). Für Zeiten des unge-
rechtfertigten Fernbleibens von der Arbeit stehen keine Sonderzahlungen zu. Für 
Zeiten des freiwillig vereinbarten Entfalls der Dienstleistung ohne Entgelt, kann der 
Entfall der Sonderzahlungen vereinbart werden (ausgenommen für unbezahlten Ur-
laub für Schulungs- und Bildungsveranstaltungen im Sinne des § 118 ArbVG über die 
dort vorgesehene Dauer hinaus). Erhält der Dienstnehmer auf Grund öffentlich-recht-
licher Vorschriften vollen Entgeltersatz (einschließlich Sonderzahlungen) entfällt in-
soweit der Anspruch gegen den Dienstgeber. 
 

§ 13. Behaltepflicht 
 
(1) Kaufmännische Lehrlinge und technische Zeichner-Lehrlinge müssen nach ord-
nungsgemäßer Beendigung der Lehrzeit noch 6 Monate als Angestellte beschäftigt 
werden; wenn diese Behaltezeit nicht mit dem Letzten eines Kalendermonates 
endigt, ist sie auf diesen zu erstrecken. 
 
(2) Will der Dienstgeber das Dienstverhältnis mit dem Angestellten nicht über die 
Behaltezeit hinaus fortsetzen, so hat er es mit vorhergehender sechswöchiger Kün-
digungsfrist zum Ende der in Abs. 1 bestimmten Behaltezeit zu kündigen. 
 
(3) Durch einvernehmliche Erklärung der zuständigen Landeskammer der gewerbli-
chen Wirtschaft und der Landesexekutive der Gewerkschaft der Privatangestellten 
kann die Behaltepflicht bei Vorliegen der Voraussetzungen gemäß § 18 Abs. 2 und 3 
des Berufsausbildungsgesetzes verkürzt werden. 
 

§ 13 a. Information bei befristeten Dienstverhältnissen 
 
Gibt der/die Angestellte im Laufe eines befristeten Dienstverhältnisses keine Äuße-
rung ab, das Dienstverhältnis nicht über die Befristung hinaus fortsetzen zu wollen, 
bzw. besteht nicht von vornherein Klarheit darüber, dass eine Verlängerung des be-
fristeten Dienstverhältnisses nicht beabsichtigt ist, ist die Absicht, ein mit Ablaufda-
tum befristetes Dienstverhältnis von mehr als zweimonatiger Dauer (einschließlich 
eines allfälligen Probemonates) nicht über den Ablaufzeitpunkt hinaus fortzusetzen, 
dem (der) Angestellten spätestens 2 Wochen vor Fristablauf mitzuteilen. 
Erfolgt die Mitteilung nicht oder verspätet, ist das auf den Zeitraum von 3 Tagen 
entfallende Gehalt über das mit Fristablauf beendete Dienstverhältnis hinaus als Er-
satz für nicht konsumierte Freizeit für Postensuche zu bezahlen. § 13 a gilt für Dienst-
verhältnisse, die nach dem 31.3.1996 beginnen. 
 

§ 14. Diensterfindungen 
 
Der Dienstgeber hat Anspruch auf Anbietung einer von einem Angestellten während 
des Bestandes des Dienstverhältnisses gemachten Diensterfindung im Sinne des § 7 
Abs. 3 des österreichischen Patentgesetzes. Er muss dazu innerhalb einer Frist von 
drei Monaten vom Tag der Anbietung an Stellung nehmen und erklären, ob er sie für 
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sich in Anspruch nehmen will; bis zur Anmeldung der Patentrechte ist der Dienstge-
ber zur absoluten Geheimhaltung der Erfindung verpflichtet. Er hat im Falle der In-
anspruchnahme die im Gesetz vorgesehene Entschädigung an den Erfinder zu ent-
richten und alle auflaufenden Patentgebühren zu bezahlen. Auf Verlangen des 
Dienstnehmers muss der Erfinder bei der Eintragung in das Patentregister genannt 
werden, auch dann, wenn der Dienstgeber als Anmelder erscheint. Im Übrigen gelten 
die Bestimmungen des österreichischen Patentgesetzes und die gemäß diesem Ge-
setz getroffenen Einzelvereinbarungen. 
 

§ 14 a. Verbesserungsvorschläge 
 
Über die Vergütung für Verbesserungsvorschläge können Betriebsvereinbarungen ge-
mäß § 29 Arbeitsverfassungsgesetz abgeschlossen werden. 
 

§ 14 b. Ausbildungskosten 
 
Über Vereinbarungen betreffend die Rückerstattung von Ausbildungskosten ist der 
Betriebsrat über dessen Aufforderung zu informieren. 

 
§ 15. Allgemeine Bestimmungen über die Verwendungsgruppen 

 
(1) Die Angestellten werden nach der Art ihrer vorwiegend ausgeübten Tätigkeit in 
die in § 19 vorgesehenen Verwendungsgruppen eingereiht. 
 
(2) Die Einreihung in die Verwendungsgruppen wird von der Firmenleitung unter Mit-
wirkung des Betriebsrates vorgenommen. Die Einreihung in die Verwendungsgruppe, 
die Anzahl der angerechneten Verwendungsgruppenjahre und die Höhe des Gehaltes 
sowie alle weiterhin eintretenden Veränderungen sind dem Angestellten mittels 
Dienstzettel bekanntzugeben.9  
 
(2 a) Bei Angestellten, die noch keine Angestelltentätigkeit verrichtet haben, kann 
in Verwendungsgruppe II während der ersten 6 Monate, in Verwendungsgruppe III und 
IV während der ersten 9 Monate durch Vereinbarung das Mindestgrundgehalt im 1. 
und 2. Verwendungsgruppenjahr um bis zu 5 Prozent unterschritten werden. Diese 
Praxiszeit wird durch im Betrieb verbrachte Ausbildungszeiten oder im Rahmen einer 
Verwendung im Sinne des Angestelltengesetzes verkürzt.  
  

 
9 Siehe Anmerkung 7 
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(3) Innerhalb einer Verwendungsgruppe ist das dem Angestellten gebührende monat-
liche Mindestgrundgehalt durch die Zahl der anrechenbaren Verwendungsgruppen-
jahre bestimmt. 
In der Verwendungsgruppe I sind 3 Gehaltsstufen (2 Biennien) vorgesehen. Nach Voll-
endung des 6. Verwendungsgruppenjahres wird der Angestellte unter Anwendung der 
Umstufungsregel des § 15 Abs. 11 in die Verwendungsgruppe II umgestuft. Erfolgt 
diese Umstufung nach Vollendung des 4. Verwendungsgruppenjahres in der Verwen-
dungsgruppe I, bleibt der bisherige Vorrückungsstichtag durch die Umstufung in die 
Verwendungsgruppe II unberührt. 
In den Verwendungsgruppen II bis Va und M I bis M III, M IV sind 6 Gehaltsstufen (5 
Biennien) vorgesehen, in Verwendungsgruppe VI 5 Gehaltsstufen (4 Biennien). 
Ab Geltungsbeginn dieses Kollektivvertrages wird eine Verwendungsgruppe IVa und 
Va eingeführt10. 
 
(4) Als Verwendungsgruppenjahre gelten jene Zeiten, die ein Dienstnehmer in einer 
bestimmten Verwendungsgruppe bzw. vor Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivver-
trages mit der einer bestimmten Verwendungsgruppe entsprechenden Tätigkeit als 
Angestellter im Sinne des Angestelltengesetzes verbracht hat. Nachgewiesene Zeiten 
in einer höheren Verwendungsgruppe sind auch in niedrigeren Verwendungsgruppen 
anzurechnen. 
 
(5) Die im Unternehmen vor der Übernahme ins Meisterverhältnis zurückgelegten 
Vordienstzeiten als VorarbeiterIn sind zur Hälfte, jedoch nur bis zu einem Höchst-
ausmaß von fünf Jahren als Verwendungsgruppenjahre für diejenige Verwendungs-
gruppe anzurechnen, in die der Meister zuerst eingestuft wird. Diese Anrechnung 
kommt in gleicher Höhe zur Anwendung, wenn ein Angestellter ab dem 1.1.1971 von 
der Verwendungsgruppe M I in die Verwendungsgruppe M II umgestuft wurde bzw. 
wird. Für die Anrechnung der VorarbeiterInnenjahre ist Abs. 9 nicht anzuwenden. 
Dieser Absatz gilt mit Ausnahme des zweiten Satzes auch für jene Meister, die bereits 
vor dem 1.1.1971 ins Angestelltenverhältnis übernommen wurden. 
 
Es wird empfohlen, Dienstzeiten als Beamter oder Angestellter im öffentlichen Dienst 
auch als Verwendungsgruppenjahre anzurechnen, sofern die frühere Tätigkeit den 
Merkmalen des Angestelltengesetzes entsprach und diese frühere Tätigkeit überdies 
ihrer Natur nach geeignet war, dem Angestellten für seine jetzige Verwendung 
brauchbare Fähigkeiten und Kenntnisse zu vermitteln.  
 
(6a) Bei Dienstgebern im Ausland verbrachte Vordienstzeiten sind bei geeignetem – 
erforderlichenfalls übersetztem – Nachweis unter denselben Voraussetzungen im 
Sinne der Absätze (4) und (9) als Verwendungsgruppenjahre anzurechnen, wie die im 
Inland zurückgelegten Vordienstzeiten. (Gilt für alle ab 1. April 2000 vorzunehmen-
den Einstufungen.) 
 
(7) Zeiten des Präsenzdienstes im Sinne des österreichischen Wehrgesetzes, BGBl. 
Nr. 305/1990, sowie des Zivildienstes im Sinne des österreichischen Zivildienstgeset-
zes, BGBl. 679/1986, während deren das Angestelltendienstverhältnis bestanden hat, 
sind ab 1. Jänner 1992 nach Maßgabe des § 8 Arbeitsplatzsicherungsgesetz, BGBl. 
683/1991, als Verwendungsgruppenjahre anzurechnen. Bis zu diesem Zeitpunkt ge-
leistete Präsenzdienstzeiten werden voll angerechnet. 

 
10 Fassung des Abs. 3 gilt ab 1.6.1998. 
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(8) Karenzurlaube innerhalb des Dienstverhältnisses gemäß §§ 15-15i MSchG sowie 
2–6 und 9 EKUG, die vor dem 1. April 2012 begonnen haben, werden bis zum 
Höchstausmaß von insgesamt zehn Monaten als Verwendungsgruppenjahr angerech-
net.  
Die Anrechnung gilt für erste Karenzurlaube innerhalb des Dienstverhältnisses, die 
ab 1. 10. 1980 beginnen, hinsichtlich weiterer Karenzurlaube für solche, die ab 1. 
4. 2001 beginnen, sofern nicht schon vorher die Anrechnung bis zu insgesamt zehn 
Monaten erfolgte. Karenzurlaube, die am 1. April 2012 oder später begonnen ha-
ben, werden im Ausmaß von insgesamt bis zu 16 Monaten je Kind als Verwendungs-
gruppenjahre angerechnet. Karenzurlaube innerhalb des Dienstverhältnisses, wel-
che nach dem 1.4. 2019 beginnen, werden bis zum Höchstausmaß von 22 Monaten 
je Kind als Verwendungsgruppenjahre angerechnet. Nimmt ein Elternteil für das-
selbe Kind mehrere Karenzurlaube in Anspruch, werden dafür höchstens 22 Monate 
je Kind angerechnet. Für Karenzen die bis zum 31.3.2019 enden, werden höchstens 
16 Monate je Kind und Karenzen, die bis zum 31. 3. 2012 enden höchstens zehn Mo-
nate insgesamt angerechnet. Diese Höchstgrenzen gelten auch für Karenzurlaube 
nach Mehrlingsgeburten. 
 
(9) Für die Anrechnung von Verwendungsgruppenjahren ist es ohne Belang, ob diese 
bei einem oder bei verschiedenen Dienstgebern verbracht wurden. 
Verwendungsgruppenjahre, die ein Angestellter aus früheren Dienstverhältnissen bei 
einem anderen Dienstgeber nachweist, werden jedoch bei der Einreihung in eine 
bestimmte Verwendungsgruppe nur im Höchstausmaß von 6 Verwendungsgruppen-
jahren angerechnet. 
Voraussetzung für die Anrechnung ist jedoch, dass der Angestellte diese Zeiten der 
Firmenleitung schon beim Eintritt bekannt gibt und tunlichst sofort, spätestens aber 
innerhalb von 2 Monaten, durch entsprechende Zeugnisse oder sonstige Arbeitspa-
piere nachweist. 
(10) Wenn ein Angestellter infolge Ansteigens der Anzahl seiner Verwendungsgrup-
penjahre in eine höhere Mindestgehaltsstufe seiner Verwendungsgruppe vorzurücken 
hat, tritt die Gehaltserhöhung am Ersten des Monats ein, in dem er die erhöhte An-
zahl der Verwendungsgruppenjahre erreicht. 
 
(11) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe sind dem Angestellten jene 
Verwendungsgruppenjahre anzurechnen, die er allenfalls aus früheren Dienstzeiten 
für diese neue Verwendungsgruppe nachgewiesen hat. 
Bei Angestellten, deren tatsächlicher Gehalt dem bisher erreichten Mindestgrundge-
halt entspricht, erfolgt die Einstufung in das nächsthöhere Mindestgrundgehalt der 
neuen Verwendungsgruppe unter Anrechnung der diesem Mindestgrundgehalt ent-
sprechenden Verwendungsgruppenjahre. Bei Angestellten, bei denen das tatsächli-
che Gehalt darüber liegt, ist § 3 der Kollektivverträge vom 27.2.1981 bzw. vom 
3.4.1985 für Vorarlberg in der geltenden Fassung ab 1.6.1998 anzuwenden. 
Überdies darf in der neuen Verwendungsgruppe das jeweilige Mindestgrundgehalt 
des Angestellten jenes Mindestgrundgehalt nicht unterschreiten, das er beim Ver-
bleiben in der bisherigen Verwendungsgruppe durch Zeitvorrückung bzw. durch Neu-
festsetzung der Mindestgrundgehälter erreichen würde. 
 
(11 a) Die Bestimmungen des Abs. 11 wurden durch Kollektivverträge über die Zeit-
vorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe ergänzt. 
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(12) Wenn ein Angestellter in einer Verwendungsgruppe die Höchstzahl der dort vor-
gesehenen Verwendungsgruppenjahre erreicht hat, soll im Falle von Leistungssteige-
rung nach weiterer Tätigkeit in der gleichen Verwendungsgruppe eine angemessene 
Gehaltserhöhung vorgenommen werden. 
 

§ 15 a. Kollektivvertragliche Mindestgrundgehälter 
für teilzeitbeschäftigte Angestellte 

 
Bei teilzeitbeschäftigten Dienstnehmern, soweit sie diesem Rahmenkollektivvertrag 
unterliegen, ist das bei voller kollektivvertraglicher Normalarbeitszeit zustehende 
kollektivvertragliche Mindestgrundgehalt durch den für den jeweiligen Fachver-
bandsbereich geltenden Teiler für die Normalstunde zu teilen und dann der so ermit-
telte Wert mit jener Zahl zu multiplizieren, die sich aus der vereinbarten Stunden-
zahl (Monatsstunden, Wochenstunden x 4,33) ergibt. 
 

§ 16. Anrechnung auf das Mindestgrundgehalt 
 
(1) Sozialzulagen (Familien-, Hausstands-, Frauen- und Kinderzulagen), Provisionen 
sowie jene Remunerationen, durch die die dem Angestellten zustehenden Ansprüche 
gemäß § 11 (Weihnachtsremuneration) und § 12 (14. Monatsgehalt) überschritten 
werden, sind auf das Mindestgrundgehalt anrechenbar. In solchen Fällen ist am Ende 
des Kalenderjahres zu prüfen, ob der Jahresbezug des Angestellten der Summe der 
in den 12 Monaten des Kalenderjahres jeweils gebührenden Mindestgrundgehälter 
plus dem Zweifachen des Dezember-Mindestgrundgehaltes entspricht; ist dies nicht 
der Fall, so ist der Differenzbetrag am Jahresende nachzuzahlen. 
 
(2) Nicht anrechenbar sind Remunerationen, durch die die oben genannten Ansprü-
che gemäß § 11 (Weihnachtsremuneration) und § 12 (14. Monatsgehalt) überschritten 
werden, insofern sie das Ausmaß eines Monatsgehaltes nicht überschreiten. In sol-
chen Fällen ist nur der das Ausmaß eines Monatsgehaltes überschreitende Teil der 
Remuneration (Sonderzahlungen) auf das Mindestgrundgehalt anrechenbar. 
 

§ 16 a. Ein- bzw. Austritt 
 

Beginnt das Dienstverhältnis nicht am Monatsersten, jedoch am ersten betriebsübli-
chen Arbeitstag eines Monats, steht der ungekürzte Monatsgehalt zu; gleiches gilt 
sinngemäß bei Beendigung des Dienstverhältnisses (gilt ab 1. April 2002). 
 

§ 17. Bezüge der Aufsichtsorgane 
 
Die Bezüge der Angestellten, deren Tätigkeit vorwiegend und regelmäßig in der Be-
aufsichtigung, Führung und Anweisung von Arbeitergruppen besteht, wie Aufseher, 
Werkmeister, Montageleiter und dergleichen (nicht aber untergeordnete Aufsichts-
personen), müssen den kollektivvertraglichen oder tariflichen Spitzenlohn (nicht Ak-
kordlohn) der höchsten ihnen unterstellten Arbeiterkategorien wie folgt übersteigen: 
 
Aufseher um ..............................................................  15 Prozent  
Meister und Montageleiter um .........................................  20 Prozent 
Obermeister um ..........................................................  25 Prozent 
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Der Bezug der Meister, Steiger, Montageleiter, Obermeister und Obersteiger muss 
mindestens den Akkordrichtsatz bzw. Gedingerichtlohn der unterstellten Arbeiter er-
reichen. 

§ 18. Lehrlinge, Integrative Berufsausbildung 
 
a) Das monatliche Lehrlingseinkommen für Lehrlinge im Sinne des § 2 Abs. 1 beträgt 
ab 1. Juni 2024 im 
 
 Tabelle I Tabelle II 
im 1. Lehrjahr €    863,00 € 1.059,00 
im 2. Lehrjahr € 1.051,00 € 1.396,00 
im 3. Lehrjahr € 1.336,00 € 1.724,00 
im 4. Lehrjahr € 1.642,00 € 1.987,00 
 
Die Tabelle II gilt für Lehrlinge, deren Lehrverhältnis nach dem 1. November 1990, 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung 
beginnt.11 
 
 
b) Zeiten, die auf Grund gesetzlicher Vorschriften auf die Lehrzeit angerechnet wer-
den, gelten als zurückgelegte Lehrzeit im Sinne obiger Einstufung (bei Anrechnung 
von zum Beispiel 12 Monaten auf die Lehrzeit ist eine Einstufung im 2. Lehrjahr vor-
zunehmen). 
 
c) Die Internatskosten, die durch den Aufenthalt des Lehrlings in einem für die Schü-
ler der Berufsschule bestimmten Schülerheim zur Erfüllung der Berufsschulpflicht 
entstehen, hat der Lehrberechtigte dem Lehrling so zu bevorschussen und so zu er-
setzen, dass dem Lehrling für den Zeitraum, der der Dauer des Internats entspricht, 
das volle Lehrlingseinkommen verbleibt. 
(Gilt für Internatsaufenthalte, die ab 1. Juli 1992 beginnen. Bis zu dem angeführten 
Zeitpunkt hatten 70 % der Internatskosten zu verbleiben.) 
Zusätzliche Kosten des günstigsten öffentlichen Verkehrsmittels, die Lehrlingen 
durch die Anreise zur bzw Abreise von der in Internatsform geführten Berufsschule 
bis zu einmal pro Kalenderwoche nachweislich entstehen, sind vom Unternehmen zu 
ersetzen. Auf diesen Anspruch können die dem Lehrling gebührenden Förderungen 
angerechnet werden. Voraussetzung für diesen Anspruch auf Fahrtkostenersatz ist 
der Bezug der Familienbeihilfe. Bei Verringerung oder Wegfall öffentlicher Förderun-
gen für derartige Fahrtkosten, bleibt der anteilige Fahrtkostenersatz unverändert. 
Auf Verlangen des Arbeitgebers/ der Arbeitgeberin sind entsprechende Belege vor-
zulegen. 
(letzter Absatz ab 1. April 2017) 
 
 
 
 
 

 
11 Gemeinsame Interpretation der Kollektivvertragspartner des Kollektivvertrags Textilindustrie: Bei Wechsel 

des Lehrberechtigten innerhalb des fachlichen Geltungsbereiches des Kollektivvertrags der Textilindustrie ver-

bleibt der Lehrling im Anwendungsbereich der Tabelle I. sofern er/ sie bei erstmaligem Abschluss seines/ ihres 

Lehrverhältnisses das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet bzw. die Matura noch nicht erfolgreich abgeschlossen 

hat. 
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d) Integrative Berufsausbildung: 
 
1. Bei Verlängerung eines Lehrverhältnisses gem. § 8 b Abs. 1 BAG idF BGBl I 79/2003 
werden für die Bemessung der Höhe des Lehrlingseinkommens die Lehrjahre aliquot 
im Verhältnis zur Gesamtlehrzeit verlängert; ergeben sich Teile von Monaten gebührt 
für das ganze Monat das höhere Lehrlingseinkommen. Bei nachträglicher Verlänge-
rung bleibt das dem Lehrlingseinkommen zugrunde liegende Lehrjahr so lange unver-
ändert, bis sich nach dem vorstehenden Satz Anspruch auf das Lehrlingseinkommens 
eines höheren Lehrjahres ergibt. 
 
2. Bei Abschluss eines Ausbildungsvertrages zu einer Teilqualifizierung gem. § 8 b 
Abs. 2 BAG idF BGBl I 79/2003 gebührt das Lehrlingseinkommen des ersten Lehrjah-
res. Nach einem Jahr erhöht sich dieser Anspruch um ein Drittel der Differenz zwi-
schen dem  Lehrlingseinkommen für das erste Lehrjahr und jenem für das zweite 
Lehrjahr, nach zwei Jahren um ein weiteres Drittel dieser Differenz. 
3. Anrechnung von integrativer Berufsausbildung: 
Wird die teilqualifizierte Ausbildung (einschließlich der Berufsschule im Sinne der 
Anforderung des BAG) erfolgreich zurückgelegt, ist sie bei späterer Absolvierung ei-
ner Lehrausbildung im gleichen oder einem verwandten Lehrberuf mindestens im 
Ausmaß des 1. Lehrjahres anzurechnen. Besteht kein Anspruch auf diese Anrechnung, 
darf das spätere Lehrlingseinkommen jedenfalls nicht niedriger sein als das  während 
der Teilqualifizierungs-Ausbildung zuletzt bezahlte. 
 
e) Lehrlinge, die die Lehrabschlussprüfung mit gutem Erfolg absolvieren, erhalten 
eine einmalige Prämie in Höhe von € 200,-. Lehrlinge, die sie mit Auszeichnung ab-
solvieren, erhalten eine Prämie von € 250,-. Die betragsmäßige Verringerung der ge-
förderten Prämie gemäß der Richtlinie des Bundesberufsausbildungsbeirates zur För-
derung der betrieblichen Ausbildung von Lehrlingen gemäß § 19c BAG vom 2.4.2009 
führt zur entsprechenden Anpassung, die Aufhebung führt zum Entfall dieses An-
spruchs. 
Bestehende betriebliche Regelungen bleiben aufrecht, können aber der Höhe nach 
darauf angerechnet werden. 
 

§ 18 a. Praktikanten 
 

1. Pflichtpraktikanten gemäß § 2 Abs. 2 lit. b (vom Geltungsbereich dieses Kollek-
tivvertrages ausgenommen) gebührt für die Zeit ihres Pflichtpraktikums eine mo-
natliche Vergütung mindestens in der Höhe des Lehrlingseinkommens für das 2. 
Lehrjahr (Tabelle I bzw. II). 
 
2. Ferialpraktikanten sind Personen, die ohne Vorliegen schulrechtlicher Vorschrif-
ten während der Schulferien mit vereinbarten Ausbildungsanteilen in einem Dienst-
verhältnis beschäftigt werden. Ferialpraktikanten gebührt bei erstmaliger Beschäf-
tigung ohne Berufserfahrung oder wenn vorher kein Pflichtpraktikum absolviert 
wurde, für längstens 1 Monat als monatlicher Bezug ein Betrag in Höhe des Lehr-
lingseinkommens für das 2. Lehrjahr, in allen anderen Fällen ein Betrag in der Höhe 
des Lehrlingseinkommens für das 3. Lehrjahr (jeweils Tabelle I bzw. II). 
 
Die Tabelle II ist jeweils dann anzuwenden, wenn die Praktikantenbeschäftigung 
nach Vollendung des 18. Lebensjahres oder nach bestandener Reifeprüfung erfolgt. 
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3. Absolvierende von Fachhochschulstudiengängen in Ausübung der vorgeschriebe-
nen Berufspraxis innerhalb eines Dienstverhältnisses gebührt als monatlicher Bezug 
ein Betrag in der Höhe des Lehrlingseinkommens für das 3. Lehrjahr der Tabelle I, 
bei Vorliegen von fachbezogenen Vorkenntnissen in der Höhe des Lehrlingseinkom-
mens für das 3. Lehrjahr der Tabelle II. 
 

§ 19. Verwendungsgruppenschema – Mindestgrundgehälter 
 
(In der ab 1. April 2001 geltenden Fassung) 
 
(1) Die bei den Verwendungsgruppen angeführten Tätigkeitsbezeichnungen gelten 
nur als Beispiele für gleichwertige Tätigkeiten und können durch in einzelnen Indust-
riegruppen übliche Tätigkeitsbezeichnungen für die gleiche oder ähnliche Verwen-
dungsart ersetzt werden. Derartige zusätzliche Vereinbarungen können nicht firmen-
weise, sondern nur durch die in § 22 genannten zuständigen Organisationen abge-
schlossen werden. 
 
(2) Im Zweifel ist die Auslegung des Begriffes “Großbetrieb” im Sinne der Verwen-
dungsgruppe VI Fachverbandsverhandlungen vorbehalten. 
 
(3) Die Höhe der für die einzelnen Verwendungsgruppen geltenden monatlichen Min-
destgrundgehälter wird für die Fachverbandsbereiche jeweils in eigenen Gehaltsord-
nungen festgelegt. 
 

Verwendungsgruppe I 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die schematische oder mechanische Arbeiten verrichten, die als ein-
fache Hilfsarbeiten zu werten sind. 
 
Kaufmännische, administrative und technische Angestellte: 
Zum Beispiel: 
Hilfs- und Servicekräfte in Büro, Werkstätte, Registratur, Magazin, Lager, Versand 
(z. B. Maschinschreiber/innen nach Konzept, Werkstättenschreiber/innen bzw. Lohn-
schreiber/innen, Kopist/innen);  
Eingeben von EDV-Daten während der Anlernzeit (höchstens jedoch für die Dauer von 
3 Monaten). 
 
Anmerkung: Obige Berufsbeispiele wurden durch weitere Verwendungsgruppenbei-
spiele ergänzt: 
Textilindustrie durch Zusatzkollektivvertrag vom 2.4.1985 und vom 15.4.1983 für 
Vorarlberg. 
 

Verwendungsgruppe II 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die einfache, nicht schematische oder mechanische Arbeiten nach 
gegebenen Richtlinien und genauer Arbeitsanweisung verrichten, für die in der 
Regel eine kurze Einarbeitungszeit erforderlich ist. Auch während der Einarbei-
tungszeit ist die Einreihung in die vorstehende Gruppe durchzuführen. 



 35 

Angestellte der Verwendungsgruppe I nach Vollendung des sechsten Verwen-
dungsgruppenjahres (gilt nur für die in § 15 Abs. 3 angeführten Fachverbände) 
 
Kaufmännische und administrative Angestellte: 
Zum Beispiel: 
Schreibkräfte, 
Fakturist/innen mit einfacher Verrechnung, 
Telefonist/innen mit Auskunftserteilung (Info-, Helpdesk), 
Werkstättenschreiber/innen, die für größere Abteilungen oder mit vielseitigen Ar-
beiten beschäftigt sind, 
qualifizierte Hilfs- und Servicekräfte in Sekretariat, Büro, Betrieb, Lager und Ver-
sand, 
qualifizierte Hilfs- und Servicekräfte, die auch Buchungsarbeiten durchführen, so-
weit sie nicht auch eine der in VwGr. III genannten Buchhaltungsarbeiten ausführen, 
Lohnrechner/innen (das sind Angestellte, die ohne Rücksicht darauf, ob sie die Tä-
tigkeit eines Lohnschreibers/einer Lohnschreiberin ausüben, auch die vorgeschriebe-
nen Lohnsätze, Lohnabzüge und Lohnzuschläge errechnen und einsetzen, wenn sie 
diese Tätigkeit unter Anleitung von Angestellten einer höheren Verwendungsgruppe 
ausführen), 
Inkassant/innen, 
Verkäufer/innen im Detailgeschäft, 
Tätigkeiten in der Datenerfassung zur Eingabe bzw. Übertragung von Daten auf Da-
tenträger, einschließlich der Prüfung der eingegebenen Daten. 
 
Technische Angestellte: 
Zum Beispiel: 
technische Zeichner/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
Qualitätsprüfer/innen (Werkstoff, Werkstück) im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
Krankenpflegehilfsdienste. 
 
Anmerkung: Obige Berufsbeispiele wurden durch weitere Verwendungsgruppenbei-
spiele ergänzt: 
Textilindustrie durch Zusatzkollektivvertrag vom 2.4.1985 und vom 15.4.1983 für 
Vorarlberg. 

 
Verwendungsgruppe III 

 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die nach allgemeinen Richtlinien und Weisungen technische oder 
kaufmännische Arbeit im Rahmen des ihnen erteilten Auftrages selbständig erle-
digen. 
 
Kaufmännische und administrative Angestellte: 
Zum Beispiel: 
Übersetzer/innen, 
Sekretär/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
Schreibkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale mit besonderer Verwendung, ins-
besondere mit einer verwendeten Fremdsprache, 
Bürokräfte bzw. Sachbearbeiter/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale (insbe-
sondere Rechnungswesen, Controlling, Einkauf, Verkauf, Logistik, Produktion, Per-
sonal- und Qualitätswesen), 
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Lohn- und Gehaltsverrechner/innen (das sind Angestellte, die über die Arbeit eines 
Lohnrechners/einer Lohnrechnerin hinaus die Lohn- und Gehaltslisten auszahlungs-
reif gestalten und allenfalls die im Lohnbüro erforderlichen Nacharbeiten, zum Bei-
spiel Abrechnung mit Sozialversicherungsträgern, Finanzamt durchführen), 
Telefonist/innen mit regelmäßiger Auskunftserteilung in mindestens einer Fremd-
sprache, 
Helpdesk-Mitarbeiter/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale mit inhaltlichen und 
fachlichen Beratungsaufgaben, 

- Kassier/innen in Betrieben mit einer Gesamtbeschäftigtenzahl bis zu 50 Dienstneh-
mer/innen oder solche, die einem Hauptkassier/einer Hauptkassierin unterstehen, 

- Statistiker/innen, 
- Magazineur/innen, 
- Expedient/innen (ausgenommen Postexpedient/innen), 
- Registraturleiter/innen, 
- Programmiertätigkeiten im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Operator im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Netzwerkadministrator/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Vertreter/innen, 
- Verkäufer/innen im Detailgeschäft mit besonderen Fachkenntnissen oder Fremdspra-

chen, 
- Krankenpflegepersonal im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale. 
 
Technische Angestellte: 
Zum Beispiel: 
- technische Zeichner/innen (Hilfskonstrukteur/innen) im Sinne obiger Tätigkeits-

merkmale, 
- Teilkonstrukteur/innen, 
- Techniker/innen (einschließlich Inbetriebnahme-, Wartungs- und Servicebereich, 

Planung, Engineering und Qualitätswesen), 
- Arbeitsvorbereiter/innen, Ablauf-(Termin-)Koordinator/innen und Nachkalkulant/in-

nen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Zeitnehmer/innen, 
- Qualitätsprüfer/innen (Werkstoff, Werkstück, Material) mit einschlägigen Fach-

kenntnissen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale. 
(Für Vbg.: Dessinateure, Musterzeichner, Skizzeure, Partoneure, Zeichner der Fotogra-

vur) 
 

Anmerkung: Obige Berufsbeispiele wurden durch weitere Verwendungsgruppenbei-
spiele ergänzt: 
Textilindustrie durch Zusatzkollektivvertrag vom 2.4.1985 und vom 15.4.1983 für 
Vorarlberg. 

Verwendungsgruppe IV 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die schwierige Arbeiten verantwortlich selbständig ausführen, wozu 
besondere Fachkenntnisse und praktische Erfahrungen erforderlich sind. Ferner 
Angestellte, die regelmäßig und dauernd mit der Führung, Unterweisung und Be-
aufsichtigung von Angestelltengruppen (2 bis 5 Angestellte, worunter sich Ange-
stellte der Verwendungsgruppe III befinden müssen) beauftragt sind. 
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Kaufmännische und administrative Angestellte: 
Zum Beispiel: 

- Übersetzer/innen mit mehr als einer verwendeten Fremdsprache, 
- Sekretär/innen, die auch schwierige Sachbearbeiter/innen-(Referent/innen-)Tätig-

keiten selbständig ausführen, 
- selbständige Buchhalter/innen bis Rohbilanz (in Betrieben mit einer Gesamtbeschäf-

tigtenzahl bis zu 50 Dienstnehmer/innen auch Bilanzbuchhalter/innen), 
- selbständige Kassier/innen in Betrieben mit mehr als 50 Dienstnehmer/innen, 
- Hauptkassier/innen, 
- selbständige EDV-Spezialist/innen (z.B. Programmierer/innen, Systemanalytiker/in-

nen, Spezialist/innen für Datenschutz und Netzwerksicherung), 
- Netzwerkadministrator/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Operator im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Sachbearbeiter/innen im Versand (Versandleiter/innen) im Sinne obiger Tätigkeits-

merkmale, 
- Vertreter/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Sachbearbeiter/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale (insbesondere Rechnungs-

wesen, Einkauf, Verkauf, Logistik, Produktion, Personal- und Qualitätswesen), 
- selbständige Filialleiter/innen, 
- Hauptmagazineur/innen. 
 
Technische Angestellte: 
Zum Beispiel: 
- Konstrukteur/innen, 
- Techniker/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale (einschließlich Inbetrieb-

nahme-, Wartungs- und Servicebereich, Planung, Engineering und Qualitätswesen), 
- technische Sachbearbeiter/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale (z.B. techni-

sche Ein- und Verkäufer/innen, Helpdesk-Mitarbeiter/innen), 
- selbständige Arbeitsvorbereiter/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- selbständige Ablauf-(Termin-)Planer/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- selbständige Vor- und Nachkalkulant/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Entwicklungstechniker/innen, 
- Sicherheitsfachkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Controller und Revisor/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Auditor/innen im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale. 
 

Anmerkung: Obige Berufsbeispiele wurden durch weitere Verwendungsgruppenbei-
spiele ergänzt: 
Textilindustrie durch Zusatzkollektivvertrag vom 2.4.1985 und vom 15.4.1983 für 
Vorarlberg. 

 
Verwendungsgruppe IVa 

 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte der Verwendungsgruppe IV, die in erheblichem Ausmaß, jedoch nicht 
überwiegend Tätigkeiten der Verwendungsgruppe V verrichten. 
 
Anmerkung: Als erhebliches Ausmaß ist ein Drittel der Normalarbeitszeit des/der 
Angestellten anzusehen. 
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Verwendungsgruppe V 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte, die Arbeiten erledigen, die besonders verantwortungsvoll sind, selb-
ständig ausgeführt werden müssen, wozu umfangreiche, überdurchschnittliche 
Berufskenntnisse und mehrjährige praktische Erfahrungen erforderlich sind. 
Ferner Angestellte, die regelmäßig und dauernd mit der verantwortlichen Füh-
rung, Unterweisung und Beaufsichtigung von größeren Angestelltengruppen (über 
5 Angestellte, von denen entweder einer der Verwendungsgruppe IV oder meh-
rere der Verwendungsgruppe III angehören müssen) beauftragt sind. 
 
Kaufmännische und administrative Angestellte: 
Zum Beispiel: 

- Bilanzbuchhalter/innen, 
- Stellvertreter/innen von Angestellten der Verwendungsgruppe VI, 
- Leiter/innen des Personalbüros, Einkäufer/innen, die mit dem selbständigen Ankauf 

der wesentlichen Vormaterialien (z. B. Rohstoffe) beauftragt sind, soweit diese Tä-
tigkeit eine Qualifikation im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale erfordert, 

- Angestellte im Verkauf, die mit der weitgehend abschlussreifen Vermittlung bzw. 
dem Abschluss von Geschäften beauftragt sind, welche auf Grund ihres Schwierig-
keitsgrades sowie auf Grund ihrer Bedeutung für das Unternehmen besondere Quali-
fikation im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale erfordern, 

- EDV-Leiter/innen mit umfassender Verantwortung für die gesamte Informationstech-
nologie, 

- selbständige EDV-Spezialist/innen mit besonderen Fachkenntnissen und umfassender 
Aufgabenstellung, einschließlich der EDV-Organisationsentwicklung, 

- Systemanalytiker/innen, die aufgrund ihrer besonderen Qualifikation (System- und 
Organisationskenntnisse) umfassende und schwierige Organisationsabläufe für die 
Programmierung vorbereiten, 

- Betriebsärzte/Betriebsärztinnen, 
- Dolmetscher/innen (Diplomdolmetscher/innen, Mag. phil.) in mehrjähriger, beson-

ders verantwortungsvoller Verwendung, die aufgrund ihres Schwierigkeitsgrades eine 
besondere Qualifikation und spezifische Branchenkenntnisse erfordert.  

 
Technische Angestellte: 
Zum Beispiel: 
- leitende Konstrukteur/innen, 
- Sachbearbeiter/innen für besondere Entwicklungsaufgaben, 
- Vertreter/innen mit besonderen technischen Kenntnissen, 
- technische Ein- und Verkäufer/innen mit besonderen Fachkenntnissen im Sinne obi-

ger Tätigkeitsmerkmale, 
- Sicherheitsfachkräfte im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale, 
- Leiter/innen des Controlling im Sinne obiger Tätigkeitsmerkmale. 
(Für Vgb.: Musterschöpfer, Entwerfer – verantwortlich für Musterzeichner) 

 
Anmerkung: Obige Berufsbeispiele wurden durch weitere Verwendungsgruppenbei-
spiele ergänzt: 
Textilindustrie durch Zusatzkollektivvertrag vom 2.4.1985 und vom 15.4.1983 für 
Vorarlberg. 
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Verwendungsgruppe Va 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte der Verwendungsgruppe V, die in erheblichem Ausmaß, jedoch nicht 
überwiegend Tätigkeiten der Verwendungsgruppe VI ausüben. 
 
Anmerkung: Als erhebliches Ausmaß ist ein Drittel der Normalarbeitszeit des/der 
Angestellten anzusehen. 
 

Verwendungsgruppe VI 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Angestellte mit umfassenden Kenntnissen und Erfahrungen in leitenden, das Un-
ternehmen in ihrem Wirkungsbereich entscheidend beeinflussenden Stellungen.  
Ferner Angestellte mit verantwortungsreicher und schöpferischer Arbeit. 
 
Zum Beispiel: 

- Prokurist/innen, soweit sie eingestuft werden, 
- Betriebsleiter/innen in Großbetrieben,    
- Chefingenieur/innen in Großbetrieben,    
- Chefkonstrukteur/innen in Großbetrieben,  
- leitende Chemiker/innen in Großbetrieben. 
- Leiter/innen der gesamten EDV in Unternehmungen mit Großanlagen bei umfassen-

der integrierter Anwendung. 
 

Anmerkung: Obige Berufsbeispiele wurden durch weitere Verwendungsgruppenbei-
spiele ergänzt:  
Textilindustrie durch Zusatzkollektivvertrag vom 15.4.1983 für Vorarlberg. 
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GRUPPE MEISTER 
Verwendungsgruppe M I 

Hilfsmeister, Betriebsaufseher 
 

Für Vbg.: 
 
Berufsausbildung: 
Fachliche Lehrzeit, Fachschulbildung oder Betriebspraxis, die einer entsprechenden 
Ausbildung gleichzustellen ist. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Meister, denen vorwiegend die Betreuung von Arbeitskräften übertragen ist. In 
dieser Abteilung sind keine oder nur unwesentliche Maschinen, die in das Betreu-
ungsgebiet des Meisters fallen. 
Beispiele: 
Meister der Materiallager, 
Meister der Garnausgabe usw. 
 

Verwendungsgruppe M II 
Für Vbg.: 
 
Berufsausbildung: 
Wie Verwendungsgruppe M I. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Abteilungsmeister mit Überwachung einer Arbeiterschaft unter 15 Arbeitskräften 
und Betreuung einfacher Maschinenanlagen, welche keine schwierigen techni-
schen Probleme beinhalten. 
Beispiele: 
Spulermeister, 
Rohzettlermeister, 
Andrehermeister, 
Meister der Adjustierabteilung, 
Stabermeister, 
Stückzimmermeister usw., 
Meister der Näherei. 
Meister 
 
 ohne abgeschlossene mit abgeschlossener Fachschule  
 Fachschule oder der Tätigkeit entsprechen- 
   der abgeschlossener fach- 
  einschlägiger Meister- bzw. 
  Konzessionsprüfung 
 
Fachschulen: 
Zwei- oder mehrjährige Werkmeisterschulen. 
Zwei- (nach Auswirkung des Schulorganisationsgesetzes 1962: drei-) oder mehrjäh-
rige technische Fachschulen. 
Höhere technische und gewerbliche Lehranstalten mit Reifeprüfung. 
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Unter nachstehenden Voraussetzungen gelten jedoch Werkmeisterkurse als Fach-
schule im Sinne der Meistergruppe II: 
Es muss sich um Werkmeisterkurse der Arbeiterkammern oder der Wirtschaftsförde-
rungsinstitute der Handelskammern handeln, sie müssen eine viersemestrige Stu-
diendauer mit mindestens 8 Wochenstunden im Durchschnitt der Kursdauer aufwei-
sen und in einer der Dienstverwendung des Angestellten einschlägigen Fachrichtung 
liegen. (Für den Fachverband der Textilindustrie siehe Ergänzung durch Zusatzkol-
lektivvertrag vom 2.4.1985.) 
Als Schulen im Sinne des Verwendungsgruppenschemas sind nur öffentliche Lehran-
stalten oder Privatlehranstalten mit Öffentlichkeitsrecht anzuerkennen. Die entspre-
chende Schulbildung ist durch ein Zeugnis über den erfolgreichen Abschluss nachzu-
weisen. 
 

Verwendungsgruppe M III 
 

Für Vbg.: 
 
Berufsausbildung: 
Wie Verwendungsgruppe M I. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Wie Verwendungsgruppe M II, aber Abteilungsgröße über 15 Arbeitskräfte, oder 
ein Meister mit zwei Tätigkeiten der Verwendungsgruppe M II, oder Maschinen-
anlagen, die in ihrer Betreuung schwierige technische Aufgaben beinhalten und 
auf denen Fabrikationsgüter erzeugt werden, deren qualitativer Ausfall ebenfalls 
zu einem großen Teil von der Tüchtigkeit des Meisters abhängig ist. 
 
Beispiele: 
Rohzwirnermeister, Rohwebermeister sowie Meister, in deren Abteilung mehr als 15 
Arbeiter eingesetzt sind. 

Obermeister 
 
Anmerkung:  
Für den Bereich des Fachverbandes der Textilindustrie: Zusatzkollektivvertrag vom 
2.4.1985, betreffend die Einstufung in die Meistergruppe M II mit Fachschule. 
Für die Meister der Mitgliedsbetriebe der Fachgruppen der Textil-, Stickerei- und 
Bekleidungsindustrie des Bundeslandes Vorarlberg gilt das Meistergruppenschema 
laut Kollektivvertrag vom 9.4.1953. 
 
Für Vbg.: 

Verwendungsgruppe M IV 
 
Berufsausbildung: 
Wie Verwendungsgruppe M I. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Meister, die Betriebsabteilungen mit vielseitigen Maschinenanlagen zu betreuen 
haben, die große und schwierige Aufgaben an den Meister stellen und Fabrikati-
onsgüter erzeugen, bei denen der Meister einen entscheidenden Beitrag für den 
qualitativ richtigen Ausfall der Ware aufgrund von Maschineneinstellungen usw 
trägt. 
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Beispiele: 
Spinnereimeister, 
Buntzettlermeister, 
Jacquardwebermeister, 
Buntzwirnermeister, 
Buntwebermeister, 
Automatenwebermeister usw, 
Meister der Wollindustrie, 
Wirkermeister, 
Strickermeister, 
Stickermeister, 
Bleichermeister, 
Schlichtermeister, 
Färbermeister und Druckermeister. 
 

Verwendungsgruppe M V 
 
Berufsausbildung: 
Fachschulausbildung oder langjährige praktische Tätigkeit mit theoretischen Kennt-
nissen, welche dieser Ausbildung gleichzustellen ist. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Meister/Obermeister mit umfangreichen Kenntnissen und großen praktischen Er-
fahrungen, die größere Abteilungen beaufsichtigen und leiten; ferner Meister/ 
Obermeister, die mit der Aufsicht über mehrere andere Meister beauftragt sind; 
Werkstättenmeister, sofern diesen die Überwachung der ganzen technischen Be-
triebsanlage übertragen ist. 
 
Beispiele: 
Werkstättenmeister (wie vorstehend beschrieben), Saalmeister, denen Meister der 
Verwendungsgruppe M IV unterstehen, 
Obermeister von Klein- und Mittelbetrieben bis 150 Arbeiter. 
 

Verwendungsgruppe M VI 
 
Berufsausbildung: 
Wie Verwendungsgruppe M V. 
 
Tätigkeitsmerkmale: 
Decken sich im Allgemeinen mit den Tätigkeitsmerkmalen der Verwendungs-
gruppe M V, mit dem Unterschied, dass der Einsatz sich auf größere oder beson-
ders komplizierte Betriebsanlagen erstreckt und dass Angestellte der Verwen-
dungsgruppe M V ihm unterstellt sind. 
Beispiel: 
Obermeister von Großbetrieben mit über 200 Arbeitern in ihrem Abteilungsbereich 
oder Betriebsleiter/ technische Leiter von mittleren und Kleinbetrieben, denen die 
selbstständige technische Leitung des Unternehmens mit einem Ausmaß bis zu 150 
Arbeitern übertragen ist. 
(Meistergruppenschema laut Kollektivvertrag vom 9. April 1953) 
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§ 19 a. Telearbeit 
 
Telearbeit ist nur im Einvernehmen zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer möglich. 
Telearbeit liegt dann vor, wenn der Arbeitsplatz eines (einer) Angestellten in eine 
außerbetriebliche Arbeitsstätte, insbesondere die Wohnung, verlegt wird und die 
Verwendung neuer Kommunikationstechnologie für die Tätigkeit an der außerbe-
trieblichen Arbeitsstätte bestimmend ist. 
 
Für die Telearbeit ist eine ausdrückliche Vereinbarung zwischen Arbeitgeber und Ar-
beitnehmer zu treffen, die schriftlich (Vertrag oder Dienstzettel) festzuhalten ist.  
 
Über die Bedingungen der Telearbeit können Betriebsvereinbarungen abgeschlossen 
werden.  
Insoweit keine Betriebsvereinbarung besteht, sind Vereinbarungen insbesondere 
über Arbeitsstätte, Arbeitszeit, Arbeitsmittel, allfällige Aufwandserstattungen, Haf-
tungsregelungen, über den Kontakt zum Betrieb und eine Beendigung der Telearbeit 
zu treffen. 
Ein von den Kollektivvertragspartnern ausgearbeiteter Dienstzettel ist dabei zu-
grundezulegen.12  
 

§ 20. Sondervereinbarungen und Arbeitsordnungen 
 
(1) Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages können, soweit sie Rechtsverhält-
nisse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern regeln, durch Betriebsvereinbarung 
oder Arbeitsvertrag weder aufgehoben noch beschränkt werden. Sondervereinbarun-
gen sind, sofern sie der Kollektivvertrag nicht ausschließt, nur gültig, soweit sie für 
den Arbeitnehmer günstiger sind oder Angelegenheiten betreffen, die im Kollektiv-
vertrag nicht geregelt sind (§ 3 Abs. 1 des Arbeitsverfassungsgesetzes). 
 
(2) Arbeitsordnungen können nur mit Zustimmung des Betriebsrates abgeändert wer-
den. 
 

§ 21. Einstellungsbeschränkungen 
 
(1) Als Volontäre dürfen nur Personen eingestellt werden, die das 16. Lebensjahr 
vollendet haben und eine mindestens zweijährige Fachschule oder sechsklassige Mit-
telschulbildung nachweisen. 
 
(2) Als Volontäre können nicht Personen eingestellt werden, die nach abgeschlosse-
ner Fachschulbildung oder nach Ablegung der 1. Staatsprüfung an einer Hochschule 
ein halbes Jahr Praxis in ihrem Beruf zurückgelegt haben. 
 
(3) Im Übrigen dürfen Volontäre nur nach Maßgabe folgender Bestimmungen einge-
stellt werden: 
 
Betriebe mit weniger als 10 Angestellten ............. kein Volontär 
Betriebe mit 10 bis 34 Angestellten .................... 1 Volontär 
Betriebe mit 35 bis 70 Angestellten .................... 2 Volontäre 
Betriebe mit mehr als 70 Angestellten 3 Prozent der Angestelltenzahl. 

 
12 Siehe ergänzender Dienstzettel für Telearbeit 
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§ 22. Fachverbandsverhandlungen 
 
(1) Um den in den einzelnen Fachverbänden bestehenden Sonderverhältnissen Rech-
nung zu tragen, sind die Fachverbände und die diesen entsprechenden gewerkschaft-
lichen Fachgruppen berechtigt, unter der Führung der Bundessparte Industrie und 
der Zentrale der Sektion Industrie und Gewerbe des Österreichischen Gewerkschafts-
bundes, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sonderverhandlungen über folgende 
Gegenstände zu führen: 
 
a) Reisekosten und Aufwandsentschädigungen sowie Trennungskostenentschädigun-
gen. 
Wenn Fachverbandsverhandlungen über diesen Gegenstand binnen 3 Monaten von 
dem Zeitpunkt an, zu welchem seitens des Fachverbandes oder der Gewerkschaft die 
Einleitung von Verhandlungen begehrt worden ist, zu keinem Erfolg führen, können 
Betriebsvereinbarungen gemäß § 29 Arbeitsverfassungsgesetz abgeschlossen werden. 
 
b) Interpretationen der Verwendungsgruppen. 
 
c) Fachliche Besonderheiten hinsichtlich branchenüblicher Sonderentlohnungen und 
Sonderbegünstigungen. 
 
d) Verhandlungen über die Höhe der für die einzelnen Verwendungsgruppen gelten-
den monatlichen Mindestgrundgehälter und über die Höhe der effektiven Monatsgeh-
älter. 
 
e) Regelung des Verwendungsgruppenschemas und der monatlichen Mindestgrundge-
hälter sowie der effektiven Monatsgehälter der Gruppe „Meister“. 
f) Regelungen betreffend die Arbeitszeit. 
 
(2) Für die Betriebe des Bundeslandes Vorarlberg sind zu Verhandlungen über die 
vorher in lit. d und e genannten Angelegenheiten unternehmerseits die Sparte In-
dustrie der Kammer der gewerblichen Wirtschaft für Vorarlberg bzw. deren Fach-
gruppen zuständig. Diese sind auch – abweichend von der Bestimmung des § 3 Abs. 6 
letzter Satz – für den Ausspruch und die Entgegennahme von Kündigungen solcher, 
das Bundesland Vorarlberg betreffender Vereinbarungen zuständig. 
 

§ 23. Schlichtung von Gesamtstreitigkeiten 
 
Mit der Beilegung von Gesamtstreitigkeiten, die sich aus der Auslegung dieses Kol-
lektivvertrages ergeben, hat sich ein paritätischer, aus je drei Vertretern der ver-
tragsschließenden Organisationen zusammengesetzter Ausschuss zu befassen, dessen 
Mitglieder tunlichst dem Kreis der an den Verhandlungen über diesen Kollektivver-
trag Beteiligten zu entnehmen sind. 
 

§ 24. Aufhebung geltender Vorschriften, Günstigkeitsklausel 
 
(1) Mit Wirksamkeitsbeginn dieses Kollektivvertrages treten mit Ausnahme der in Abs. 
2 genannten Kollektivverträge bisher geltende kollektivvertragliche Regelungen au-
ßer Kraft. 
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Weitergeltung bestehender kollektivvertraglicher Sonderregelungen13 
 
(2) Sämtliche am 31. Oktober 1991 geltende Gehaltsordnungen im Sinne des 
§ 19 Abs. 3, die in Kollektivverträgen betreffend effektive Monatsgehälter enthalte-
nen Regelungen und die für das Bundesland Vorarlberg geltenden kollektivvertragli-
chen Mindestgehaltsregelungen sowie nachstehende kollektivvertragliche Sonderre-
gelungen bleiben für ihren Geltungsbereich weiterhin in Kraft. 
 
11. Für den Bereich des Fachverbandes der Textilindustrie: 
 
a) Der Zusatzkollektivvertrag vom 2. April 1985 (in der jeweils gültigen Fassung) und 
der für Vorarlberg geltende Zusatzkollektivvertrag vom 15. April 1983 (in der jeweils 
gültigen Fassung), betreffend Aufwandsentschädigungen und Interpretation der Ver-
wendungsgruppen. 
 
b) Der Kollektivvertrag vom 1. Oktober 1985, betreffend voll- und teilkontinuierliche 
Arbeitsweise. 
 
(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere Übungen und Vereinbarungen bleiben 
unberührt. 
 
 
Wien, am 1. November 1991 
  

 
13 Abgedruckt sind nur die für den Fachverband der Textilindustrie geltenden kollektivvertraglichen Sonderrege-

lungen. 
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Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner zur  
Bildungskarenz 

(§ 11 Arbeitsvertragsrechtsanpassungsgesetz) 
 

für den Bereich der Fachverbände der Globalrunde 
 
Die Kollektivvertragspartner kommen überein, das durch Gesetz eingeführte neue 
Instrument der Bildungskarenz durch gemeinsame Empfehlungen zu unterstützen. 
 
Die Einzelheiten der Bildungskarenz sollen betrieblich durch Betriebsvereinbarung 
geregelt werden. Der Zugang zu den Maßnahmen der Bildungskarenz soll innerbe-
trieblich so geregelt werden, dass eine weitest mögliche Übereinstimmung zwischen 
den Unternehmenszielen und einer entsprechenden im Betrieb umsetzbaren Ausbil-
dung mit dem Bildungs- und Qualifikationsinteresse der Arbeitnehmer erreicht wird. 
 
In diesem Sinne sollen in erster Linie Karenzierungen zur Ausbildung unterstützt wer-
den, bei denen auf Grund der Ausbildungsinhalte und der Ausbildungszeit eine hohe 
Wahrscheinlichkeit besteht, dass nach Beendigung der Ausbildung eine Verbesserung 
des Bildungs- und Qualifikationsniveaus vorliegt. 
 
Die Kollektivvertragspartner sind darin einig, die Möglichkeiten der Bildungskarenz 
insbesondere bei Wiedereinstieg in eine berufliche Tätigkeit vorzusehen. Bestehende 
Kündigungsschutzbestimmungen sollen dabei auch während der Bildungskarenz auf-
recht erhalten werden. 
 
Der Arbeitgeber soll Anträge der Arbeitnehmer auf Bildungskarenz genehmigen und 
eine entsprechende Vereinbarung abschließen, wenn das betriebliche Interesse nicht 
nachteilig berührt wird und auf Grund der Ausbildung eine Gewähr dafür besteht, 
dass die facheinschlägige Weiterbildung im Unternehmen verwendbar ist. 
 
In diesem Fall soll das Unternehmen nach einer zu vereinbarenden Weiterverwen-
dungszeit allfällig aufgelaufene Kosten für Sozialversicherung und sonstige Aufwen-
dungen im Zusammenhang mit der Bildungskarenz übernehmen. Unter diesen Voraus-
setzungen soll die Karenzzeit auch bei Ansprüchen, die sich nach der Dienstzeit rich-
ten, angerechnet werden. 
 
Wien, am 19. Oktober 1998 
 

Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragspartner zu  
Aus- und Weiterbildung 

 
Die Kollektivvertrags-Partner betonen die Wichtigkeit von Aus- und Weiterbildungs-
maßnahmen der Betriebe und der Arbeitnehmer/innen. Sie empfehlen, Bildungsin-
teressen der Arbeitnehmer/innen zu fördern und betrieblich mögliche Rücksicht zu 
nehmen. Sie heben hervor, dass die diskriminierungsfreie Einbeziehung gerade von 
Frauen in Aus- und Weiterbildungsmaßnahmen ein wichtiges gemeinsames Anliegen 
ist. Ebenso wichtig ist es, durch rechtzeitige Weiterqualifizierung zur Verbesserung 
der Beschäftigungsfähigkeit älterer Arbeitnehmer/innen beizutragen.  
 
Wien, am 10. März 2004 
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Gemeinsame Erklärung der Kollektivvertragsparteien zum Thema 
Pauschalentlohnungsvereinbarungen 

(All-in-Vereinbarungen) 
 
(1) Die Sozialpartner betrachten Pauschalentlohnungsvereinbarungen (All-In-Verein-
barungen) prinzipiell als sinnvolles Element der Vertragsgestaltung.  
(2) Durch den Abschluss von Pauschalentlohnungsvereinbarungen (All-in-Vereinba-
rungen) dürfen gesetzliche oder kollektivvertragliche Ansprüche nicht geschmälert 
werden.  
(3) Bei Pauschalentlohnungsvereinbarungen (All-in-Vereinbarungen) ist die tatsäch-
lich erforderliche und geleistete Mehrarbeit ausreichend zu berücksichtigen. Über 
das Gehalt hinausgehende sonstige überkollektivvertragliche Bezüge und eine allfäl-
lige Berücksichtigung bei den Sonderzahlungen sind anrechenbar.  
(4) Bei der Gesamtwürdigung der Umstände im Einzelfall ist das Ausmaß der fakti-
schen Gestaltungsmöglichkeit der Angestellten hinsichtlich der Lage und des Ausma-
ßes der Arbeitsleistung zu berücksichtigen.  
 
Wien, am 8. April 2013 
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BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
 
 Der Präsident: Der Generalsekretär: 
Abg. z. NR Ing. Leopold 
 MADERTHANER e.h. DDr. Karl KEHRER e.h.  
 
 

SEKTION INDUSTRIE DER BUNDESKAMMER 
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

 
 Der Obmann: Der Syndikus: 
 Dkfm. R. Engelbert 
 WENCKHEIM e.h. Dr. Friedrich PLACEK e.h. 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

 
 Die Vorsitzende: Der Zentralsekretär: 
Eleonora HOSTASCH e.h. Hans SALLMUTTER e.h. 
 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE 
 
 Der Vorsitzende: Der leitende 
  Sektionssekretär:   
Erwin REICHHARDT e.h. Ing. Walter LAICHMANN e.h. 
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Gemeinsame Erklärung der Sozialpartner zu überlassenen Arbeitskräften 

 

Die Kollektivvertragsparteien erklären, dass die Flexibilität durch Arbeitskräfteüber-

lassung für die Unternehmen der Textilindustrie große Bedeutung hat und dabei gel-

tendes Recht jedenfalls einzuhalten ist. 

 

Aus diesem Grund wirken sie auf die Unternehmen dahingehend ein, Verträge nur 

mit Arbeitskräfteüberlassern abzuschließen, von denen angenommen werden kann, 

dass sie die Bestimmungen des AÜG sowie die sonstigen kollektivvertraglichen und 

gesetzlichen Vorschriften einhalten. 

 

Nehmen die Kollektivvertragsparteien einen Verstoß gegen die einschlägigen Rechts-

vorschriften wahr, werden die Kollektivvertragsparteien den Sachverhalt nach Mög-

lichkeit prüfen, bewerten und sollte keine Lösung auf betrieblicher Ebene erreicht 

werden, nötigenfalls gemeinsam auf die Unternehmen einwirken, dass ein rechts-

konformer Zustand hergestellt wird. 

 

Wien, am 8. Mai 2024 
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Erläuterungen (Anmerkungen 1 bis 7) 
 

Anmerkung 1 zu § 5 Abs. 6 
 
Gesetzliche Feiertage: 
Auszug aus dem Arbeitsruhegesetz 1983, BGBl. Nr. 144/83, § 7 Abs. 2 und 3. 
§ 7 Abs. 2: Als Feiertage im Sinne dieses Gesetzes gelten folgende Tage: 
1. Jänner (Neujahr), 
6. Jänner (Heilige Drei Könige), 
Ostermontag, 
1. Mai (Staatsfeiertag), 
Christi Himmelfahrt, 
Pfingstmontag, 
Fronleichnam, 
15. August (Mariä Himmelfahrt), 
26. Oktober (Nationalfeiertag), 
1. November (Allerheiligen), 
8. Dezember (Mariä Empfängnis) 
25. Dezember (Weihnachten), 
26. Dezember (Stephanstag). 
§ 7 Abs. 3: Für Angehörige der evangelischen Kirche AB und HB, der altkatholischen 
Kirche und der Methodistenkirche ist auch der Karfreitag ein Feiertag. 
 
Bezahlter Ruhetag am Versöhnungstag für Arbeitnehmer, die der 
israelitischen Glaubensgemeinschaft angehören: 
Auszug aus den Kollektivverträgen, abgeschlossen zwischen der Bundeskammer der 
gewerblichen Wirtschaft und dem Österreichischen Gewerkschaftsbund vom 3. April 
1952, 18. Februar 1953 und 30. April 1954. 
Arbeitnehmer, die in Österreich wohnhaft sind und ihre Zugehörigkeit zur israeliti-
schen Glaubensgemeinschaft nachweisen, werden vom Arbeitgeber am Versöhnungs-
tag von der Arbeitsleistung freigestellt, wenn sie dies von ihm spätestens eine Woche 
vorher begehren. 
 

Anmerkung 2 zu § 7 
 
Auszug aus dem Angestelltengesetz vom 11. Mai 1921, BGBl. Nr. 292, § 8 Abs. 3: 
Der Angestellte behält ferner den Anspruch auf das Entgelt, wenn er durch andere 
wichtige, seine Person betreffende Gründe ohne sein Verschulden während einer 
verhältnismäßig kurzen Zeit an der Leistung seiner Dienste verhindert wird. 
 

Anmerkung 3 zu § 10 Abs. 4 
 
Im Falle des Todes des Angestellten können die anspruchsberechtigten Erben zwi-
schen der in § 10 Abs. 1 bis 3 dieses Kollektivvertrages vorgesehenen Weiterzahlung 
des Gehaltes und der nach § 23 Abs. 6 des Angestelltengesetzes bzw. § 10 Abs. 5 und 
6 dieses Kollektivvertrages bestimmten Abfertigung wählen. Nach dem Angestellten-
gesetz stehen den gesetzlichen Erben, zu deren Erhaltung der Erblasser gesetzlich 
verpflichtet war, folgende Ansprüche zu: 
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Nach einer ununterbrochenen Angestelltendienstzeit von 
 
  3 Dienstjahren  .......................................... 1 Monatsentgelt, 
  5 Dienstjahren  .......................................... 1 ½  Monatsentgelte, 
10 Dienstjahren  ........................................... 2 Monatsentgelte, 
15 Dienstjahren  ........................................... 3 Monatsentgelte, 
20 Dienstjahren  ........................................... 4 ½ Monatsentgelte, 
25 Dienstjahren  ........................................... 6 Monatsentgelte. 
 

Anmerkung 4 zu § 10 a 
 

§ 10 a. Berücksichtigung von Arbeiter/innenvordienstzeiten für die 
Bemessung der Abfertigung 

 
(1) Haben Angestellte, die im gleichen Unternehmen als Arbeiter/innen beschäftigt 
waren und in das Angestelltenverhältnis übernommen wurden, Anspruch auf eine 
Abfertigung auf Grund des Angestelltengesetzes oder dieses Kollektivvertrages, dann 
erfolgt eine Berücksichtigung ihrer Arbeiter/innenvordienstzeiten auf die Angestell-
tenabfertigung nach Maßgabe der nachfolgenden Bestimmungen. 
(2) Für die Dauer der Arbeiter/innenvordienstzeit wird der zeitliche Anspruch auf 
Abfertigung nach den Bestimmungen des jeweils bestehenden Arbeiterkollektivver-
trages ermittelt. Das heißt, es wird ermittelt, auf wie viele Wochen- oder Monats-
löhne der Arbeiter/die Arbeiterin Anspruch hat. 
 
(3) Für die Dauer der Angestelltentätigkeit wird der zeitliche Anspruch auf Angestell-
tenabfertigung (Monatsentgelte nach Angestelltendienstzeit laut Angestelltenge-
setz) ermittelt. 
 
(4) Die nach Z 2 und Z 3 getrennt errechneten in Wochen bzw. Monaten ausgedrück-
ten Ansprüche werden addiert. 
 
(5) Bei Berechnung der Arbeiterabfertigung gemäß Z 2 ist das letzte Monatsgehalt 
heranzuziehen. Entgeltsteile, die über das Monatsgehalt hinausgehen, sind nur inso-
fern heranzuziehen, als eine entsprechende Regelung im Arbeiterkollektivvertrag 
vorgesehen ist. Im Übrigen ist der Berechnung der Abfertigung das im letzten Monat 
des Angestelltendienstverhältnisses gebührende Entgelt zugrunde zu legen. 
 
(6) Der Anspruch an Abfertigung ist jedoch mit jenem Anspruch nach oben begrenzt, 
den der Dienstnehmer beanspruchen könnte, wenn er die gesamte Dienstzeit im Un-
ternehmen als Angestellter zurückgelegt hätte. Die Bestimmungen der §§ 23 Abs. 4 
und 6 und 23 a Abs. 2 und 4 Angestelltengesetz sowie § 10 Abs. 5 und 6 dieses Kol-
lektivvertrages sind auf die Gesamtabfertigung im Sinne dieses Paragraphen anzu-
wenden. 
 
(7) Eine Berücksichtigung der Arbeiter/innenvordienstzeiten entfällt, wenn der Ar-
beiter beim Übertritt in das Angestelltenverhältnis abgefertigt wurde. 
 
(8) Die vorstehenden Bestimmungen gelten nicht für Unternehmungen, bei denen 
günstigere betriebliche Regelungen bestehen oder in Zukunft abgeschlossen werden. 
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Anmerkung 5 zu § 12 a Abs. 3 
 

Berechnungsbeispiel für eine Abfertigung nach § 12 a Abs. 3: 
 
Annahmen: Dauer des gesamten Dienstverhältnisses  16 Jahre 
 davon Vollzeit 14 Jahre 
 Teilzeit 2 Jahre 
 Kollektivvertragliche Normalarbeitszeit 38,5 Stunden 
 Teilzeitbeschäftigung 20 Stunden pro Woche 
 Letztes Monatsgehalt € 1.000,– 
 
1. Feststellung des gesamten Abfertigungsausmaßes: 6 Monatsentgelte 
 
2. Ermittlung der prozentualen Anteile von Voll- und Teilzeit an der Gesamtdienst- 
zeit: 
14 Jahre = 87,5 Prozent 
  2 Jahre = 12,5 Prozent 
 
3. Übertragung der Anteile nach Punkt 2 auf die Anzahl der Abfertigungsmonate nach 
Punkt 1: 
87,5 Prozent = 5,25 Monatsentgelte 
12,5 Prozent = 0,75 Monatsentgelte 
 
4. Ermittlung der Monatsbasis für Vollzeit durch Aufwertung des letzten Monatsgeh-
altes: 
€ 1.000,–  (für 20 Stunden/Woche) : 20 x 38,5 = 
= € 1.925,–  zuzüglich Sonderzahlungsanteile = 
= € 2.245,83 
sowie der Monatsbasis für Teilzeit: 
€ 1.000,– zuzüglich Sonderzahlungsanteile = € 1.166,67 
 
5. Zuordnung der jeweiligen Monatsbasis für Voll- und Teilzeit zur Anzahl der Abfer-
tigungsmonate nach Punkt 3: 
 €   2.245,83 x 5,25 
+  €   1.166,67 x 0,75 
 € 12.665,61 
 
Sind regelmäßige Entgeltsbestandteile (z. B. Mehrleistungsstunden) zu berücksichti-
gen, ist wie bei einer Abfertigung nach Vollbeschäftigung (Basis letztes Monatsgehalt) 
vorzugehen. Maßgeblich sind die Verhältnisse vor der Beendigung des Dienstverhält-
nisses. 
Wurde seinerzeit wegen der Umstellung auf Teilzeit eine relative Gehaltserhöhung 
(kein dem Teilzeitausmaß entsprechend aliquotiertes, sondern höheres Gehalt) vor-
genommen, wäre der seinerzeitige Erhöhungsbetrag vom nach Punkt 4 aufgewerte-
ten Monatsgehalt (€ 1.925,–) abzuziehen. 
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Anmerkung 7 zu § 15 Abs. 2 
 
Das Muster für den Dienstzettel unter Ziffer 1 berücksichtigt die erforderlichen An-
gaben gemäß § 2 Abs. 2 Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz (AVRAG) unbescha-
det allfälliger weiterer im Einzelfall bestehender arbeitsvertraglicher Vereinbarun-
gen. 
Änderungen in den im Dienstzettel festgehaltenen Angaben, soweit nicht auf Normen 
verwiesen wird, sind unverzüglich, spätestens innerhalb eines Monats, mitzuteilen, 
wofür hinsichtlich Änderungen in Einstufung oder Gehalt der bisherige kollektivver-
tragliche Dienstzettel gemäß § 15 Abs. 2 RKV (Muster siehe Ziffer 2) dienen kann. 
Die Bestimmungen betreffend Dienstzettel in Kollektivverträgen bleiben in ihrem je-
weiligen Umfang unberührt. Im übrigen wird auf § 2 AVRAG verwiesen. Wenn ein 
schriftlicher Dienstvertrag alle erforderlichen Angaben enthält, entfällt der Anspruch 
auf Ausstellung eines Dienstzettels gemäß AVRAG. 
 
(1) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 2 AVRAG 
 

Dienstzettel 
gemäß Arbeitsvertragsrechts-Anpassungsgesetz für Angestellte 

 
 1. Arbeitgeber (Name und Anschrift):  
 ...............................................  
  
 2. Arbeitnehmer: 
 Herr/Frau* ................... geb. am: ....................  Anschrift: ………… 
 
 3. Beginn des Dienstverhältnisses: 
 Der erste Monat gilt als Probemonat iS § 19 Abs. 2 AngG.* 
 Das Dienstverhältnis ist unbefristet / bis .............. befristet.* 
 
4. Für die Kündigung des Dienstverhältnisses gelten die Bestimmungen des Angestell-

tengesetzes bzw. des anzuwendenden Kollektivvertrages* 
Kündigungsfrist/-termin:* ............................................  
 
5. Gewöhnlicher Arbeits(Einsatz)ort, erforderlichenfalls Hinweis auf wechselnde Ar-

beits(Einsatz)orte: ……………………………………..  
 
 6. Vorgesehene Verwendung: ………………. 
 
7. Einstufung gemäß Rahmenkollektivvertrag für die Angestellten der Industrie, Ge-

haltsordnung für die ................................................ industrie. 
 Verwendungsgruppe ......................................................  
 Angerechnete Verwendungsgruppenjahre ....................... 
 
 8. Das tatsächliche monatliche Bruttogehalt* (Fixum)* beträgt ....................  
 Fälligkeit der Auszahlung: ………….. 
 

Allfällige sonstige Entgeltsbestandteile richten sich nach anzuwendenden Kollektiv-
verträgen* ……………………………………………………. 

 
* Nichtzutreffendes bitte streichen. 
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 Betriebsvereinbarungen* …………………………………………… 
auf Grund Vereinbarung*  

 Provisionsregelung / Prämie* ………………………………………     
9. Das Ausmaß des jährlichen Erholungsurlaubes richtet sich nach den Bestimmungen 

des Urlaubsgesetzes idgF und nach allfällig anzuwendenden Bestimmungen des 
Nachtschwerarbeitsgesetzes bzw. kollektivvertraglichen Regelungen. 

 Ergänzende Regelungen:* ................................... 
 
10. Die wöchentliche Normalarbeitszeit richtet sich nach dem anzuwendenden Kollek-

tivvertrag und beträgt .............. Stunden.* 
Die wöchentliche Arbeitszeit beträgt ......................Stunden (Teilzeitbeschäfti-
gung).* 
Für das vorliegende Dienstverhältnis gilt das Angestelltengesetz. Weiters gelten der-
zeit der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie idgF und die jeweils 
anzuwendenden (Zusatz)Kollektivverträge idgF für die Angestellten der ..........in-
dustrie. 
Weiters gelten nach Maßgabe ihres Geltungsbereiches die zwischen Betriebsinha-
ber/Unternehmensleitung und den jeweils zuständigen Organen der gesetzlichen Ar-
beitnehmervertretung auf Betriebs- bzw. Unternehmensebene abgeschlossenen Be-
triebsvereinbarungen iS des Arbeitsverfassungsgesetzes. Diese sind gemäß Arbeits-
verfassungsgesetz in ......... zur Einsichtnahme aufgelegt. 

 
allfällige Unterschriften: 
.............................................   
 
Ort, Datum 

 
gebührenfrei gemäß § 2 Abs. 1 AVRAG 
 
(2) Muster für einen Dienstzettel gemäß § 15 Abs. 2 RKV 
 

Dienstzettel 
 
Herrn/Frau .......................................  
Gemäß § 15 Abs. 2 des Rahmenkollektivvertrages für Angestellte der Industrie wer-
den Sie in die 
Verwendungsgruppe ................... 
eingereiht. 
Auf Grund Ihrer Angestelltendienstzeiten werden Ihre Verwendungsgruppenjahre 
ab .............. gerechnet. 
Das Monatsbruttogehalt beträgt €  ..............  . 
 
Ort, Datum 
 
gebührenfrei gemäß § 2 Abs. 1 AVRAG 

 
* Nichtzutreffendes bitte streichen. 
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Ergänzender Dienstzettel für Telearbeit gem. § 19a des Rahmenkollektivvertra-
ges 

 
1. Zwischen der Firma ..... (Arbeitgeber) und Herrn/Frau .... (Arbeitnehmer) wird Te-

learbeit an einer außerbetrieblichen Arbeitsstätte im Sinne des § 19a des 
Kollektivvertrages vereinbart.  
 
Ort der außerbetrieblichen Arbeitsstätte: ..... 
 

2. Normalarbeitszeit 
 
a) Die Lage der Normalarbeitszeit richtet sich nach der betrieblichen Normalarbeits-
zeit. 
 
b) Abweichend von der betrieblichen Normalarbeitszeit wird folgende Lage der 
Normalarbeitszeit vereinbart. .... 
 
Anmerkung: Im Rahmen der Bestimmungen des Arbeitszeitgesetzes ist auch eine an-
dere Verteilung der Normalarbeitszeit möglich. Die Mitbestimmungsrechte des 
Betriebsrates bleiben aufrecht. 
 
c) Abweichende Vereinbarung über die Erbringung der Normalarbeitszeit:.... 
 
Anmerkung: Selbstbestimmte Normalarbeitszeit kann vereinbart werden, wenn der 
tägliche Rahmen der Normalarbeitszeit, die Dauer und das Höchstausmaß von Über-
tragungsmöglichkeiten und die Dauer und Lage der fiktiven Normalarbeitszeit gere-
gelt sind, und im Übrigen die arbeitszeitgesetzlichen Bestimm- 
ungen eingehalten werden. 
 
d) Die Normalarbeitszeit wird wie folgt zwischen betrieblicher und außerbetriebli-
cher Arbeitszeit aufgeteilt. 
 
Mehrarbeit: 
Überstunden und Mehrarbeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte werden nur 
vergütet, wenn sie ausdrücklich angeordnet werden. 
  
Arbeitszeitaufzeichnungen: 
Alle geleisteten Arbeitszeiten sind vom Arbeitnehmer aufzuzeichnen, soweit die Ar-
beitszeit vom Arbeitnehmer bestimmt wird. Privat bedingte Unterbrechungen der 
Arbeitszeit sind dabei festzuhalten. Der Arbeitnehmer hat die Aufzeichnungen un-
mittelbar nach dem Monatsletzten vorzulegen. 
 

3. Folgende Tätigkeiten werden in Telearbeit verrichtet: .... 
 

4. Folgende für die Arbeitsleistung notwendige dem ergonomischen und sicherheits-
technischen Standard entsprechende Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber für die 
Zeit der Tätigkeit an der außerbetrieblichen Arbeitsstätte zur Verfügung 
gestellt:....  
 
Diese Arbeitsmittel werden vom Arbeitgeber installiert und gewartet. 
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Der Arbeitnehmer ist verpflichtet, diese Arbeitsmittel nur im Rahmen der vereinbar-
ten Telearbeit zu benutzen und die Benützung durch Dritte auszuschließen. 
 
Die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel sind bei Beendigung der Telearbeit bzw. 
über Aufforderung des Arbeitgebers dem Arbeitgeber unverzüglich zurückzustellen 
bzw. ihm zu ermöglichen, die Arbeitsmittel zu übernehmen. 
 

5. Aufwandserstattung:  
 
a) Folgende durch die außerbetriebliche Arbeitsstätte erforderlichen Aufwendun-
gen werden dem Angestellten erstattet:  
 
b) Der Aufwandsersatz wird, wie folgt, pauschaliert:  
 

6. Haftung: Der Angestellte ist verpflichtet, die zur Verfügung gestellten Arbeitsmittel 
so zu verwahren, dass eine Beschädigung durch Dritte möglichst ausgeschlossen ist.  
 
Auf den Schutz von Daten und Informationen ist in gleicher Weise zu achten und zu 
sorgen, wie dies für den Betrieb vorgesehen ist. Vertrauliche Daten, Informationen 
und Passwörter sind so zu schützen, dass Dritte keine Einsicht und keinen Zugriff 
nehmen können. 
 
Für Schäden, die der Arbeitnehmer dem Arbeitgeber im Zusammenhang mit dem 
Betrieb der außerbetrieblichen Arbeitsstätte zufügt, haftet er nach den Bestim-
mungen des Dienstnehmerhaftpflichtgesetzes. Dies gilt auch für die im gemeinsa-
men Haushalt mit dem Arbeitnehmer lebenden Personen.  
 

7. Kontakt zum Betrieb:   
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, den Telearbeitnehmern hinsichtlich Aus- und Wei-
terbildungsangebot die betrieblichen Informationen zukommen zu lassen. 
Der Arbeitgeber ist darüber hinaus verpflichtet, die Arbeitnehmer an einem vorhan-
denen, gemeinsamen betrieblichen Informationssystem teilnehmen zu lassen.  
 

8. Beendigungsmöglichkeit der Telearbeit (gilt nur in Fällen, in denen die Telearbeit 
während eines aufrechten Angestelltenverhältnisses im Betrieb vereinbart wird und 
der Arbeitnehmer die Räumlichkeit für die außerbetriebliche Arbeitsstätte zur Ver-
fügung stellt): Die Telearbeit kann bei Weiterbestand des Dienstverhältnisses von 
beiden Seiten unter Einhaltung einer dreimonatigen Ankündigungsfrist eingestellt 
werden. Aus wichtigen Gründen, wie Verlust der Wohnung vor diesem Zeitpunkt ver-
kürzt sich die Ankündigungsfrist entsprechend. 
 

9. Sonstige Vereinbarungen: .... 
 
 
 
ANMERKUNGEN: 
 
Ein Dienstzettel ist nur insoweit notwendig, als die obigen Gegenstände nicht durch 
Betriebsvereinbarung geregelt sind. Der Dienstzettel kann daher überhaupt entfallen 
oder entsprechend verkürzt werden. 
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Empfehlung betreffend Dienstjubiläum 
 
(1) Es ist seit jeher üblich, Angestellte, die längere Zeit ununterbrochen in einem 
Dienstverhältnis zur gleichen Firma stehen, anlässlich ihres Dienstjubiläums durch 
Überreichung von Werbegeschenken oder Geldzuwendungen zu ehren.  
Die Bundessektion Industrie empfiehlt jedoch für derartige Fälle die nachstehend 
genannten Richtsätze: 
 
Beim 25jährigen Dienstjubiläum  ....................... 1 Monatsgehalt, 
beim 35jährigen Dienstjubiläum  ....................... 2 Monatsgehälter, 
beim 45jährigen Dienstjubiläum ........................ 3 Monatsgehälter. 
 
(2) Es bleibt vorbehalten, dass ausnahmsweise einzelne Betriebe im Falle wirtschaft-
lich und finanziell ungünstiger Umstände auch geringere Zuwendungen erwägen kön-
nen. Selbstverständlich kann die Bargeldzuwendung auch durch Wertgeschenke, wie 
Uhren und dergleichen, ganz oder teilweise ersetzt werden. 
 
Wien, am 10. November 1992 
 
 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
 
 Der Präsident: Der Generalsekretär: 
 Abg. z. NR Abg. z. NR 
Ing. Leopold Maderthaner e.h. Dkfm. Dr. Günter Stummvoll e.h. 
 
 

SEKTION INDUSTRIE DER BUNDESKAMMER 
DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 

 
 Der Obmann: Der Syndikus: 
Dkfm. R. Engelbert Wenckheim e.h. Dkfm. Joachim Lamel e.h. 
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Anhang I 
Kollektivvertrag  

betreffend Arbeitsleistungen im Rahmen der Regelung der Öffnungszeiten 

 
gemäß dem Bundesgesetz, BGBl. Nr. 397/91, abgeschlossen zwischen der Bundes-
kammer der gewerblichen Wirtschaft, Sektion Industrie, einerseits und dem Öster-
reichischen Gewerkschaftsbund, Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion In-
dustrie und Gewerbe, andererseits. 
 

§ 1. Geltungsbereich 
 
(1) Der Kollektivvertrag gilt 
räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich; 
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen, die einem Fachverband der Industrie angehören, 
soweit sie einem für den Bereich der Industrie geltenden Rahmenkollektivvertrag 
oder Kollektivvertrag angehören; 
persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer und für 
Lehrlinge, soweit sie dem persönlichen Geltungsbereich eines im Bereich der Indust-
rie geltenden Rahmenkollektivvertrages oder Kollektivvertrages angehören. 
 
(2) Dieser Kollektivvertrag gilt für Arbeitsleistungen im Rahmen der Regelung der 
Öffnungszeiten gemäß dem Bundesgesetz, BGBl. Nr. 397/91, zur Beratung und Be-
treuung der Kunden, im Warenverkauf und für die Tätigkeiten, die mit diesem im 
unmittelbaren Zusammenhang stehen oder ohne die diese nicht durchführbar wären, 
sowie für sonstige Arbeitsleistungen, die vom Arbeitgeber im Zusammenhang mit der 
Inanspruchnahme der erweiterten Öffnungszeiten verlangt werden. 
 

§ 2. Arbeitsleistung im Rahmen der Normalarbeitszeit und als Mehrarbeit 
 
(1) Für Normalarbeitsstunden (innerhalb der jeweils geltenden wöchentlichen Nor-
malarbeitszeit) und für Mehrarbeitsstunden im Sinne des Abs. 4, die an Werktagen 
von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und 21 Uhr und am Samstag zwischen 13 und 
17 Uhr geleistet werden, wird eine Zeitgutschrift oder Bezahlung gewährt. Die Art 
der Abgeltung (Zeitgutschrift oder Bezahlung) ist zu vereinbaren. Kommt eine solche 
Vereinbarung nicht zustande, besteht Anspruch auf Bezahlung. 
 
(2) Die Zeitgutschrift im Sinne des Abs. 1 beträgt für Arbeitsleistungen 
a) von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und 20 Uhr  ........... 70 Prozent 
b) von Montag bis Freitag ab 20 Uhr  .............................. 100 Prozent 
c) am Samstag zwischen 13 und 17 Uhr (18 Uhr*) ................. 50 Prozent 
der in diesen Zeiträumen tatsächlich geleisteten Normalarbeitsstunden bzw. Mehr-
arbeitsstunden. 
 
3) Die Bezahlung im Sinne des Abs. 1 beträgt für Arbeitsleistungen 
a) von Montag bis Freitag zwischen 18.30 und 20 Uhr  ........... 70 Prozent 
b) von Montag bis Freitag ab 20 Uhr  .............................. 100 Prozent 
c) am Samstag zwischen 13 und 17 Uhr (18 Uhr*) ................. 50 Prozent 
 (*gilt seit 01.11.2004) 

des normalen Stundenlohnes (auszugehen ist vom für den jeweiligen Fachverband 
geltenden Teiler des Monatsgehaltes für die Vergütung einer Normalstunde). 
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(4) Soweit in den einzelnen Fachverbänden Sonderbestimmungen über das Ausmaß 
der Verkürzung der wöchentlichen Normalarbeitszeit (Mehrarbeit) bestehen oder 
weiterhin in Kraft treten, gelten diese Bestimmungen für Arbeitsleistungen im Rah-
men der Abs. 1 bis 3, die die tägliche oder jeweils geltende wöchentliche Normalar-
beitszeit überschreiten, unbeschadet der zusätzlichen Abgeltung der Abs. 2 oder 3 
mit der Maßgabe, dass eine allfällig vorgesehene über die Grundvergütung hinausge-
hende Abgeltung auf die zusätzliche Abgeltung der Abs. 2 oder 3 voll anzurechnen 
ist. 
 

§ 3. Arbeitsleistung als Überstunde 
 
Für Überstunden, die in den in § 2 genannten Zeiträumen geleistet werden, gelten 
die Bestimmungen für Überstunden in der für den jeweiligen Fachverband geltenden 
Fassung. Der Überstundenzuschlag beträgt 75 Prozent, für Arbeitsleistungen von 
Montag bis Freitag ab 20 Uhr 100 Prozent. 
 

§ 4. Allgemeine Bestimmungen 
 
(1) Der Anspruch auf Zeitgutschrift bzw. Bezahlung dieses Kollektivvertrages steht 
für jene Arbeitsleistungen nicht zu, die im zeitlichen Rahmen der vor dem 1. Sep-
tember 1988 – auf Grund des Ladenschlussgesetzes oder einer auf dieses Bundesge-
setz gestützten Verordnung – geltenden Offenhaltemöglichkeiten erbracht werden. 
Der Anspruch auf Zeitgutschrift bzw. Bezahlung im Sinne dieses Kollektivvertrages 
steht für Arbeitsleistungen dann und insoweit zu, als diese im Rahmen von Öffnungs-
zeiten erbracht werden, die die vor dem Stichtag 1. September 1988 geltenden Of-
fenhaltemöglichkeiten überschreiten. 
 
(2) Wird mit Verordnung des Landeshauptmannes gemäß Art. I Z 4 des Bundesgeset-
zes, BGBl. Nr. 397/91 (§ 6 Abs. 3), während der Sommerzeit gemäß dem Zeitzäh-
lungsgesetz, BGBl. Nr. 78/76, an Werktagen (Montag bis Freitag) die Öffnungszeit 
über 20 Uhr hinaus ermöglicht, steht der Anspruch auf Zeitgutschrift gemäß § 2 Abs. 
2 lit. b bzw. Bezahlung gemäß § 2 Abs. 3 lit. b zu. 
 
(3) Ist für Arbeitsleistungen eine Vergütung in Form von Zeitgutschrift vereinbart, so 
ist dem Arbeitnehmer auf Verlangen der Verbrauch der Zeitgutschrift zusammenhän-
gend in Form von halben Tagen (bis 13 Uhr bzw. ab 13 Uhr) zu gewähren. 
Diese Zeitgutschriften können auch, wenn in Verbindung mit Samstagarbeit freie 
Halbtage gegeben werden, in Verbindung mit diesen bis zu ganzen Tagen verbraucht 
werden. 
 
(4) Die in diesem Kollektivvertrag vorgesehenen Ansprüche auf Zeitgutschrift verfal-
len nicht. Sind bei Beendigung des Arbeitsverhältnisses Zeitgutschriften nicht ver-
braucht, sind sie im Verhältnis 1:1 zu bezahlen. 
 
(5) Die Beschäftigung von Arbeitnehmern im Rahmen der §§ 2 und 3 ist nur dann und 
insoweit zulässig, als berücksichtigungswürdige Interessen des Arbeitnehmers – wie 
beispielsweise die Versorgung von Kindern und Eltern, zumutbare Heimfahrtsmög-
lichkeiten, die Teilnahme an Schul- und Weiterbildungsveranstaltungen – dieser Ar-
beitsleistung nicht entgegenstehen. 
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(6) Lehrlinge vor den letzten 12 Monaten ihrer Lehrzeit dürfen zur Arbeitsleistung im 
Rahmen der §§ 2 und 3 nicht herangezogen werden. 
 
(7) Insbesondere sind das AZG, ARG und KJBG zu beachten. 
 

§ 5. Arbeitszeit 
 

In jenen Fachverbänden, in denen zum Zeitpunkt des Inkrafttretens dieses Kollektiv-
vertrages eine kürzere wöchentliche Normalarbeitszeit als 40 Stunden gilt oder wei-
terhin in Geltung tritt, kann vorbehaltlich einer weitergehenden Regelung auf Fach-
verbandsebene die wöchentliche Normalarbeitszeit des Personals von Verkaufsstel-
len im Sinne des Öffnungszeitengesetzes in den einzelnen Wochen eines Zeitraumes 
von 13 Wochen bis zu 44 Stunden ausgedehnt werden, wenn innerhalb dieses Durch-
rechnungszeitraumes die wöchentliche Normalarbeitszeit die in den einzelnen Fach-
verbänden geltende wöchentliche Normalarbeitszeit im Durchschnitt nicht über-
schreitet. 
Diese Regelung gilt für jene Fachverbände, in denen die Verkürzung der wöchentli-
chen Normalarbeitszeit auf weniger als 40 Stunden nach Inkrafttreten dieses Kollek-
tivvertrages in Geltung tritt, ab dem Geltungsbeginn der kürzeren wöchentlichen 
Normalarbeitszeit. 
 

§ 6. Geltungsbeginn 
 

Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. November 1991 in Kraft. (01.11.2004) 
 
Wien, am 31. Oktober 1991 (04.11.2004) 
 

BUNDESKAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
 

Der Präsident: 
Abg. z. NR Ing. Leopold MADERTHANER e.h. 

Der Generalsekretär:  
DDr. Karl KEHRER e.h. 

 
SEKTION INDUSTRIE DER BUNDESKAMMER 

DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT 
 

Der Obmann: 
Dkfm. R. Engelbert WENCKHEIM e.h. 

Der Syndikus:  
Dr. Friedrich PLACEK e.h. 

 
ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

 
Die Vorsitzende: 

Eleonora HOSTASCH e.h. 
Der Zentralsekretär: 

Hans SALLMUTTER e.h. 
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE 
  

Der Vorsitzende: 
Erwin REICHHARDT e.h. 

Der leitende Sektionssekretär: 
Ing. Walter LAICHMANN e.h. 
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KOLLEKTIVVERTRAG 
betreffend voll- und teilkontinuierliche Arbeitsweise 
 
abgeschlossen zwischen dem 
 
Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
einerseits und dem 
 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft der Privatangestellten 
Sektion Industrie und Gewerbe 
 
andererseits. 

 
Artikel I Geltungsbereich 

 
Der Kollektivvertrag gilt 
 
räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich; 
 
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Textilindustrie Österreichs. 
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch anderen als dem vertragsschließenden 
Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Sektion Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist 
davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird; 
 
persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer, auf 
welche der Rahmen-Kollektivvertrag für Angestellte der Industrie vom 1. November 
1984 (in der jeweils gültigen Fassung) anzuwenden ist. 

 
Artikel II Voll- und teilkontinuierliche Arbeitsweise 

 
1. Vollkontinuierliche Arbeitsweise 
Bei Einführung von werktags und sonntags durchlaufender Arbeitsweise ist mit dem 
Betriebsrat unter Mitwirkung der Kollektivvertragspartner, insbesondere unter Ein-
haltung der Bestimmungen des Arbeitsverfassungsgesetzes und des Arbeitsruhegeset-
zes, eine Betriebsvereinbarung abzuschließen. 

 
2. Teilkontinuierliche Arbeitsweise 
Schichtsysteme mit mehr als drei Schichten können im Wege einer Betriebsvereinba-
rung eingeführt werden. Bei Nichteinigung sind die Kollektivvertragspartner beizu-
ziehen. 
 

Artikel III 
 

Änderung des RKV (entfällt). 
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Artikel IV Geltungsbeginn 

 
Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. Oktober 1985 in Kraft. 

 
Wien, am 1. Oktober 1985 
 
 

Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

Sektion Industrie und Gewerbe 
 
 

UNTERZEICHNUNGSPROTOKOLL 
 
zum Kollektivvertrag für Angestellte der Textilindustrie vom 1. 10. 1985, betr. 
Artikel II, voll- und teilkontinuierliche Arbeitsweise 
 
Die vertragschließenden Organisationen haben in folgenden Punkten Einvernehmen 
erzielt: 
 
1. Vollkontinuierliche Arbeitsweise 
a) Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gebührt ein Zuschlag in der Höhe von 100%. 
Für die Samstagnachmittagschicht wird ein 15%iger Zuschlag vereinbart. Dieser 
15%ige Zuschlag kommt insoweit nicht zur Anwendung, als andere gleichwertige Re-
gelungen, insbesondere in Form von Zuschlägen bzw. erhöhten Zuschlägen, für an-
dere Schichten bestehen. 

b) Interpretation zu Art. II (1) betreffend vollkontinuierliche Arbeitsweise: Die Ver-
tragspartner stimmen überein, dass unter dem Ausdruck „Mitwirkung“ nicht „Zustim-
mung“ zu verstehen ist. 
 
2. Vollkontinuierliche Arbeitsweise und Schichtsysteme mit mehr als 3 Schichten 
Diese Schichtsysteme können gegenüber dem derzeitigen Zustand mit einer Arbeits-
zeitverkürzung für die Dauer der Beschäftigung in diesem Schichtsystem verbunden 
sein. 
Für Arbeiten an Sonn- und Feiertagen gilt die Zuschlagsregelung unter Punkt 1.a) 1. 
Satz. 
Es besteht Einvernehmen darüber, dass Betriebsvereinbarungen, die zu einer Arbeits-
zeitverkürzung führen, den teilweisen oder vollen Gehaltsausgleich zu regeln haben. 
Gehaltsausgleich kann auch so gewährt werden, dass in der Betriebsvereinbarung 
teilweise oder zur Gänze gegenüber dem Kollektivvertrag erhöhte Schichtzuschläge 
gewährt werden. Es wird festgestellt, dass derartige zusätzliche Schichtzuschläge 
bzw. sonstige Ausgleichszulagen auf einen im Zuge einer generellen Arbeitszeitver-
kürzung allenfalls eintretenden Gehaltsausgleich anzurechnen sind. 
Eine Regelung über das Ausmaß und die Lage der Pausen im Rahmen der Bestimmun-
gen des Arbeitszeitgesetzes ist vorzusehen. 
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3. An nachstehenden Tagen wird kein Schichtbetrieb begonnen, jedoch am Vortag 
begonnene Schichten werden am Feiertag zu Ende geführt, sofern Betriebsvereinba-
rungen nicht andere gleichwertige Regelungen vorsehen (z.B.) Schichtbeginn am Fei-
ertag um 21 Uhr oder 22 Uhr nach vorangegangener 24stündiger Feiertagsruhe). 
 
1. Jänner 
Ostersonntag, Ostermontag 
1. Mai 
Pfingstsonntag, Pfingstmontag 
25. und 26. Dezember 
 
4. Betriebsvereinbarungen, die für die Arbeitnehmer günstiger sind als der vorlie-
gende Kollektivvertrag, bleiben aufrecht. 
 
5. Die Vertragspartner vereinbaren, i.S. der Grundsätze dieses Protokolls im Falle 
von unterschiedlichen Auffassungen der betrieblichen Partner in Richtung einer Eini-
gung einzuwirken. 
 
6. Dieses Unterzeichnungsprotokoll tritt mit 1. 10. 1985 in Kraft. 
 
Wien, am 1. Oktober 1985 
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KOLLEKTIVVERTRAG14  
über die Zeitvorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe 
 
abgeschlossen zwischen dem 
 
Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
einerseits und dem 
 
Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten 
Sektion Industrie und Gewerbe 
 
andererseits. 

 
§ 1 Geltungsbereich 

 
Der Kollektivvertrag gilt 
 
räumlich: für alle Bundesländer mit Ausnahme Vorarlbergs; 
 
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Textilindustrie. 
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vorgenannten 
Fachverband 
angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwischen 
den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, Sektion 
Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon auszugehen, 
welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird; 
 
persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer, auf 
welche der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie vom 1. November 
1984 in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden ist. 
 

§ 2 Zeitvorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe 
 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, soweit sich nicht aus folgenden Bestimmungen 
Ausnahmen ergeben können, zum Zeitpunkt der Vorrückung in der Verwendungs-
gruppe das Ist-Gehalt um den kollektivvertraglichen Biennal-Sprung zu erhöhen. Un-
ter dem kollektivvertraglichen Biennal-Sprung ist der betragsmäßige Unterschied 
zwischen dem Kollektivvertragsgehalt jener Gehaltsstufen, in die der Angestellte vor 
und nach der Zeitvorrückung eingestuft ist, zu verstehen. 
 
(2) Von der Anwendung des Absatz 1 sind Provisionsvertreter sowie Angestellte, die 
selber kündigen, während der Kündigungsfrist ausgenommen, es sei denn, es handelt 
sich um Kündigungen im Sinne der §§ 9 und 9a des Rahmenkollektivvertrages. 
 

 
14 In der ab 1.6.1998 geltenden Fassung (für Vbg. gilt eigener KV, der inhaltlich gleich ist wie dieser KV). 
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(3) Von der sich nach Anwendung von Abs. 1 und 2 ergebenden Anzahl jener Ange-
stellten, für die eine Zeitvorrückung anfällt, können im Kalenderjahr 5% ausgenom-
men werden (siehe Sonderregelungen im Artikel V Ziff. 5 und 6 des Kollektivvertrages 
vom 28.10.1997). 
Im Kalenderjahr 1998 können von der Anzahl jener Angestellten für die eine Zeitvor-
rückung bis zum 31. Mai 1998 anfällt 10%, für die Angestellten für die eine Zeitvor-
rückung ab 1. Juni 1998 anfällt, 5% ausgenommen werden. 
Das ermittelte Ergebnis ist bei Reststellen von ab 0,5 aufzurunden, im anderen Fall 
abzurunden. 
In Betrieben bis zu fünf Angestellten können jedenfalls in zwei Kalenderjahren ein 
Angestellter, in Betrieben mit mehr als fünf Angestellten zwei Angestellte ausge-
nommen werden. Anstelle des ein- oder zweijährigen Ermittlungszeitraumes können 
innerbetrieblich auch andere Zeiträume vereinbart werden. Jeweils am Beginn des 
Ermittlungszeitraumes ist die Zahl der möglichen Ausnahmen festzulegen. 
 
(4) Durch Betriebsvereinbarung können weitere Ausnahmen von Abs. 1 festgelegt 
werden. Vor dem 1. Juni 1998 im Einvernehmen mit dem Betriebsrat festgelegte, 
über Abs. 1 hinausgehende Ausnahmen bleiben unberührt. 
 
(5) Fällt der Geltungsbeginn einer neuen kollektivvertraglichen Gehaltsordnung mit 
einer Zeitvorrückung zusammen, ist der Biennal-Sprung aufgrund der neuen Gehalts-
ordnung zu ermitteln.  
 
(6) Bestehende, günstigere Vereinbarungen bleiben aufrecht. 
 

§ 3 Vorgangsweise bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe 
bei Überzahlung über das Mindestgrundgehalt 

 
(1) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe ist der Angestellte in das dem 
bisher erreichten Mindestgrundgehalt nächsthöhere oder nächstniedrigere Grundgeh-
alt der neuen Verwendungsgruppe einzustufen. Liegt das nächsthöhere Mindest-
grundgehalt in der neuen Verwendungsgruppe über der Anfangsposition in der höhe-
ren Verwendungsgruppe, dann ist für den Fall der Einstufung in das nächsthöhere 
Mindestgrundgehalt die betragsmäßige Überzahlung zum Zeitpunkt der Umstufung 
beizubehalten. Durch Betriebsvereinbarung kann eine einheitliche Vorgangsweise für 
ihren Geltungsbereich geregelt werden. 
 
(2) Erfolgt die Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe während eines laufen-
den Bienniums, so wird der Beginn des ersten Bienniums in der neuen Verwendungs-
gruppe auf den Beginn des nichtvollendeten Bienniums in der bisherigen Verwen-
dungsgruppe zurückgelegt. 
 
(3) Anstelle der Regelung des Abs. 3 kann durch Betriebsvereinbarung oder, soweit 
kein Betriebsrat besteht, durch Einzelvereinbarung festgelegt werden, dass bei Um-
reihung in eine höhere Verwendungsgruppe während eines laufenden Bienniums ein15 
aliquoter Biennalsprung der bisherigen Verwendungsgruppe gewährt wird. Die Ali-
quotierung ist entsprechend dem Verhältnis der während des laufenden Bienniums 

 
15 90 % gültig ab 1.1.1986, 100 % gültig ab 1.1.1988. 
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zurückgelegten Dienstzeit zur Gesamtdauer des Bienniums vorzunehmen. Dieser Er-
höhungsbetrag (Aliquotierung) gebührt zusätzlich zu dem unter Anwendung der Best-
immungen des Abs. 2 festgelegten Gehalt. 
 
(4) Günstigere Regelungen und Übungen hinsichtlich der Absätze 1, 2 und 3 bleiben 
nach Maßgabe der Bestimmungen des Artikels VI des Kollektivvertrages vom 28. 10. 
1997 aufrecht. In Betrieben, in denen derartige günstigere Regelungen und Übungen 
bestehen, bleiben diese Regelungen auch für jene Angestellten aufrecht, die nach 
Geltungsbeginn dieses Kollektivvertrages ihr Dienstverhältnis beginnen oder in eine 
höhere Verwendungsgruppe umgestuft werden. 
 

§ 4 Geltungsbeginn 
 

Dieser Kollektivvertrag tritt für die ab dem 1. Oktober 1984 eintretenden Zeitvorrü-
ckungen bzw. Umreihungen in Kraft 
 
Wien, am 3. April 1985 
 

Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
 

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

Sektion Industrie und Gewerbe 
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KOLLEKTIVVERTRAG*) 
über die Zeitvorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe 
 
*) In der vorliegenden Fassung sind alle Änderungen bis zum 1. April 2008 eingearbeitet. 

 
abgeschlossen zwischen der 
Kammer der gewerblichen 
Wirtschaft für Vorarlberg, 
Fachgruppe Textilindustrie, 
einerseits 
 
und dem 
Österreichischen Gewerkschaftsbund, 
Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Sektion Industrie und Gewerbe, 
 
andererseits. 

§ 1 Geltungsbereich 

räumlich: für das Bundesland Vorarlberg; 
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen der Fachgruppe Textilindustrie; 
persönlich: für alle dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer, auf wel-
che der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie vom 1. November 1984 
in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden ist. 

§ 2 Zeitvorrückung innerhalb der Verwendungsgruppe 

(1) Der Arbeitgeber ist verpflichtet, soweit sich nicht aus folgenden Bestimmungen 
Ausnahmen ergeben können, zum Zeitpunkt der Vorrückung in der Verwendungs-
gruppe das Ist-Gehalt um den kollektivvertraglichen Biennal-Sprung zu erhöhen. Un-
ter dem kollektivvertraglichen Biennal-Sprung ist der betragsmäßige Unterschied 
zwischen dem Kollektivvertragsgehalt jener Gehaltsstufen, in die der Angestellte vor 
und nach der Zeitvorrückung eingestuft ist, zu verstehen. 
(gilt ab 1. April 2001) 
(2) Angestellte bis zum vollendeten dritten Dienstjahr als Angestellte im Unterneh-
men sowie Provisionsvertreter sind von der Anwendung des Abs 1 ausgenommen. 
Weiters sind Angestellte, die selber kündigen, während der Kündigungsfrist ausge-
nommen, es sei denn, es handelt sich um Kündigungen im Sinne der §§ 9 und 9a des 
Rahmenkollektivvertrages. 
(3) Von der sich nach Anwendung von Abs 1 und 2 ergebenden Anzahl jener Ange-
stellten, für die eine Zeitvorrückung anfällt, können im Kalenderjahr 10% ausgenom-
men werden. 
Das ermittelte Ergebnis ist bei Reststellen von ab 0,5 aufzurunden, im anderen Fall 
abzurunden. 
In Betrieben bis zu fünf Angestellten können jedenfalls in zwei Kalenderjahren ein 
Angestellter, in Betrieben mit mehr als fünf Angestellten zwei Angestellte ausge-
nommen werden. Anstelle des ein- oder zweijährigen Ermittlungszeitraumes können 
innerbetrieblich auch andere Zeiträume vereinbart werden. 
Jeweils am Beginn des Ermittlungszeitraumes ist die Zahl der möglichen Ausnahmen 
festzulegen. 
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(4) Im Einvernehmen mit dem Betriebsrat können weitere Ausnahmen von Abs 1 fest-
gelegt werden. 
(5) Fällt der Geltungsbeginn einer neuen kollektivvertraglichen Gehaltsordnung mit 
einer Zeitvorrückung zusammen, ist der Biennal-Sprung aufgrund der neuen Gehalts-
ordnung zu ermitteln. 
(6) Bestehende günstigere Vereinbarungen bleiben aufrecht. 
 

§ 3 Vorgangsweise bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe bei Über-
zahlung über das Mindestgrundgehalt 

(1) Bei Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe ist der Angestellte in das dem 
bisher erreichten Mindestgrundgehalt nächsthöhere oder nächstniedrigere Grundgeh-
alt der neuen Verwendungsgruppe einzustufen. Liegt das nächsthöhere Mindest-
grundgehalt in der neuen Verwendungsgruppe über der Anfangsposition in der höhe-
ren Verwendungsgruppe, dann ist für den Fall der Einstufung in das nächsthöhere 
Mindestgrundgehalt die betragsmäßige Überzahlung zum Zeitpunkt der Umstufung 
beizubehalten. Durch Betriebsvereinbarung kann eine einheitliche Vorgangsweise für 
ihren Geltungsbereich geregelt werden. 
(gilt ab 1. April 2001) 
(2) Ergänzend zu § 15 Abs 11 2. Satz des Rahmenkollektivvertrages darf jedoch eine 
Anrechnung der diesem nächsthöheren Mindestgrundgehalt entsprechenden Verwen-
dungsgruppenjahre unter der Bedingung erfolgen, dass die schillingmäßige Überzah-
lung nicht geringer wird. Andernfalls dürfen höchstens die dem nächstniedrigeren 
Mindestgrundgehalt der neuen Verwendungsgruppe entsprechenden Verwendungs-
gruppenjahre angerechnet werden. 
(3) Erfolgt die Umreihung in eine höhere Verwendungsgruppe während eines laufen-
den Bienniums, so wird der Beginn des ersten Bienniums in der neuen Verwendungs-
gruppe auf den Beginn des nichtvollendeten Bienniums in der bisherigen Verwen-
dungsgruppe zurückgelegt. 
(4) Anstelle der Regelung des Abs 3 kann durch Betriebsvereinbarung oder, soweit 
kein Betriebsrat besteht, durch Einzelvereinbarung festgelegt werden, dass bei Um-
reihung in eine höhere Verwendungsgruppe während eines laufenden Bienniums ein 
aliquoter Biennalsprung der bisherigen Verwendungsgruppe gewährt wird. Die Ali-
quotierung ist entsprechend dem Verhältnis der während des laufenden Bienniums 
zurückgelegten Dienstzeit zur Gesamtdauer des Bienniums vorzunehmen. Dieser Er-
höhungsbetrag (Aliquotierung) gebührt zusätzlich zu dem unter Anwendung der Best-
immungen des Abs 2 festgelegten Gehaltes. 
ab 1. 1. 1986: 90%, ab 1. 1. 1988: 100% 
(5) Günstigere Regelungen und Übungen hinsichtlich des Abs 2 oder der Abs 3, 4 
bleiben aufrecht. In Betrieben, in denen derartige günstigere Regelungen und Übun-
gen bestehen, bleiben diese Regelungen auch für jene Angestellten aufrecht, die 
nach Geltungsbeginn dieses Kollektivvertrages ihr Dienstverhältnis beginnen oder in 
eine höhere Verwendungsgruppe umgestuft werden. 
 

§ 4 Geltungsbeginn 

Dieser Kollektivvertrag tritt für die ab dem 1. Oktober 1984 eintretenden Zeitvorrü-
ckungen bzw Umreihungen in Kraft. 
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Feldkirch, 3. April 1985 
 
 

KAMMER DER GEWERBLICHEN WIRTSCHAFT FÜR VORARLBERG 
FACHGRUPPE DER TEXTILINDUSTRIE 

Der Vorsteher Der Sekretär 

Dipl.-Ing. Günter Rhomberg e.h. Dr. Hans Korbel e.h. 

FACHGRUPPE DER STICKEREIINDUSTRIE 

Der Vorsteher Der Sekretär 

Komm.-Rat Anton Fend e.h. Dvw. Julius Lerchenmüller e.h. 

FACHGRUPPE DER BEKLEIDUNGSINDUSTRIE 

Der Vorsteher Der Sekretär 

Ing. Harald Bohle e.h. Dr. Hans Korbel e.h. 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

Der Vorsitzende Der Zentralsekretär 

Alfred Dallinger e.h. Helmut Braun e.h. 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

SEKTION INDUSTRIE UND GEWERBE 

Der Vorsitzende Der leitende Sektionssekretär 

Erwin Reichhardt e.h. Mag. Heinz Vogler e.h. 

Der Sekretär 

Raimund Löffelmann e.h. 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
GEWERKSCHAFT DER PRIVATANGESTELLTEN 

LANDESLEITUNG VORARLBERG 

Der Landesvorsitzende Der Landesfachgruppenvorsitzende 

Walter Sutter e.h. Edmund Inama e.h. 

Der Landessekretär 

Ivo Psenner e.h. 
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG 
über die Verrechnung von Kilometergeld für Personenkraftwagen 
 
abgeschlossen zwischen dem 
Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
einerseits und dem 
 
Österreichischen Gewerkschaftsbund  
Gewerkschaft der Privatangestellten 
Sektion Industrie und Gewerbe 
andererseits. 
 

§ 1. Geltungsbereich 
 

Der Kollektivvertrag gilt 
räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich;  
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Textilindustrie, ausgenom-
men jene, die der Fachgruppe der Stickereiindustrie Vorarlbergs angehören; für Mit-
gliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vorgenannten Fachver-
band angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich zwi-
schen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestellten, 
Sektion Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon aus-
zugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird; 
persönlich: für alle jene, dem Angestelltengesetz unterliegenden DienstnehmerIn-
nen, auf welche der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie vom 1.No-
vember 1991 in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden ist. 

 
§ 2. Kilometergeld 

 
(1) Wird einem/r Angestellten die Verrechnung einer Aufwandsentschädigung (Fahrt-
kostenentschädigung) für eine ihm/ihr freigestellte Verwendung seines/ihres Privat-
Pkw für Dienstreisen im Sinne des Zusatzkollektivvertrages für Inlandsdienstreisen 
genehmigt, richtet sich die Bezahlung dieser Aufwandsentschädigung nach den Best-
immungen dieses Kollektivvertrages. Ein derartiger Anspruch entsteht nur dann, 
wenn die Genehmigung zur Verrechnung einer Aufwandsentschädigung im Sinne die-
ses Kollektivvertrages vor Antritt der Dienstreise, tunlichst schriftlich, erteilt wird. 
Sofern in diesem Kollektivvertrag nichts anderes bestimmt ist, wird als Aufwandsent-
schädigung ein Kilometergeld gewährt. 
 
(2) Das Kilometergeld dient zur Abdeckung des durch die Haltung des Kraftfahrzeuges 
und die Benützung entstehenden Aufwandes. Über das Kilometergeld hinaus besteht 
keinerlei Anspruch gegen den Dienstgeber aus einer Benützung des Pkw im Sinne des 
Abs. 1. 
 
(3) Die Höhe des Kilometergeldes richtet sich nach nachstehender Tabelle: 
 
Im Sinne des Abs. 1 gefahrene Kilometer im Kalenderjahr 
  
Die Höhe des Kilometergeldes bestimmt sich ab 1.4.2003 wie folgt: 
bis 15.000 km .........................................................................€ 0,356 
darüber ................................................................................€ 0,334 
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Diese Staffelung gilt für ab 1.4.2003 gefahrene Kilometer. 
 
Die Höhe des Kilometergeldes bestimmt sich ab 1.4.2006 wie folgt: 
bis 15.000 km .........................................................................€ 0,376 
darüber ................................................................................€ 0,354 
Diese Staffelung gilt für ab 1.4.2006 gefahrene Kilometer. 
 
Die Höhe beträgt jedoch ab 1. April 2010 bis einschließlich 31. Dezember 2010 (lt. 
BGBl  I, 153/2009 vom 30.12.2009): 
bis 15.000 km…………………………………€ 0,420 
darüber…………………………………………€ 0,395. 
Diese Sätze gelten auch über den 31.12.2010 hinaus, soferne die Reisegebührenvor-
schrift weiterhin ein Kilometergeld von 42 Cent vorsieht und entsprechend der darin 
vorgesehenen Geltungsdauer. 
 
Das niedrigere Kilometergeld im Sinne obiger Tabelle gebührt jeweils ab dem Über- 
schreiten der angeführten Kilometergrenzen. 
Wenn das innerbetriebliche Geschäftsjahr vom Kalenderjahr abweicht, kann das 
Geschäftsjahr an Stelle des Kalenderjahres für die Berechnung des Kilometergeldes 
herangezogen werden. Darüber hinaus können innerbetrieblich auch andere Jahres-
zeiträume, zum Beispiel ab Eintritt des Angestellten, vereinbart werden. 
Wird ein Teil des Aufwandes direkt durch den Dienstgeber getragen (zum Beispiel 
Treibstoff, Versicherung, Reparatur), ist das Kilometergeld entsprechend zu verrin-
gern. Bei der Verringerung ist auf einen von den Kraftfahrervereinigungen veröf-
fentlichten Verteilungsschlüssel Rücksicht zu nehmen.  
 
(4) Diese Regelung gilt für Personenkraftwagen unter den zur Zeit des Abschlusses 
dieses Kollektivvertrages gegebenen technischen Voraussetzungen. Für Neukonstruk-
tionen (zum Beispiel Kreiskolbenmotor) gilt dieser Kollektivvertrag nicht, bei Ver-
wendung derartiger Wagentypen muss bei einer Fahrt gemäß Abs. 1 eine Vereinba-
rung über den Aufwandsersatz getroffen werden. Soweit für den Bundesdienst Rege-
lungen vorhanden sind, sind diese mit den Einschränkungen dieses Kollektivvertra-
ges, insbesondere des Abs. 3, sinngemäß anzuwenden. 
 
(5) Aus der Genehmigung der Verrechnung von Kilometergeld im Sinne des § 2 Abs. 1 
kann kein dienstlicher Auftrag zur Verwendung des Pkw abgeleitet werden. Die Kilo-
metergeldverrechnung im Sinne dieses Kollektivvertrages bedingt daher keinerlei 
Haftung des Dienstgebers für Schäden, die aus der Benützung des Pkw durch den/die 
Angestellte/n entstehen. 
 

§ 3. Rechnungslegung und Nachweis der Kilometergelder 
 

Die Abrechnung der Kilometergelder hat schriftlich in Form einer Aufzeichnung über 
die gefahrenen Kilometer zu erfolgen. Über Aufforderung des Dienstgebers hat der 
Angestellte diese Abrechnung entweder nach jeder Fahrt oder in bestimmten Zeit-
abständen (zum Beispiel Monat) zu erstellen. Über die gefahrenen Kilometer im Sinne 
des § 2 Abs. 1 ist ein Fahrtenbuch zu führen, das über Aufforderung, jedenfalls aber 
am Ende des Kalender- oder Geschäftsjahres bzw. beim Ausscheiden des/der Ange-
stellten vor Ablauf des Kalender- oder Geschäftsjahres zur Abrechnung zu übergeben 
ist. Die Führung eines Nachweises kann der Dienstgeber auch verlangen, wenn eine 
Pauschalregelung mit dem/der Angestellten vereinbart wurde.  
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§ 4. Verfall der Ansprüche 

 
Der/Die Angestellte hat die Rechnungslegung spätestens einen Monat nach dem Zeit-
punkt der vereinbarten oder aufgetragenen Vorlage durchzuführen. Der Anspruch auf 
die Entschädigung im Sinne dieses Kollektivvertrages verfällt, wenn die Rechnungs-
legung nicht innerhalb von 2 Monaten nach der vereinbarten oder aufgetragenen Vor-
lage erfolgt. 
 

§ 5. Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen,  
betriebliche Regelungen und Günstigkeitsklausel 

 
(1) Die Bestimmungen dieses Kollektivvertrages gelten nicht für Angestellte, die auf 
Grund ihrer Dienstverwendung mit Privat-Pkw reisen (zum Beispiel VertreterInnen), 
und mit denen eine andere Vereinbarung über den Aufwandsersatz getroffen wurde 
bzw. wird. 
 
(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem gesamten Umfang als Betriebs-
vereinbarungen aufrecht und treten an Stelle dieses Kollektivvertrages, wenn bin-
nen 2 Monaten nach Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages die Firmenleitung und 
der Betriebsrat einvernehmlich die Weitergeltung der Regelung festlegen. Kommt 
keine Einigung zustande, gilt Abs. 3. Regelungen im Sinne dieses Absatzes haben 
schriftlich zu erfolgen. 
 
(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere Vereinbarungen, Betriebsvereinba-
rungen und Regelungen bleiben aufrecht und können auch in Hinkunft abgeschlos-
sen werden. Diese Günstigkeitsklausel ist so anzuwenden, dass nur die betriebliche 
Regelung als Ganzes auf ihre Günstigkeit geprüft wird, ein Herausgreifen einzelner 
Teile der einen oder anderen Regelung unter Berufung auf diese Günstigkeitsklausel 
ist nicht gestattet. 
Die betriebliche Regelung ist jedenfalls dann als günstiger anzusehen, wenn die Re-
gelung nach Hubraum und Kilometergrenze für die Mehrzahl der mit Fahrten gemäß 
§ 2 Abs. 1 befassten Angestellten günstiger ist. 
 

§ 6. Schlichtungsverfahren 
 

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten über die Anwendung der Günstigkeits-
klausel gemäß § 5 hat sich vor Anrufung des Arbeits- und Sozialgerichtes ein paritä-
tisch aus je drei VertreterInnen der vertragsschließenden Organisationen zusammen-
gesetzter Ausschuss zu befassen, dessen Mitglieder tunlichst aus dem Kreis der an 
den Verhandlungen über diesen Kollektivvertrag Beteiligten zu entnehmen sind. 
 

§ 7. Geltungsbeginn und Geltungsdauer 
 

(1) Dieser Zusatzkollektivvertrag tritt ab dem 1.4.1999 in Kraft. Die ab 1.1.1999 ge-
fahrenen Kilometer sind für das Jahr 1999 auf die Kilometerstaffel  gem. § 2 Abs. 3 
anzurechnen. 
 
(2) Der Zusatzkollektivvertrag kann von beiden vertragsschließenden Parteien unter 
Einhaltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels ein-
geschriebenen Briefes gekündigt werden. 
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(3) Während der Kündigungsfrist sollen Verhandlungen wegen Erneuerung bzw. Ab 
änderung dieses Zusatzkollektivvertrages geführt werden. 
 
Wien, am 17. März 1999 
 

Fachverband der Textilindustrie Österreichs  
  

Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

Sektion Industrie und Gewerbe 
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG 
betreffend Reisekosten- und Aufwandsentschädigung 
 

§ 1 Geltungsbereich 
 
Der Zusatz-Kollektivvertrag gilt 
 
räumlich: für alle Bundesländer der Republik Österreich, mit Ausnahme von 
Vorarlberg; 

 
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Textilindustrie Österreichs.  
Für Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch anderen als dem vertragsschließenden 
Fachverband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehm-
lich zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatange-
stellten, Sektion Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist 
davon auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird; 

 
persönlich: für alle jene dem Angestelltengesetz unterliegenden Dienstnehmer, auf 
welche der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie vom 1. November 
1984 (in der jeweils gültigen Fassung) anzuwenden ist. 

 
§ 2 Geltungsdauer 

 
(1) Der Zusatz-Kollektivvertrag tritt am 1. April 1985 in Kraft. 
 
(2) Der Zusatz-Kollektivvertrag kann von beiden vertragsschließenden Teilen unab-
hängig vom Rahmenkollektivvertrag für die Angestellten der Industrie unter Einhal-
tung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels einge-
schriebenen Briefes gekündigt werden. 
 
(3) Die Bestimmungen des Zusatz-Kollektivvertrages über die Höhe der Reiseauf-
wandsentschädigung (§ 3, Abs. 5 und 6), der Trennungsentschädigung (§ 4, Abs. 4), 
der Messegelder (§ 5, Abs. 1) können mit einmonatiger Kündigungsfrist zu jedem Mo-
natsletzten mittels eingeschriebenen Briefes gekündigt werden. 
 

§ 3 Reisekosten- und Aufwandsentschädigung 
 
(1) Wenn der Angestellte eine Dienstreise zu unternehmen hat, so sind ihm die durch 
die Dienstreise verursachten Auslagen und Mehraufwendungen nach Maßgabe der fol-
genden Bestimmungen zu erstatten. Die Bestimmungen des Abs. (5) bis (11) finden 
auf jene Angestellten keine Anwendung, die auf Grund ihres Dienstvertrages oder 
ihrer dienstlichen Verwendung regelmäßig zu reisen haben (Reisende, Vertreter), 
und mit denen entweder einvernehmlich ein Pauschalsatz für Reiseaufwandsentschä-
digungen vereinbart ist oder mit denen einvernehmlich ein Entgelt vereinbart ist, in 
dem Reiseaufwandsentschädigungen bereits abgegolten sind. Enthält das vereinbarte 
Pauschale oder Entgelt auch eine Abgeltung der Fahrtauslagen, so entfällt für diese 
Angestellten auch die Anwendung des Abs. (4) über die „Fahrtvergütung“. 
Ebenso finden die Abs. (5) bis (11) keine Anwendung auf Angestellte, die ihren Dienst-
ort nicht nur vorübergehend verlassen, ausgenommen bei Baustellen- und Montage-
tätigkeit.  
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In diesen Fällen können Ansprüche auf Reiseaufwandsentschädigungen, Fahrtkosten-
vergütungen und Wegzeitvergütungen durch Betriebsvereinbarung im Sinn des § 68 
Abs. 4 Z 5 EStG geregelt werden. 
 
Begriff der Dienstreise 
(2) Eine Dienstreise liegt vor, wenn der Angestellte seinen Dienstort verlässt, um in 
einem oder mehreren anderen Orten Aufträge seines Arbeitgebers auszuführen.  
Dienstort im Sinne dieser Bestimmung ist das Gemeindegebiet des Ortes, in dem die 
ständige Arbeitsstätte des Angestellten liegt. 
Dienstort im Sinne dieser Bestimmung ist das Gemeindegebiet die Bezirke 1 bis 23 
gemäß dem Gebietsänderungsgesetz vom 26. Juli 1946, BGBl. Nr. 110/54, unter Be-
rücksichtigung der Bezirkseinteilungsnovelle, LGBl. für Wien, Nr. 21/55 vom 
21.10.1955. 
Als Dienstort im Sinne dieser Bestimmung gilt außerdem in allen Fällen ein Tätig-
keitsgebiet im Umkreis von 12 km, gerechnet von der Betriebsstätte als Mittelpunkt. 
 
Bemessung der Reisedauer 
(3) Die Reise beginnt, wenn sie von der Arbeitsstätte aus angetreten wird, mit dem 
Verlassen der Arbeitsstätte, in allen anderen Fällen mit dem notwendigen Verlassen 
der Wohnung. Das gleiche gilt sinngemäß für die Beendigung der Reise.  
 
Fahrtvergütung 
(4) Angestellte der Verwendungsgruppe I-III, MI und MII erhalten bei ununterbroche-
nen Fahrten bis 250 km Entfernung die Eisenbahn-Fahrtkosten II. Klasse oder Auto-
bus, bei ununterbrochenen Fahrten über 250 km oder bei angeordneten Nachtfahrten 
die Eisenbahn-Fahrtkosten I. Klasse oder Autobus ersetzt.  
Angestellte der Verwendungsgruppe IV-VI und MIII erhalten einheitlich die Eisenbahn-
Fahrtkosten I. Klasse oder Autobus erstattet. 
Eine Nachtfahrt liegt vor, wenn wenigstens drei Fahrtstunden in die Zeit zwischen 22 
und 6 Uhr fallen. Vergütung für Schlafwagenbenützung, Verwendung von Flugzeugen 
und Luxuszügen wird nur auf Grund besonderer Bewilligung der Betriebsleitung ge-
währt. Es werden nur tatsächlich aufgelaufene Fahrtkosten ersetzt. 
 
Reiseaufwandsentschädigung 
(5) Für die Bestreitung des mit der Dienstreise verbundenen persönlichen Mehrauf-
wandes erhält der Angestellte für jeden vollen Kalendertag eine Reiseaufwandsent-
schädigung. Sie besteht aus dem Taggeld und dem Nachtgeld. Die Reiseaufwandsent-
schädigung16  beträgt pro Kalendertag für 
 

Taggeld Nachtgeld Volle Reiseaufwandsentschädigung 
(Tag- u. Nachtgeld) 

€ € € 

64,22 23,32 87,54 

 
(Stand: 1. April 2024) 
  

 
16 Gilt in dieser Fassung ab 1. April 2010 
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(6) Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben für Verpflegung sowie aller mit 
der Dienstreise verbundenen persönlichen Aufwendungen, einschließlich der Trink- 
gelder für persönliche Bedienung. 
Das Nachtgeld dient zur Deckung der Unterkunftsbezahlung bzw. bei angeordneten 
Fahrten während der Nacht für den anfallenden Mehraufwand. Unvermeidliche 
Mehrauslagen für Übernachtung werden gegen Vorlage der Quartierrechnung geson-
dert vergütet. Für eine Nacht wird nur einmal Nachtgeld vergütet. Ist die Dienst-
reise mit keiner Nächtigung bzw. angeordneten Nachtfahrt verbunden oder wird 
das Quartier oder Schlafwagen kostenlos beigestellt, entfällt das Nachtgeld. 
Bei Fahrten im Schlafwagen oder bei kostenlos beigestelltem Quartier wird tatsäch-
lich verausgabtes Trinkgeld bis zu € 2,18 erstattet. Bei aufeinanderfolgenden Näch-
tigungen im gleichen kostenlos beigestellten Quartier gebührt der Betrag von € 2,18 
für die erste Nächtigung. Für jede weitere Nächtigung erhöht sich der genannte Be-
trag um je € 0,73, jedoch gebührt pro Woche nur ein Höchstbetrag von € 3,63. Für 
jede weitere Woche der Nächtigung im gleichen kostenlos beigestellten Quartier ist 
daher ebenfalls für die erste Nächtigung ein Betrag von  
€ 2,18, für jede weitere Nächtigung ein Betrag von € 0,73, höchstens jedoch € 3,63, 
zu erstatten.  
 
(7) Ist gelegentlich einer Dienstreise ein mehr als 28tägiger ununterbrochener Auf-
enthalt in einem Ort erforderlich, so vermindert sich ab dem 29. Tag die gebührende 
Reiseaufwandsentschädigung (Abs. 5) um 25 %.  
 
(8) Für den Tag des Antrittes und der Beendigung einer mehrtägigen Dienstreise so-
wie bei Dienstreisen, die keinen vollen Kalendertag beanspruchen, beträgt das Tag-
geld Bruchteile des vorgesehenen Satzes nach Maßgabe der Reisedauer an dem be-
treffenden Kalendertag, und zwar gebührt bei einer Abwesenheit von  
              0 bis  3 Stunden ........0 
mehr als 3 bis  6 Stunden ........¼ des Taggeldes,  
mehr als 6 bis  9 Stunden ........½ des Taggeldes, 
mehr als 9 bis 12 Stunden ...... ¾ des Taggeldes, 
mehr als         12 Stunden .......das volle Taggeld, 
 
Sonstige Aufwendungen 
(9) Sonstige, mit der Dienstreise im Zusammenhang stehende notwendige Dienstaus-
lagen, wie Porto, Telegramm- und Fernsprechgebühren, Kosten für die Zu- und Ab-
fahrt vom Bahnhof und dgl. sind in ihrem notwendigen und glaubhaft gemachten 
Ausmaß gesondert zu vergüten. 
 
Zusätzliche Reiseaufwandsentschädigung 
(10) Soweit bei angeordneten Dienstreisen die effektive Reisezeit (d.i. die Zeit der 
unmittelbaren Reisebewegung in Beförderungsmitteln, wie Eisenbahn, Autobus etc., 
einschließlich notwendiger Wartezeiten auf Umsteigbahnhöfen) nicht in die Normal-
arbeitszeit des Arbeitnehmers fällt, gebührt für jede solche begonnene – sonst 
dienstfreie – effektive Reisestunde 1/7 der vollen kollektivvertraglichen Reiseauf-
wandsentschädigung. Für Reisestunden an Samstagen ab 13.00 Uhr sowie an Sonn- 
und Feiertagen gebührt ¼ der vollen kollektivvertraglichen Reiseaufwandsentschä-
digung. 
Liegt jedoch gleichzeitig eine Nachtfahrt im Sinne § 3, Abs. (4), 3. Satz, vor, gebührt 
die obige Vergütung nur für die vor 22.00 Uhr liegenden effektiven Reisestunden. 
Absatz 10 gilt in dieser Fassung für nach dem 31.3.2001 angetretene Dienstreisen. 



 77 

Überstunden auf Dienstreisen 
(11) Für Zeiten, für welche Reiseaufwandsentschädigung gezahlt wird, erfolgt in der 
Regel keine besondere Vergütung von Überstunden. Die Reisezeit gilt nicht als Ar-
beitszeit. 
Werden jedoch von der Firmenleitung effektive Dienstleistungen am Zielort der 
Dienstreise über die tägliche Normalarbeitszeit hinaus angeordnet, so werden neben 
der gebührenden einfachen Reiseaufwandsentschädigung die tatsächlich geleisteten 
Überstunden vergütet. 
 
Reisen in das Ausland 
(12) Die Entschädigungen für Auslandsreisen werden jeweils vor Antritt der Reise 
besonders vereinbart. 
 
(13) Ansprüche im Sinne dieses Paragraphen müssen spätestens innerhalb von einem 
Monat nach Beendigung der Dienstreise, bei sonstigem Verfall, durch Rechnungsle-
gung geltend gemacht werden. 
 

§ 4 Trennungskostenentschädigung 
 

(1) Angestellte, die infolge Versetzung an einen anderen Dienstort gezwungen sind, 
einen getrennten Haushalt zu führen, erhalten zur Abgeltung des dadurch entstehen-
den Mehraufwandes eine Trennungskostenentschädigung. 
 
(2) Anspruchsberechtigt sind Angestellte, die mit ihrem Ehegatten/ihrer Ehegattin, 
dem/der eingetragenen Partner/in im Sinne des EPG, mit ihren Eltern oder einem 
Elternteil, mit eigenen Kindern (auch Zieh- und Stiefkinder) oder Geschwistern dau-
ernd im gemeinsamen Haushalt lebten und die Mittel hiezu nachweislich ganz oder 
zum überwiegenden Teil aufbringen. Außerdem besteht unter den gleichen Voraus-
setzungen die Anspruchsberechtigung auch für männliche Angestellte, die mit einer 
Lebensgefährtin mindestens seit einem Jahr im gemeinsamen Haushalt lebten. 
 
(3) Die Notwendigkeit getrennter Haushaltsführung ist als gegeben anzunehmen, 
wenn dem Angestellten die tägliche Heimfahrt vom neuen Dienstort zum bisherigen 
Wohnort nicht zugemutet werden kann. 
 
(4) Die Trennungskostenentschädigung beträgt pro Kalendertag für Angestellte aller 
Verwendungsgruppen € 27,01. (Stand 1. April 2024) 
 
Wird ein angemessenes Quartier vom Arbeitgeber unentgeltlich beigestellt, so ver-
ringern sich die Sätze um 25 %. Für die ersten zwei Wochen nach erfolgter Versetzung 
gebührt statt obiger Sätze die Reiseaufwandsentschädigung. 
 
(5) Der Anspruch auf Trennungskostenentschädigung ruht: 
a) während des Urlaubes; 
b) während einer Krankheit, wenn der Angestellte sich nach Hause in Pflege begibt, 
ab dem auf die Abreise folgenden Tag; 
c) während des Krankenhausaufenthaltes ab dem auf die Aufnahme folgenden Tag; 
d) während jenes Zeitraumes, den ein Angestellter unentschuldigt der Arbeit fern-
bleibt; 
e) für Zeiträume, für die Reisekosten verrechnet werden; 
f) bei Dienstreisen an seinem ständigen Wohnort. 
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Bei nachweislich weiterlaufenden Quartierkosten gebührt jedoch auch in den Fällen 
a) bis f) ein Viertel der Trennungskostenentschädigung. 
 
(6) Die Trennungskostenentschädigung entfällt: 
a) wenn dem Angestellten eine geeignete, seinen Einkommens- und Familienverhält-
nissen angemessene Wohnung am neuen Dienstort oder so nahe hievon angeboten 
wird, dass ihm die tägliche Heimfahrt zugemutet werden kann; 
 
b) wenn der Angestellte während mehr als drei Monaten seit der Versetzung nach-
weislich nur ungenügend um die Beschaffung einer Wohnung besorgt war; 
 
c) wenn die sonstigen, nach den Bestimmungen dieses Paragraphen nötigen Voraus-
setzungen zur Zahlung der Trennungskostenentschädigung nicht mehr gegeben sind. 
 
(7) Der Angestellte ist verpflichtet, jede Änderung der Voraussetzungen für die Ge-
währung der Trennungskostenentschädigung unverzüglich zu melden. Widerrechtlich 
bezogene Trennungskostenentschädigungen sind zurückzuzahlen. 
 
(8) Die Auszahlung der Trennungskostenentschädigung erfolgt mit der monatlichen 
Gehaltszahlung. Der Anspruch auf Trennungskostenentschädigung muss innerhalb von 
drei Monaten nach Fälligkeit bei sonstigem Verfall geltend gemacht werden. 
 

§ 5 Messegelder 
 

(1) Angestellte, die zu Dienstleistungen auf Messen oder Ausstellungen am Dienstort 
herangezogen werden, erhalten, sofern sie dadurch an der Einnahme des Mittagmah-
les am sonst üblichen Ort verhindert sind, eine Aufwandsentschädigung (Messegeld). 
Das Messegeld beträgt pro Kalendertag für: 
 
Angestellte der Verwendungsgruppen17) 

 
I  bis VI,  M I, M II u. M III (bis M VI in Vbg.) ......... € 29,74 (Stand 1. April 2024) 
 
(2) Sonstige durch Messe-(Ausstellungs-)dienst begründete Auslagen (z.B. Repräsen-
tationsspesen) sind gesondert zu vergüten. 
 
(3) Tatsächliche Mehrarbeitsstunden gegenüber der normalen täglichen Arbeitszeit 
sind durch das Messegeld nicht abgegolten und sind gemäß § 5 des Rahmenkollektiv-
vertrages für Angestellte der Industrie vom 1. November 1984 (in der jeweils gültigen 
Fassung) gesondert zu vergüten. 
 
(4) Für Angestellte, die zu Dienstleistungen auf Messen und Ausstellungen außerhalb 
ihres Dienstortes herangezogen werden, gelten die Bestimmungen der Reisekosten- 
und Aufwandsentschädigung gemäß § 3. 
  

 
17 ) Stand 1.4.2010 
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§ 6 Verwendungsgruppenschema 
 

Für Vbg.: Siehe Rahmenkollektivvertrag § 19 
 
(1) Zur Interpretation des Rahmen-Kollektivvertrages für Angestellte der Industrie 
vom 1. November 1984 (in der jeweils gültigen Fassung) wird das Verwendungsgrup-
penschema durch nachstehend angeführte Angestelltenkategorien ergänzt: 

 

Verwendungsgruppe I: 
Unqualifizierte Hilfskräfte im Labor. 
 
Verwendungsgruppe II: 
Qualifizierte Hilfskräfte im Labor und beim Musterzeichnen. 
 
Verwendungsgruppe III: 
Dessinateure, Musterzeichner, Skizzeure, Patroneure. 
 
Verwendungsgruppe IV: 
Dessinateure, die auch entwerden, Musterzeichner, die auch entwerden, Skizzeure, 
die auch entwerfen, oder Angestellte, denen Musterzeichner, Dessinateure, Skiz-
zeure oder Patroneure der Verwendungsgruppe III unterstellt sind. 
 
Verwendungsgruppe V: 
Entwerfer (verantwortlich für Musterzeichner). 
 
(2) Meistergruppe M II: 
1. Werkmeisterkurse im In- und Ausland, die einen den Bestimmungen des § 19, 
Abs.2, entsprechenden Wissensstand vermitteln, gelten als Fachschule im Sinne der 
Meistergruppe MII. 
 
2. Meister ohne Fachschulausbildung, die die Qualifikation eines Meisters in MII mit 
Fachschule aufweisen und ihre Tätigkeit auf einem Arbeitsplatz ausüben, der übli-
cherweise von einem Meister mit Fachschulausbildung eingenommen wird, sind in MII 
mit Fachschule einzustufen. 
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§ 7 Schlussbestimmungen und Günstigkeitsklausel 
 

(1) Durch den Abschluss dieses Zusatz-Kollektivvertrages sind die Fachverbands-Ver-
handlungen im Sinne des § 22 des Rahmen-Kollektivvertrages für Angestellte der In-
dustrie vom 1. November 1984 (in der jeweils gültigen Fassung) nicht erschöpft und 
können weitere Zusatz-Verhandlungen ohne Aufkündigung dieses Zusatz-Kollektiv-
vertrages geführt werden. 
 
(2) Bestehende, für die Angestellten günstigere Übungen und Vereinbarungen blei-
ben aufrecht. 
 
Diese Günstigkeitsklausel ist so anzuwenden, dass nur die betreffende Regelung 
dieses Vertrages als Ganzes (z.B. § 3, Reisekosten- und Aufwandsentschädigung) 
oder die bisher bestehende Regelung als Ganzes angewendet werden kann. Ein Her-
ausgreifen einzelner Teile der einen oder anderen Regelung unter Berufung auf die 
Günstigkeitsklausel ist nicht gestattet. 
 
Wien, 2. April 1985 

 
 
 

Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
Österreichischer Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

Sektion Industrie und Gewerbe 
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ZUSATZKOLLEKTIVVERTRAG 
betreffend Auslandsdienstreisen 
 
abgeschlossen zwischen dem 
 
Fachverband der Textilindustrie Österreichs 
einerseits und dem 
 
Österreichischen Gewerkschaftsbund 
Gewerkschaft der Privatangestellten 
Sektion Industrie und Gewerbe 
andererseits 
 

§ 1. Geltungsbereich 
 

Der Kollektivvertrag gilt 
 
räumlich: für alle Bundesländer;  
fachlich: für alle Mitgliedsfirmen des Fachverbandes der Textilindustrie, ausgenom-
men jene, die der Fachgruppe der Stickereiindustrie Vorarlbergs angehören; für 
Mitgliedsfirmen, die gleichzeitig auch einem anderen als dem vorgenannten Fach-
verband angehören, ist in Zweifelsfällen die Vertragszugehörigkeit einvernehmlich 
zwischen den beteiligten Fachverbänden und der Gewerkschaft der Privatangestell-
ten, Sektion Industrie und Gewerbe, festzustellen. Bei dieser Feststellung ist davon 
auszugehen, welcher Produktionszweig überwiegend ausgeübt wird; 
persönlich: für alle jene, dem Angestelltengesetz unterliegenden DienstnehmerIn-
nen, auf welche der Rahmenkollektivvertrag für Angestellte der Industrie vom 1.No-
vember 1991 in der jeweils gültigen Fassung anzuwenden ist. 

 
§ 2. Auslandsdienstreisen 

 
Eine Auslandsdienstreise liegt vor, wenn ein/e Angestellte/r von seinem/ihrem 
Dienstort in Österreich vorübergehend zur Dienstleistung ins Ausland entsendet wird. 
 

§ 3. Reisevorbereitung 
 

Dem/Der Angestellten ist vor Antritt der Beschäftigung im Ausland die zur Erledigung 
der mit der Entsendung verbundenen Angelegenheiten notwendige Zeit freizugeben. 
Die notwendigen und unvermeidlichen Aufwendungen im Zusammenhang mit der 
Vorbereitung der Entsendung sind zu ersetzen.  
 

§ 4. Schriftliche Aufzeichnungen 
 

Die für die Entsendung vereinbarte Aufwandsentschädigung gemäß § 7 dieses Kol-
lektivvertrages und Vereinbarungen im Zusammenhang mit der Entsendung, soweit 
letztere von diesem Kollektivvertrag bzw. einer betrieblichen Regelung abweichen 
oder diese ergänzen, sind schriftlich festzuhalten, zum Beispiel in Form einer Er-
gänzung des Dienstzettels (§ 15  
Abs. 3 des Rahmenkollektivvertrages für die Angestellten der Industrie).  
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Dem Betriebsrat sind schriftliche Aufzeichnungen über die vereinbarte Höhe der 
Aufwandsentschädigungen sowie über auf Grund dieses Kollektivvertrages ermög-
lichte abweichende Regelungen zu übergeben. Werden derartige Regelungen im Be-
trieb, insbesondere auf Grund einer Betriebsvereinbarung, allgemein angewendet, 
genügt die einmalige Übergabe dieser Regelung. 
Dem/Der Angestellten ist vor Beginn der Entsendung insbesondere mitzuteilen: 
a) Beginn und voraussichtliches Ende der Beschäftigung 
b) Höhe des Tag- und Nachtgeldes, 
c) Art des Verkehrsmittels, 
d) Überweisungsart des Entgelts, 
e) Entlohnungs- und Abrechnungszeiträume, 
f) Art und Höhe der Versicherungen. 
Die Mitteilung kann insoweit entfallen, als sich auf Grund der Dauer der Entsendung 
und bestehender Regelungen im Unternehmen keine Notwendigkeit einer besonde-
ren Mitteilung ergibt. 
 

§ 5. Beförderungsmittel und Fahrtkosten 
 

(1) Die Wahl des Beförderungsmittels und die Festlegung der Reiseroute obliegen 
dem Dienstgeber. Soweit eine Wahlmöglichkeit für den Dienstgeber besteht, darf 
durch die getroffene Wahl nicht ein offensichtliches Missverhältnis zwischen den 
wirtschaftlichen und betrieblichen Interessen des Arbeitgebers und den eintretenden 
Belastungen des/der Angestellten in zeitlicher und körperlicher Hinsicht entstehen. 
 
(2) Es werden nur tatsächlich aufgelaufene und nachgewiesene Fahrtkosten ersetzt. 
 
(3) Hinsichtlich des Kostenersatzes der benützten Wagenklasse bei Bahnfahrten sind 
die entsprechenden kollektivvertraglichen Bestimmungen für Inlandsdienstreisen im 
Sinne des österreichischen Standards sinngemäß anzuwenden. 
 

§ 6. Arbeitszeit und Wochenruhe 
 

(1) Die Verteilung der in Österreich geltenden wöchentlichen Normalarbeitszeit auf 
die einzelnen Tage der Woche und die Festlegung der täglichen Normalarbeitszeit 
kann für die im Ausland tätigen Angestellten entsprechend den Regelungen und der 
Übung des Auslandsstaates und dem Erfordernis der Zusammenarbeit mit Arbeitneh-
merInnen des Auslandsstaates oder unter Berücksichtigung der sonstigen Gegeben-
heiten und Erfordernisse abweichend von den Regelungen im Inland festgelegt wer-
den. 
 
(2) Gilt in dem Auslandsstaat, in den der/die Angestellte entsendet wird, ein anderer 
Tag der Woche als der Sonntag als wöchentlicher Ruhetag, tritt dieser Tag an die 
Stelle des Sonntags. 
 

§ 7. Aufwandsentschädigung 
 

(1) Für die Bestreitung des mit der Entsendung verbundenen Mehraufwandes erhält 
der/die Angestellte eine Aufwandsentschädigung, welche aus einem Tag- und 
Nachtgeld besteht. Das Taggeld dient zur Deckung der Mehrausgaben für Verpfle-
gung sowie aller mit der Entsendung verbundenen persönlichen Aufwendungen ein-
schließlich der Trinkgelder für persönliche Bedienung. 



 83 

Das Nachtgeld dient zur Deckung der Unterkunftsbezahlung bzw. bei angeordneten 
Fahrten während der Nacht für den anfallenden Mehraufwand. Für die Definition 
der Nachtfahrt ist der jeweilige Zusatzkollektivvertrag für Inlandsdienstreisen her-
anzuziehen. Unvermeidliche Mehrauslagen für Unterkünfte werden gegen Vorlage 
der Quartierrechnung gesondert vergütet. Bei kostenloser Beistellung von zumutba-
rem Quartier bzw. Schlafwagen entfällt das Nachtgeld. Allfällig erforderliche Un-
terkunftszusatzkosten sind in diesem Falle vom Arbeitgeber zu entrichten oder zu 
ersetzen. 
 
(2) Durch die Vereinbarung des Tag- und Nachtgeldes darf das Taggeld sowie das 
Nachtgeld der Gebührenstufe 3 der Bundesbediensteten um nicht mehr als 10 % un-
terschritten werden. 
 
(2a) Abs.2 gilt nicht, insoweit generell oder für bestimmte Bereiche durch Betriebs-
vereinbarung nachfolgende Regelung besteht oder getroffen wird, die als der Rege-
lung gemäß Abs.2 gleichwertig gilt: 
Bis zu den Verwendungsgruppen IVa und M V gebührt das Tag- und Nachtgeld der 
Gebührenstufe 2b, für die Verwendungsgruppen V bis VI und MVI jenes der Gebüh-
renstufe 3. 
Die Absätze 2 und 3 gelten in der obigen Fassung für Dienstreisen, die ab 1.6.2001 
angetreten werden. 
 
(3) Bei Reisen in Mitgliedsstaaten der Europäischen Union zum Stand 1. 11. 2001 
sowie in die Schweiz und Liechtenstein gebühren Tages- und Nächtigungsgelder zu-
mindest im Ausmaß der für Inlandsreisen vorgesehenen Sätze, soweit sich daraus ein 
höherer Anspruch ergibt. Diese Regelung gilt für Dienstreisen, die nach dem 1. April 
2015 beginnen. 
 
(4) Die Aufwandsentschädigung nach diesem Kollektivvertrag gebührt für die Dauer 
des Aufenthaltes im Ausland, der mit dem Grenzübertritt beginnt bzw. endet. Wird 
bei der Entsendung ein Flugzeug benützt, so gilt als Grenzübertritt der Abflug vom 
bzw. die Ankunft am letztbenützten Inlandsflughafen. Das Tag- und Nachtgeld (Abs.2 
bzw.3) richtet sich nach dem Ansatz für den Staat, der bei der Entsendung durchfah-
ren wird bzw. in dem sich der/die Angestellte zur Verrichtung der Dienstleistung 
aufhält. Bei Flugreisen richtet sich das Taggeld (Abs.2 bzw. 3) nach dem Ansatz des 
Staates, in den die Entsendung führt. 
Der/Die Angestellte erhält für je volle 24 Stunden des Aufenthaltes im Ausland das 
vereinbarte Taggeld. Bruchteile bis zu 5 Stunden bleiben unberücksichtigt, für Bruch-
teile in der Dauer von mehr als 5 Stunden gebührt 1/3, von mehr als 8 Stunden 2/3 
und von mehr als 12 Stunden das volle Taggeld. 
Ausdrücklich auf die Aufwandsentschädigung als anrechenbar bezeichnete vom Ar-
beitgeber oder einem Dritten gewährte besondere Entschädigungen sind auf die Auf-
wandsentschädigungen im Sinne dieses Paragraphen anrechenbar. 
Die Aufwandsentschädigung gebührt grundsätzlich in österreichischer Währung. Die 
Bezahlung der Aufwandsentschädigung in Fremdwährung ist in Betrieben mit Be-
triebsrat im Einvernehmen mit diesem, ansonsten im Einvernehmen mit dem/der 
Angestellten zu regeln, wobei auf auftragsbezogene Bedingungen Rücksicht zu neh-
men ist. 
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(5) Vom Taggeld entfallen 15 % auf das Frühstück, 30 % auf das Mittagessen und 25 % 
auf das Nachtmahl. Werden die Mahlzeiten umsonst zur Verfügung gestellt bzw. die 
sonstigen Aufwendungen nicht vom/von der Angestellten getragen, verringert sich 
das vereinbarte Taggeld entsprechend. Im Falle der Zurverfügungstellung von verbil-
ligten Mahlzeiten (etwa Werksküche) gilt ebenfalls die Kürzungsbestimmung des ers-
ten Satzes, es sind jedoch in diesem Fall die Kosten der Mahlzeit durch die Firma zu 
ersetzen. Diese Bestimmung ist dann anzuwenden, wenn die umsonst oder verbilligt 
zur Verfügung gestellten Mahlzeiten nach inländischen Begriffen zumutbar sind oder 
nicht gesundheitliche Gründe entgegenstehen. Wird gemäß § 7 Abs. 4 zweiter Absatz 
nur ein aliquotes Taggeld verrechnet und findet ein Abzug für Mahlzeiten statt, sind 
die Abzugssätze des ersten Satzes auf das jeweilige aliquote Taggeld zu beziehen. 
 
(6) Sonstige mit der Dienstreise im Zusammenhang stehende notwendige Dienstaus-
lagen, wie z.B. Porti, Telegramm- und Fernsprechgebühren, Kosten für die Zu- und 
Abfahrt vom Bahnhof und notwendige Kleiderreinigung, sind in ihrem notwendigen 
und glaubhaft gemachten Ausmaß gesondert zu vergüten. 
 
(7) Die tägliche Aufwandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld) entfällt im Falle eines 
unentschuldigten Fernbleibens zur Gänze. Das gleiche gilt, wenn eine Dienstverhin-
derung bzw. Arbeitsunfähigkeit jedweder Art vorsätzlich oder grob fahrlässig herbei-
geführt wird. Im Falle eines Arbeitsunfalls entfällt die tägliche Aufwandsentschädi-
gung nur bei vorsätzlicher Herbeiführung. 
Bei einem notwendigen Krankenhausaufenthalt im Ausland verringert sich der Tag-
geldsatz auf 1/3 des vollen vereinbarten Taggeldsatzes. Das Nachtgeld entfällt, je-
doch werden weiterlaufende Quartierkosten gegen Nachweis bis auf Widerruf durch 
die Firmenleitung ersetzt. 
 
(8) Bis zum Grenzübertritt bzw. zum letztbenützten Inlandsflughafen ist die Auf-
wandsentschädigung nach den entsprechenden im Inland geltenden Kollektivverträ-
gen zu bemessen. Das gleiche gilt sinngemäß für die Rückkehr. 
Ergibt sich bei Dienstreisen von bis zu 24stündiger Dauer auf Grund der Dauer des 
Auslandsaufenthaltes kein (aliquoter) Anspruch auf eine Aufwandsentschädigung im 
Sinne des Abs. 4, sind auf die gesamte Dienstreise die entsprechenden im Inland 
geltenden Kollektivverträge hinsichtlich der Bemessung der Aufwandsentschädigung 
anzuwenden. 
 
(9) Bei Aufenthalten zur Schulung oder Ausbildung kann vereinbart werden, dass sich 
das gemäß Abs. 2 bzw. 3 jeweils zustehende Taggeld auf 10 % dieses Satzes verrin-
gert, wenn ein ganztägig erweiterter Betreuungsumfang (Mahlzeiten und Nebenleis-
tungen) gewährt wird. 
 

§ 8. Vergütung für Reisezeit und Lenkzeit 
 

(1) Hinsichtlich der Vergütung von Reisezeit und Lenkzeit sind die entsprechenden 
Bestimmungen der Kollektivverträge betreffend die Inlandsdienstreisen in den jewei-
ligen Bereichen anzuwenden, wobei für die Bemessung der Vergütung für Reisezeit 
die Aufwandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld) des Inlandes heranzuziehen ist. 
Dasselbe gilt hinsichtlich Überstunden auf Dienstreisen. Mit dieser Vergütung ist die 
zeitliche Inanspruchnahme des/der Angestellten durch die Reisetätigkeit abgegol-
ten. 
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(2) Hinsichtlich der Vergütung gelten die Zeiten der Reisebewegung im In- und Aus-
land als Einheit. Wird vom Einsatzort am Zielort der Dienstreise im Auslandsstaat 
eine Dienstreise vergleichbar einer Dienstreise nach den jeweiligen Bestimmungen 
der Zusatzkollektivverträge über Inlandsdienstreisen angetreten, gelten die Bestim-
mungen über die Definition des Dienstortes sinngemäß im Ausland. 
 

§ 9. Familienheimfahrt 
 

Nach einem ununterbrochenen Aufenthalt von der Dauer eines halben Jahres in Eu-
ropa oder 11 Monaten in außereuropäischen Staaten hat der/die Angestellte An-
spruch auf eine bezahlte Familienheimreise mit anschließendem Gebührenurlaub, 
sofern die Beendigung der Entsendung bzw. eine Heimreise aus sonstigen Gründen 
nicht in den nächsten 3 Monaten zu erwarten ist. Heimreisezeiten dürfen auf den 
Gebührenurlaub nicht angerechnet werden. Für die Familienheimreise gelten hin-
sichtlich der Beförderungsmittel und der Reisezeit die entsprechenden Bestimmun-
gen dieses Kollektivvertrages. Wird jedoch die Heimreise bedingt z.B. durch die Auf-
tragslage nicht möglich, gebührt bei ununterbrochenem Aufenthalt von mehr als 6 
Monaten in europäischen Staaten für jeden darüber hinausgehenden Monat 1/6, in 
außereuropäischen Staaten für jeden über 11 Monate hinausgehenden Monat 1/11 
der gesamten Fahrtkosten für die Hin- und Rückreise zum ständigen Wohnort als Ab-
geltung für die nichtkonsumierte Heimreise. 
 

§ 10. Unfallversicherung 
 

Der Arbeitgeber hat dem/der Angestellten die Kosten einer Unfallversicherung für 
Unfälle während der Dauer der Entsendung, ausgenommen Arbeits- und Wegunfall 
im Sinne des ASVG, die zum Tod oder dauernder Invalidität führen, zu ersetzen. Hin-
sichtlich des Kostenersatzes wird für Tod eine Versicherungssumme von mindestens 
€ 10.900,93, für dauernde Invalidität von mindestens € 21.801,85 festgesetzt. Es 
werden nur die Kosten für eine Versicherung gedeckt, die jene Risken abdeckt, die 
nach den österreichischen Versicherungsbedingungen unter das normale Unfallrisiko 
fallen. Der Kostenersatz fällt weg oder verringert sich entsprechend, wenn auf eine 
andere Weise für Abdeckung des Unfallrisikos in obigem Ausmaß durch die Firma 
gesorgt ist; von dieser anderweitigen Vorsorge ist dem/der Angestellten schriftlich 
Mitteilung zu machen. 
 

§ 11. Tod naher Angehöriger 
 

Bei Tod des/der Ehegatten/in, des/der eingetragenen Partners/in im Sinne des EPG, 
des/der Lebensgefährten/in (im Sinne der Bestimmungen des ASVG), der Kinder, der 
Adoptivkinder oder der Eltern sind die Kosten der Rückreise zu erstatten und die 
Fahrzeit bei der Rückreise in gleicher Weise wie bei einer Entsendung zu behandeln, 
sofern die Heimfahrt tatsächlich beansprucht wird. 
 

§ 12. Erkrankungen und Unfälle 
 

Bei Erkrankungen im Ausland gilt § 130 ASVG bzw. das jeweilige zwischenstaatliche 
Sozialversicherungsabkommen. 
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Über Verlangen der unter § 11 genannten nahen Angehörigen hat die Firma im Falle 
des Todes des/der Angestellten während der Dauer der Entsendung die notwendigen 
Kosten des Rücktransportes zu übernehmen, soweit diese nicht von dritter Seite (z.B. 
Versicherung) getragen werden, wobei die Kostenübernahme mit € 7.267,28 nach 
oben begrenzt ist. Über Verlangen der Hinterbliebenen hat die Firma bei der admi-
nistrativen Abwicklung des Rücktransportes behilflich zu sein. 
 

§ 13. Höhere Gewalt 
 

Im Falle einer konkreten persönlichen Gefährdung (z.B. durch Krieg, innerpolitische 
Unruhe am Zielort der Entsendung) ist der/die Angestellte berechtigt, die Heimreise 
anzutreten. Vor Antritt ist nach Möglichkeit das Einvernehmen mit dem Arbeitgeber 
bzw. dessen bevollmächtigtem Vertreter herzustellen, ansonsten ist der Arbeitgeber 
vom Antritt der Reise unverzüglich zu verständigen. Wird der/die Angestellte durch 
höhere Gewalt an der Rückreise gehindert, so ist den Angehörigen – und dazu zählen 
auch eingetragene Partner/innen im Sinne des EPG –, zu deren Erhaltung der /die 
Angestellte gesetzlich verpflichtet ist, jenes Gehalt für die Dauer von 6 Monaten 
weiterzubezahlen, das er/sie bei Dienstleistung an der Dienststelle im Inland erreicht 
hätte. Für weitere 6 Monate ist diesen Angehörigen ein Betrag in der Höhe des auf 
gleicher Basis berechneten pfändungsfreien Einkommens zu bezahlen.  
 

§ 14. Bevorschussung und Reiseabrechnung 
 

Die Aufwandsentschädigung (Tag- und Nachtgeld) und Fahrtkosten (soweit nicht 
Fahrkarten gestellt werden) sind dem/der Angestellten zeitgerecht gegen nachhe-
rige Verrechnung zu  
akontieren. 
Die Abrechnung der Ansprüche hat grundsätzlich für jeden abgelaufenen Kalender-
monat bis zum Ende des nächsten Kalendermonats durch schriftliche Rechnungsle-
gung zu erfolgen. Die Ansprüche verfallen, wenn diese Rechnungslegung nicht inner-
halb von 2 weiteren Kalendermonaten, im Falle einer unverschuldeten Verhinderung 
an der Rechnungslegung innerhalb von 2 Kalendermonaten nach Wegfall der Verhin-
derung, erfolgt. 
 

§ 15. Abtretung von Ansprüchen 
 

Über Aufforderung des Dienstgebers hat der/die Angestellte bzw. seine/ihre Hinter-
bliebenen Ersatzansprüche, die sich aus einem Ereignis im Sinne der §§ 10, 12 und 13 
gegen Dritte ergeben, bis zur Höhe des vom Dienstgeber auszubezahlenden bzw. aus-
bezahlten Betrages an den Dienstgeber bei sonstigem Verlust im Sinne obiger Para-
graphen abzutreten. 
 
§ 16. Sondervereinbarungen, Betriebsvereinbarungen, betriebliche Regelungen  

und Günstigkeitsklausel 
 

(1) Die Ansprüche nach §§ 7 und 8 können einvernehmlich auch auf andere Weise als 
in diesem Kollektivvertrag, etwa durch eine Pauschale, eine Auslandszulage oder ein 
Entgelt bzw. eine andere Vergütung, das die Abgeltung für diese Ansprüche ein-
schließt, abgegolten werden. Als solches gilt auch die Abrechnung gegen Beleg. 
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(2) Bestehende Firmenregelungen bleiben in ihrem gesamten Umfang als Betriebs-
vereinbarung aufrecht und treten an Stelle dieses Kollektivvertrages, wenn binnen 2 
Monaten nach Inkrafttreten dieses Kollektivvertrages die Firmenleitung und der Be-
triebsrat einvernehmlich die Weitergeltung der Regelung festlegen. Kommt keine Ei-
nigung zustande, gilt Abs. 3. Regelungen im Sinne dieses Absatzes haben schriftlich 
zu erfolgen.  
 
(3) Bestehende, für die Angestellten günstigere Vereinbarungen, Betriebsvereinba-
rungen und Regelungen bleiben aufrecht und können auch in Hinkunft abgeschlossen 
werden. Diese Günstigkeitsklausel ist so anzuwenden, dass nur die betriebliche Re-
gelung als Ganzes auf ihre Günstigkeit geprüft wird, ein Herausgreifen einzelner 
Teile der einen oder anderen Regelung unter Berufung auf diese Günstigkeitsklausel 
ist nicht gestattet. 
 

§ 17. Schlichtungsverfahren 
 

Mit der Beilegung von Auslegungsstreitigkeiten und Streitigkeiten über die Anwen-
dung der Günstigkeitsklausel gemäß § 16 Abs. 3 hat sich vor Anrufung des Arbeits- 
und Sozialgerichtes ein paritätisch aus je drei VertreterInnen der vertragsschließen-
den Organisationen zusammengesetzter Ausschuss zu befassen, dessen Mitglieder 
tunlichst aus dem Kreis der an den Verhandlungen über diesen Kollektivvertrag Be-
teiligten zu entnehmen sind.  

 
§ 18. Geltungsbeginn und Geltungsdauer 

 
(1) Dieser Kollektivvertrag tritt am 1. Juli 1998 in Kraft und gilt für jene Auslands-
dienstreisen, die nach dem 30. Juni 1998 angetreten werden. 
 
(2) Dieser Kollektivvertrag kann von beiden vertragsschließenden Parteien unter Ein-
haltung einer dreimonatigen Kündigungsfrist zu jedem Monatsletzten mittels einge-
schriebenen Briefes gekündigt werden. Während der Kündigungsfrist sollen Verhand-
lungen wegen Erneuerung bzw. Abänderung dieses Kollektivvertrages geführt wer-
den. 
 
Wien, am 17. März 1998 
 
 

FACHVERBAND DER TEXTILINDUSTRIE ÖSTERREICHS 
  
 

ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 
Gewerkschaft der Privatangestellten 

 
 
 ÖSTERREICHISCHER GEWERKSCHAFTSBUND 

Gewerkschaft der Privatangestellten 
Sektion Industrie und Gewerbe 
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GEHALTSORDNUNG AUSGENOMMEN VORARLBERG GÜLTIG AB 1.6.2024 
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